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MEin attraktiver Arbeitgeber
Leistungsfelder und Mal3Bhahmen
der Personalentwicklung und -bindung

1. Einfuhrung

Die Gewinnung von geeignetem Personal, dessen Fort- und
Weiterbildung sowie Bindung an den Arbeitgeber/ Dienstherrn
sind wichtige strategische Aufgaben der Organisations- und
Personalentwicklung, denn nur so kann die Leistungsfahigkeit
der Verwaltung dauerhaft sichergestellt werden.

Eine Bestandsaufnahme sammelt unter dem  Titel
,MEin attraktiver Arbeitgeber” alle Angebote und MalRnahmen,
die in der Kreisverwaltung bereits installiert sind und gelebt
werden.

Einige davon basieren auf gesetzlichen oder tarifrechtlichen
Regelungen und gelten somit fur alle offentlichen Arbeitgeber.
Ein groRer Teil sind jedoch freiwillige Leistungen und kénnen
so zu Hervorhebungsmerkmalen der Kreisverwaltung zahlen.
Eine gute Personalentwicklung wird der Kreisverwaltung auch
im Untersuchungsbericht der Gemeindeprufungsanstalt NRW
mit einem KIWI'- Index von 4 bescheinigt. Auf der Skala von 1-
5 der KIWI Merkmale bedeutet die 4, dass Handlungsmaoglich-
keiten auf der Basis einer ergebnisorientierten Steuerung na-
hezu vollstandig genutzt werden.

Diese positive IST- Situation ist jedoch kein Anlass, sich beru-
higt zurlckzulehnen. Die demographische Entwicklung mit
dem einhergehenden Fachkraftemangel und einer erforderli-
chen Gesundheitsfursorge fluhrt dazu, dass dieses Aufgaben-
feld weitere Brisanz entwickelt. Es gilt, die bestehenden Mal}-
nahmen weiterzuentwickeln und neue Themenfelder zu er-
schliel3en.

Ziel dieses Berichtes ist es, die bereits existierenden Felder zu
beschreiben, um eine Basis fur weitere Aktivitaten zu bilden.

2. Themenbereiche

Vorliegend sind funf Themenbereiche identifiziert und wie folgt
klassifiziert worden:

e Karriere + ldentifikation
e Qualifizierung + Vergitung
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e Vertrauen + Soziale Anreize
e Beruf + Familie
e Gesundheit + Vorsorge

Diese funf Themenbereiche bedingen und Uberschneiden sich;
eine lupenreine Zuordnung der einzelnen Aspekte zu genau
einem Themenfeld ist oft nicht mdglich. Bei der Aufstellung
wurde deutlich, dass es viele kleine MalRnahmen sind, die ins-
gesamt dazu fuhren, dass die Kreisverwaltung Mettmann ein
Arbeitgeber ist, der seinen Beschaftigten vielfaltige Leistungen
und Maglichkeiten der personlichen wie beruflichen Entfaltung
und Weiterentwicklung bietet.

2.1 Karriere und ldentifikation

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen nicht gesteuert und
bestimmt werden, sondern aktiv mitgestalten und ihren beruf-
lichen Alltag und ihre Perspektiven selber beeinflussen. Sie
identifizieren sich mit ihren Aufgaben und Tatigkeiten und ent-
wickeln Ideen, ihre Tatigkeit und Arbeitsablaufe interessanter,
abwechslungsreicher, rechtssicherer, effektiver und wirtschaft-
licher zu gestalten.

Dies zeigt sich besonders eindrucksvoll, wenn Beschaftigte
gezielt gebeten werden, ihre Anregungen einzubringen (z.B.
beteiligten sich im Rahmen einer Haushaltskonsolidierung
mehr als 100 Beschaftigte mit ihren Vorschlagen; fur die Ideen-
sammlung zur Entblrokratisierung wurden aus den Amtern
114 Anregungen eingereicht).

Dass dieses Mitdenken und auch manchmal Querdenken ge-
wollt ist und geférdert wird, wird schon den Auszubildenden
durch die Verwaltungsfuhrung unmittelbar bei der Begrifiung
an ihrem ersten Arbeitstag in der Verwaltung mit auf den Weg
gegeben.

Aber auch der Einsatz transparenter Fuhrungsinstrumente,
z.B. Delegation von Verantwortung, im Rahmen eines koopera-
tiven FUhrungsstils bindet die Beschaftigten in die Geschicke
des Hauses ein.

2001 haben die Fuhrungskrafte der 1. und 2. Ebene unter ex-
terner Moderation ein , Fihrungsleitbild* entwickelt. Dort wer-
den in 10 Themenbereichen Spielregeln zum Umgang mitein-
ander festgelegt. Das Fuhrungsleitbild des Kreises Mettmann
zeichnet sich dadurch aus, dass es operativ und praxisnah ist.
Es wurde in einem offenen Diskussionsforum breit diskutiert. In
Amts- und Abteilungsdienstbesprechungen wurde die konkrete
Situation in der Abteilung/ dem Amt erortert und Optimie-
rungspotential ausgelotet.
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Bei der Umsetzung des Fuhrungsleitbildes werden die Fuh-
rungskrafte des Hauses durch verschiedene Flhrungsinstru-
mente unterstlitzt. Das zunachst jahrliche, fur Beschaftigte
freiwillige, Mitarbeitergesprach ist mittlerweile in ein zweijah-
riges umgewandelt worden, um groRere Zeitraume und Per-
spektiven im Blick zu haben. Eine Verlangerung des Turnus
war auch deshalb unschadlich, da das Instrument der Zielver-
einbarung hinzugekommen ist. Auch hier haben Mitarbeiter/in
und Fuhrungskraft die Gelegenheit, unabhangig vom Arbeits-
alltag gemeinsame Themenfelder aufzugreifen und Vereinba-
rungen zu Aufgaben und zur Zusammenarbeit zu treffen.

Die eindeutige und verbindliche Vereinbarung, welche Anforde-
rungen auf einer konkreten Stelle zu erflllen sind, wird durch
den jeweiligen Anforderungsrahmen geschaffen. Im Rahmen
der Reformierung des Beurteilungsverfahrens 2007 wurde
deutlich, dass Dienstverteilungsplane als Aufgabenzuweisung
alleine nicht ausreichen, um dem Beschaftigten verlasslich zu
vermitteln, welche Anforderungen diese konkrete Stelle an ihn
stellt.

Daher wurde von den Fuhrungskraften unter Einbindung des
jeweiligen Beschaftigten fur jeden Arbeitsplatz ein Anforde-
rungsrahmen entwickelt. Darin sind, bezogen auf die sieben
Merkmale der Beurteilung, die konkreten Anforderungen genau
dieser Stelle beschrieben. Der Bereich Organisation hat diesen
Prozess begleitet und sichergestellt, dass die formulierten An-
forderungen im Einklang zur Bewertungssituation der Stelle
stehen.

Diese verbindliche Hilfestellung gibt es nicht nur fir Mitarbei-
ter/innen, auch die Flhrungsstellen sind in individuellen Anfor-
derungsrahmen beschrieben. Diese Anforderungsrahmen bil-
den die Grundlage der Beurteilung im Rahmen der Fihrungs-
bewahrung.

Gemeinsam mit dem Personalrat wurde das Instrument der
Fuhrungsbewahrung entwickelt. Fihrungskrafte werden fur die
Dauer von zwei Jahren auf Bewahrung bestellt. Am Ende die-
ses Zeitraumes, dessen Verkirzung unter bestimmten Um-
standen moglich ist, werden sie nicht nur von ihrer FUhrungs-
kraft, sondern auch von den unmittelbar unterstellten Beschaf-
tigten beurteilt. Beide Beurteilungen werden mit dem Betroffe-
nen besprochen und es erfolgt eine gemeinsame Entscheidung
mit dem Betroffenen, ob der Einsatz auf einer Fuhrungsstelle
auf Dauer erfolgt.

Das Stichwort , Korruptionsschutzkonzept® unter der Uber-
schrift Karriere und Beteiligung erschlief3t sich nicht unmittel-
bar. Hier ist erlauternd zu sagen, dass das Prufungsamt in Zu-
sammenarbeit mit den Amtern und den betroffenen Mitarbei-
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tern und Mitarbeiterinnen als ein Kernstick des Konzeptes ei-
nen Gefahrdungsatlas erstellt und fortschreibt.

Die Beschaftigten wirken an der Einschatzung des Gefahr-
dungspotentiales und der Festlegung von Sicherungsmal-
nahmen mit. Diese Einbindung fuhrt zu einem hohen Mal} an
Akzeptanz und gibt gleichzeitig Sicherheit flir das eigene Han-
deln.

Aufstiegs- und Karrierechancen haben auch im offentlichen
Dienst zunehmend an Bedeutung gewonnen, die Arbeitsplatz-
sicherheit reicht als Anreiz nicht aus. Motivierte und engagierte
Beschaftigte moéchten mit einem Mehr an Verantwortung und
einem Aufstieg in den Entgelt- bzw. Besoldungsgruppen auch
eine konkrete positive Entwicklung spuren.

Grundlage der leistungsorientierten Aufstiegsmaoglichkeit
ist der flexible Einsatz auf anderen Stellen. Im Jahr 2011 waren
insgesamt 45 Stellen intern ausgeschrieben. Damit haben alle
Beschaftigen die Chance, sich innerhalb ihrer Laufbahn auf
hoherwertige Stellen oder Stellen, die ihren Neigungen und
Interessen entsprechen, zu bewerben.

Nachwuchskrafte werden in der Regel nach der Ausbildung
auf freie Planstellen tbernommen. Auch dabei wird stets ver-
sucht, ihren Leistungs- und Neigungsbereichen zu entspre-
chen. Dies gelingt in der Regel zumindest mittelfristig.

2.2 Qualifizierung und Vergutung

Die Qualifizierung von Beschaftigten betrifft nicht nur die Aus-
bildung, sondern auch die Fort- und Weiterbildung.

Das Angebot richtet sich schon an Schilerinnen und Schuler
sowie Studentinnen und Studenten. Der Kreis nimmt bereits
seit Jahren am ,Girls* Day“ teil und hat in 2012 auch erstmalig
erfolgreich zusatzlich den ,Boys* Day" organisiert. Dieser jahr-
liche Zukunftstag richtet sich dann in gesonderten Angeboten
an Jungen und Madchen.

Neben diesen ,Schnuppertagen werden auch zahlreiche att-
raktive Praktikumsplatze angeboten. Sowohl im Rahmen von
Schulerpraktika als auch studentischen oder berufsspezifi-
schen Praktika, Volontariaten bzw. Anerkennungsjahren, er-
folgt eine engagierte Betreuung und Begleitung durch Ausbil-
der in der Verwaltung.

Der Kreis bildet nicht nur in klassischen Verwaltungsberufen,
sondern auch in verschiedenen gewerblichen Bereichen aus.
Das Ausbildungsangebot wird standig daraufhin gepruft, ob

Leistungsorientierter
Aufstieg durch interne
Stellenausschreibung

Ubernahme NWK

Einsatz nach Leis-
tungs- und Neigungs-
bereichen

Angebote Schi-
ler/innen und Studen-
tinnen und Studenten

Praktikumsplatze und
Voluntariate

Ausbildungsangebot
mit verschiedenen
Studienabschlissen



neue Ausbildungsberufe angeboten werden konnen. So soll
zeitnah auch eine Ausbildung im dualen System zum Umwelt-
inspektor angeboten werden.

Die Mehrzahl der derzeit 33 Nachwuchskrafte wird jedoch in
den Verwaltungsberufen Beamte des gehobenen und mittleren
nichttechnischen Dienstes und Verwaltungsfachangestellter
ausgebildet. Die Ausbildungsleitung stellt im regelmaligen
Kontakt mit den Auszubildenden sicher, dass diese in den
praktischen Abschnitten gut betreut werden und sich so zu
selbststandigen, fachlich kompetenten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern entwickeln kénnen. Eine Betreuung der schuli-
schen Ausbildungssituation wird ebenfalls gewahrleistet.
Neben Lern- und Arbeitsgruppen, die durch die Auszubilden-
den uberwiegend eigenstandig organisiert werden, wird Einzel-
oder Gruppennachhilfeunterricht durch geeignete Kolleginnen
und Kollegen oder Auszubildende aus fruheren Jahrgangen
organisiert. DarUber hinaus gibt es eine Ausbildungsbibliothek
mit aktueller Literatur.

Durch die Vertretung in verschiedenen Prifungsausschissen
wird sichergestellt, dass das Niveau der Prufungen bekannt ist
und eine gezielte Vorbereitung erfolgen kann. Fur die
Prufungsvorbereitung selber wird Sonderurlaub gewahrt.

Nach dem Abschluss ihrer Ausbildung interessieren sich einige
Kolleginnen und Kollegen, ihr dann auch in der Praxis gefestig-
tes Wissen als Dozentinnen und Dozenten an der Fach-
hochschule und/oder dem Studieninstitut weiterzugeben.
Sofern es mit den dienstlichen Belangen vereinbar ist, unter-
stltzt die Verwaltung dieses Engagement.

Das berufliche Fortkommen ist nicht nur auf die im Rahmen
der Ausbildung erworbene Laufbahnbefahigung beschrankt.
RegelmalRig wird die Teilnahme am ersten und zweiten An-
gestelltenlehrgang sowie der Aufstieg vom mittleren in den
gehobenen Dienst (auch fur altere Kollegen und Kolleginnen
in Form des prufungserleichterten Aufstieg) angeboten und
wahrgenommen.

Neben den klassischen beruflichen Lebenslaufen haben auch
Quer- oder Seiteneinsteiger die Chance, in der Verwaltung
zu arbeiten. Dabei handelt es sich zum Teil um Menschen oh-
ne Ausbildung oder mit einer fachfremden Ausbildung oder
Mitarbeiter/innen, die zunachst fachspezifisch eingestellt wur-
den, und dann in die allgemeine Verwaltung wechseln.

Diese erhalten die Moglichkeit, verwaltungsspezifische Kennt-
nisse in Seminaren oder Schulungen zu erwerben.

Damit steht auch Sozialarbeitern, Ingenieuren, Vermessungs-
technikern, Gesundheitsaufsehern und Feuerwehrleuten eine
alternative Karrieremoglichkeit offen.
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Ein besonderes Augenmerk legt die Kreisverwaltung auf die
Identifizierung und Entwicklung von Fuhrungsnachwuchs-
kraften. Dabei sollen pragmatische und auf die Erfordernisse
der Verwaltung zugeschnittene Wege beschritten werden. In
2011 wurden Uber eine breit angelegte Fortbildung immerhin
rund 60 Kolleginnen und Kollegen, die Interesse an der Uber-
nahme von Flhrungsaufgaben und Leitungsaufgaben bekun-
det haben, geschult.

Diese Gruppe erhalt in 2012 zwei weitere Schulungsmodule.

Neben den ,klassischen“ Fuhrungskarrieren sind jedoch auch
Fachkarrieren moglich und werden gefordert. Insgesamt 5
Beschaftigte studieren derzeit berufsbegleitend am Institut fir
Okonomie und Management. Der Kreis finanziert unter verein-
barten Rahmenbedingung die Studiengebuhren.

Die Forderung von Fachkraften uber die Gewahrung von Dar-
lehn oder Stipendien flr ein Studium in den Bereichen Hoch-
und Tiefbau ist ausgeschrieben.

Auch der eigenmotivierte Erwerb von Zusatzqualifikationen
durch Beschaftigte wird unterstitzt und geférdert. Mdglich sind
hier eine Unterstutzung bei der Arbeitszeitgestaltung oder eine
Erfolgspramie bei Abschluss. Dies ist bereits 6 Beschaftigten
zu Gute gekommen.

Die so gewonnene Fachlichkeit, z.B. betriebswirtschaftliche
Qualifikationen, kann die Verwaltung nutzen und brauchen.

Fachliche und tbergreifende Fortbildungsangebote, die fur
die Aufgabenerfullung erforderlich sind, werden im Rahmen
der Arbeitszeit und bei Kostenibernahme angeboten. Dabei
steht den einzelnen Amtern ein fachbezogenes dezentrales
Budget zur Verfugung, aus dem Fortbildungen mit primar fach-
lichem Schwerpunkt finanziert werden kénnen.

Allgemeine, fachubergreifende Fortbildungen werden aus ei-
nem zentralen Budget finanziert. Dabei arbeitet der Kreis mit
renommierten Trainern und Instituten wie dem Bergischen
Studieninstitut und der Technischen Akademie Wuppertal zu-
sammen.

Bei fachubergreifenden Fortbildungen gelingt es haufig, diese
als sog. Inhouse- Veranstaltungen zu organisieren. Dies er-
moglicht eine enge Abstimmung der Seminarinhalte mit den
Trainern und somit einen passgenauen Zuschnitt auf die Kreis-
verwaltung Mettmann. So ist das Instrument Zielvereinbarung
mit flachendeckenden Workshops eingefuhrt worden, Schulun-
gen zu Beurteilungen und Mitarbeitgesprachen werden ebenso
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angeboten wie Schulungen zum behdrdenfreundlichen
Deutsch oder interkultureller Kommunikation usw.

Das Fortkommen der Beschaftigten zeigt sich konkret in Be-
forderungen und Ho6hergruppierungen. In den Jahren
2010/2011 sind 58 Tarifbeschaftigte hohergruppiert und 53
Beamtinnen und Beamte befordert worden.

Neben der Hohergruppierung und der Stufensteigerung raumt
der Tarifvertrag 6ffentlicher Dienst wie auch das Landesbeam-
tengesetz die Moglichkeit der leistungsorientierten Bezah-
lung ein. Seit 2009 wird fir beide Beschaftigtengruppen glei-
chermallen die Leistungsorientierte Bezahlung uber Zielver-
einbarungen angeboten. Mehr als 1.600 Zielvereinbarungen
wurden jeweils in den Jahren 2010/ 2011 abgeschlossen. Es
wurden in 2010 insgesamt 440.000 €, in 2011 insgesamt
535.000 € ausgeschuttet.

In 2012 wird erstmalig die Leistungsbeurteilung zur Zahlbar-
machung der Pramie von insgesamt 564.000 € eingesetzt. Zu-
kinftig werden Zielvereinbarungen und Leistungsbeurteilungen
im jahrlichen Wechsel eingesetzt.

Grundsatzlich ist die Aufgabenverteilung so angelegt und be-
rechnet, dass eine ordentliche Aufgabenerledigung mit den
entsprechenden Arbeitsmitteln innerhalb der regularen Arbeits-
zeit der Beschaftigten erfolgen kann. Besondere Situationen
konnen jedoch im Einzelfall zu Arbeitsspitzen fuhren, die auch
nicht im Rahmen der flexiblen Arbeitszeit aufgefangen werden
kénnen. Sind in diesen Situationen dann Uberstunden nicht
vermeidbar, werden sie in der Regel durch Freizeitausgleich
abgegolten.

Unter dem Stichwort ,Beteiligung” ist das aktive Gestalten der
Beschaftigten durch Anregungen und Ideen bereits erwahnt
worden. Als erganzender Anreiz ist dafur das ,Vorschlagswe-
sen® eingefuhrt worden. Ein Gremium aus Verwaltungsvertre-
tern und Personalrat bewertet Verbesserungsvorschlage nach
ihrer Umsetzbarkeit und Effektivitdt und pramiert diese ent-
sprechend. In 2011 wurden insgesamt 19 Verbesserungsvor-
schlage durch Beschaftigte eingereicht (in den letzten 10 Jah-
ren waren es insgesamt fast 200 Verbesserungsvorschlage). In
2011 betrug die ausgelobte Pramie 270 €.

2.3 Vertrauen und Soziale Anreize

Wikipedia definiert Betriebsklima wie folgt: Die subjektiv erleb-
te und wahrgenommene langerfristige Qualitat des Zusam-
menwirkens, der Zusammenarbeit der Beschaftigten eines
Wirtschafts- oder Verwaltungsbetriebes. Das Betriebsklima hat
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fur die Motivation der Beschaftigten starke Bedeutung; desglei-
chen fur Arbeitgeber, da es geeignet ist, den Unternehmenser-
folg zu verbessern.

Die Qualitat des Betriebsklimas ist also nicht konkret messbar,
jedoch gibt es Indikatoren, die von einem guten Betriebsklima
zeugen.

Der Personalrat ist als Vertreter der Beschaftigten ein Kontroll-

organ und wirkt an Verwaltungsentscheidungen mit. Bestimmte Vertrauensvolle Zu-
Entscheidungen konnen nur mit Zustimmung des Personalra- sammenarbeit mit
tes getroffen werden. Wird in zustimmungspflichtigen Angele- Personalrat und
genheiten kein Einvernehmen erzielt, sieht das Landesperso- Gleichstellungsstelle
nalvertretungsrecht einen Gang zur Einigungsstelle vor. Der

Kreis Mettmann hat einen engagierten und starken Personal-

rat. Verwaltung und Personalrat setzen darauf, in Gesprachen

Losungen zu erzielen, die von allen Parteien getragen werden.

Daher ist in den letzten 20 Jahren keine Anrufung der Eini-

gungsstelle erfolgt.

Personalratsmitglieder sind in Arbeitskreisen und Projektgrup-

pen vertreten, um so die Aspekte der Personalvertretung frih-

zeitig einbringen zu kénnen und gestaltend mitzuwirken. Dies

fuhrt auch dazu, dass bei der EinfUhrung neuer Verfahren und
Fuhrungsinstrumente Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter

gemeinsam die Beschaftigten informieren (z.B. beim neuen
Beurteilungsverfahren und bei der EinfUhrung von Zielverein-

barungen).

Gleiches gilt auch fir die Zusammenarbeit mit der Gleichstel-

lungsstelle.

Die sog. Querschnittsamter, zentrale Einheiten die interne
Dienstleistungen anbieten, verstehen sich als Serviceeinheiten,
die die Beschaftigten beraten und mit ihnen gemeinsam Mog-
lichkeiten entwickeln, um optimale Arbeitsbedingungen und —
ergebnisse zu erzielen.

Um eine aktive und qualifizierte Mitarbeiterfiihrung zu ge- Aktive Mitarbeiterfiih-
wahrleisten, werden Fihrungskrafte regelmaflig geschult und rung

bei Bedarf auch durch einen Coach betreut. In Einzelfallen ha-

ben FlUhrungskrafte auch nach gemeinsamer Erérterung Ab-

stand von einer weiteren FUhrungstatigkeit genommen und

sind entsprechend ihrer hohen fachlichen Qualifikation einge-

setzt worden.

Vertrauenskultur ist ein sogenannter weicher Faktor und da- Vertrauenskultur
her nur schwer messbar. Instrumente wie flexible Arbeitszeit
(mit Teamabsprachen) und Teleheimarbeit sind jedoch uber-
haupt nur in Organisationen mit einer Vertrauenskultur mog-
lich. Die Verwaltungsfihrung und der Personalrat wirken aktiv
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dabei mit, dass eine stabile und gute Vertrauenskultur in allen
Bereichen gelebt wird.

Annerkennung und Wertschatzung zeigen sich in den per-
sonlichen Gesten und Kontakten der Verwaltungsfuhrung zu
den Beschaftigten. Neue Nachwuchskrafte werden durch den
Landrat oder seinen standigen Vertreter begrifdt; Beschaftig-
ten, die eine Prifung erfolgreich abgelegt haben oder ein Ehrungen
Dienstjubilaum begehen, gratuliert der Landrat personlich. In
diesen Situationen gibt es auch regelmalig Gelegenheit zu
einem Erfahrungsaustausch.

Besondere und ungewdhnliche Leistungen werden erkannt und
gewdurdigt. Dies gilt z.B. fur einen aullergewohnlichen Einsatz
von Mitarbeitern der Kreiskasse bei einem langer andauernden
Problem mit dem Geldtransportunternehmen, wie bei dem be-
lastenden Einsatz der Mitarbeiter des Bauhofs in schneerei-
chen Wintern oder der engagierten Erste Hilfeleistung von Be-
schaftigten der Flhrerscheinstelle.

FUhrungskrafte und Personalrat halten, sofern dies gewunscht
ist, Kontakt zu Langzeiterkrankten. Sowohl bei freudigen An-
lassen als auch bei Trauerfallen wird durch die Verwaltungs-
fuhrung mindestens schriftlich Anteil genommen. Haufig geht
diese Anteilnahme auch deutlich weiter und druckt sich in einer
Betreuung und Begleitung der Familien aus.

Das kommunikative Miteinander ist der Kernpunkt eines ange- Vielfaltige Kommuni-
nehmen Betriebsklimas: Formale Informationsaustausche wie  kationsformen
Dienstbesprechungen, Klausurtagungen und Konferenzen ge-

horen ebenso dazu wie gemeinsam genutzte Kommunikati-

onsplattformen z.B. Shared point Server, Zentrale Ablagestruk-

turen, Diskussionsforen und das hausinterne Mitteilungsblatt.

Aber auch die Situationen, in denen eine formlose, zwanglose Fruhsticks- und Mit-
private ,Klonerei“ moglich ist, werden von der Verwaltungsfiih- tagskantine

rung gefordert. So gibt es fur die Teilnahme am jahrlichen Be-

triebsausflug Dienstbefreiung, an Altweiber findet einen grol3e Betriebsveranstaltun-
Feier im Kreishaus statt und auch Frihsticks- wie Mittags- gen

kantine sind beliebte Treffpunkte der Kolleginnen und Kolle-

gen. Seit 2009 wird in der Mittagskantine im Verwaltungsge-

baude 1 frisches Essen durch die Kantinenkrafte zubereitet.

Gesunde, nahrhafte Speisen fur Preise zwischen 2 und 4 €

werden angeboten. Seit dieser Umstellung gibt es konstante

Besucherzahlen zur Mittagszeit von Uber 100 Personen. Das

Angebot der Kantine umfasst auch, fur Feierlichkeiten im Kol-

legenkreis, fur die beim Kreis auch Raume gebucht werden

kénnen, Buffets zu erstellen.

Wenn auch die Verkehrslage auf den Straflen kaum beein- Parkmaglichkeiten
flusst werden kann, so soll doch durch ausreichend kostenlo-
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se Parkplatze fur die Beschaftigten fur einen gelassenen Start
in den Arbeitstag gesorgt werden.

Fir dienstliche Fahrten stehen den Beschéaftigten aus dem Mobilitatsunterstit-
Fuhrpark Dienstwagen verschiedenster Typen zur Verfigung zung

bzw. AulRendienstlern kann auch ein Dienstwagen zur dauer-

haften Nutzung zur Verfigung gestellt werden. Wenn die

Wahrnehmung eines Termins mit dem o6ffentlichen Personen-

nahverkehr gunstiger ist, kann ein Ticket 2000 ausgeliehen

werden.

Die Fursorge des Dienstherren/ Arbeitgebers Kreis Mettmann Wohnraumsuche
geht aber auch in den privaten Wohnbereich hinein. Bei Bedarf

wird bei der Vermittlung von Wohnraum geholfen. Durch die

Beteiligung am Mettmanner Bauverein hat der Kreis ein Beleg-

recht an Wohnungen in Mettmann und gibt dies an Beschaftig-

te weiter. Beschaftigten in besonderen Funktionen, z.B. Haus-

meister, wird eine Dienstwohnung gestellt.

Unter bestimmten Rahmenbedingungen kann fur einen Umzug

oder die Anschaffung von Hausrat ein Gehaltsvorschuss ge-

wahrt werden.

Private Anzeigen kénnen im Kleinanzeigenmarkt im Intranet Private Kleinanzeigen
veroffentlicht werden.

2.4 Beruf und Familie

Die Vereinbarkeit von 'Beruf und Familie"wird in der Kreis- Vereinbarkeit Familie/
verwaltung grol geschrieben. Der Frauenforderplan stellt da- Beruf
bei eine verbindliche Grundlage fur alle Aktivitaten dar.

Durch die Flexible Arbeitszeit, die seit 2003 als Erfolgsmodell Flexible Arbeitszeit
in fast allen Verwaltungsbereichen gelebt wird, haben Beschaf-

tigte nach Abstimmung in ihren Teams die Moglichkeit, Dienst-

beginn und - ende sowie Pausenzeiten autark zu legen. Die

regelmaflige monatliche Arbeitszeit kann in eigener Verantwor-

tung um bis zu 20 Stunden Uber-/ oder unterschritten werden.

Fir besondere Situationen kdnnen Zeitguthaben in einem Jah-

resarbeitskonto angespart werden.

Flexible Arbeitszeit alleine reicht jedoch nicht immer aus, um Teilzeitarbeit
die familiaren Belange zu befriedigen. Daher bietet die Kreis-
verwaltung eine Vielzahl von Teilzeitmodellen (zwischen 6
Wochenstunden und vollzeitnah). In Abstimmung mit den
Einsatzbereichen kann die Arbeitszeit dabei auf einzelne Wo-
chentage verteilt werden oder in Form einer Halbtagsarbeit
erfolgen. Das Teilen von Stellen ist auch mdglich und wurde
von zwei Muttern erfolgreich jahrelang auf einer Fihrungsfunk-
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tion wahrgenommen.
Aktuell gibt es 327 Teilzeitbeschaftigungsverhaltnisse.

Eine weitere Chance, Familie und Beruf zu vereinbaren ist in
der Teleheimarbeit gegeben. Derzeit profitieren 27 Beschaf-
tigte von diesem Angebot. Teleheimarbeit richtet sich jedoch
an alle Beschaftigten, sofern die jeweilige Tatigkeit geeignet
ist, angeboten. Es profitieren also nicht nur Eltern von diesem
Angebot.

Als Angebot fur berufstatige Eltern stehen 20 Belegplatze im
Kindergarten unmittelbar hinter dem Kreishaus zur Verfugung.

Auch verschiedene Elternzeitmodelle stellen einen wichtigen
Bestandteil der Unterstutzung von berufstatigen Eltern dar.

Familiare Verpflichtungen ergeben sich nicht nur durch die Er-
ziehung von Kindern, sondern auch durch die Betreuung von
pflegebedurftigen Angehorigen. Auch fur diese Personen sind
eine Beurlaubung sowie Teilzeitangebote etc. mdglich.

Wahrend der Elternzeit und Beurlaubung soll auch weiterhin
Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen gehalten werden.
Selbstverstandlich erhalten sie weiterhin das hausinterne Mit-
teilungsblatt. Sie haben die Moglichkeit, an Veranstaltungen
und Schulungen teilzunehmen.

Eine junge Mutter hat sich im Oktober letzten Jahres um die
Teilnahme an einer Fuhrungsnachwuchskraftequalifizierung
beworben. Da eine Kinderbetreuung fur den Saugling nicht
moglich war, hat dieser jungste Teilnehmer an der Schulung
teilgenommen.

Gerade fur Langzeitbeurlaubte werden auch bei Bedarf In-
formationsveranstaltungen angeboten, in denen sie Uber
Entwicklungen und Aktivitadten der Kreisverwaltung informiert
werden und ihrerseits Fragen stellen konnen.

2.5 Gesundheit und Vorsorge

Der Kreis setzt ein strukturiertes Gesundheitsmanagement mit
verschiedenen Bausteinen und unterschiedlichen Akteuren ein.
Ziele der betrieblichen Gesundheitsférderung sind Reduzie-
rung von Fehlzeiten, Steigerung von Motivation und Produktivi-
tat der Beschaftigten sowie Bekampfung der Ursachen chroni-
scher Krankheiten. Dabei muss man sich bewusst machen,
dass die Aktivitaten des Arbeitgebers nur als Anstol3 verstan-
den werden kdnnen. Ein gesundes, aktives Leben muss auch
in der Freizeit angestrebt werden.

Teleheimarbeit

Betriebskindergarten

Elternzeitmodelle

Beurlaubung flr
Betreuung und Pflege

Informationsveranstal-
tung fur Beurlaubte
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Als Impulse verstehen sich die Gesundheitstage, die alle zwei Gesundheitstage
Jahre durchgefuhrt werden. Es werden Gesundheitschecks

und Informationen angeboten. Rund 300 Beschaftigte haben

von diesem Angebot bisher Gebrauch gemacht.

Auch die bisher durchgefuhrten Aktionen wie Nichtraucherkurs
mit Erfolgspramie und Initiativen: ,Mit dem Fahrrad zum
Dienst” und ,Der Kreis speckt ab“ bilden den Auftakt fur einen
verantwortlichen und bewussten Umgang mit der eigenen Ge-

sundheit.

Daruber hinaus arbeitet die Kreisverwaltung in der betriebli- Kurse zur Gesund-
chen Gesundheitsférderung eng mit der BARMER zusammen.  heitsforderung

Es konnten bisher Uber 100 Kurse angeboten werden, aus

denen sich Betriebssportgruppen gebildet haben (z.B. Aqua- Betriebssportgruppen

Fitness, Nordic-Walking, Radfahren, Tanzen).

Neben Aktionen zur allgemeinen Gesundheit werden auch ge-
zielt einzelne Situationen aufgegriffen.

Dazu zahlt die Vorsorge fur den Bewegungsapparat und die
Augen: An den Arbeitsplatzen werden Gefahrdungsbeurtei-
lungen in Zusammenarbeit mit der Fachkraft fur Arbeitssicher-
heit erstellt.

Die Buroarbeitsplatze sind mit ergonomischen Mébeln und Moderne Biro- und
flimmerfreien Flachbildschirmen ausgestattet, die Biirostiihle ~ Arbeitsplatzausstat-
ermoglichen aktives Sitzen. Dem Problem der Haltungsscha- tung

den durch sitzende Tatigkeit wird mit dem Angebot von Mas-

sageterminen im Kreishaus entgegengewirkt.

Der Schutz vor viralen Erkrankungen wird nicht nur durch eine
regelmalige Aufklarung Uber Handhygiene und sonstige
SchutzmalRnahmen gewahrleistet, sondern auch durch das
Angebot von kostenlosen Grippeschutzimpfungen, an denen
jahrlich mehr als 100 Beschaftigte teilnehmen, und der Aufstel-
lung von Desinfektionsmitteln in den Waschraumen und zur
personlichen Verwendung fur die Beschaftigten am Arbeits-
platz.

Impfungen

Mit einer Dienstvereinbarung Sucht und dem Einsatz einer Suchtpravention
ausgebildeten Suchthelferin werden Betroffenen und dem Um-

feld fachkundige Hilfestellungen angeboten. So werden unter

anderem auch Vortrage und Informationsangebote von fach-

kundigen Externen durchgeflhrt.

Das Betriebliche Eingliederungsmanagement im Bereich BEM
der psychischen Erkrankungen wird auf professionellem Ni-

14



10-11/103051/ Pz
1060

veau ab 2012 durch die Firma AHG Assist begleitet.

Mit dieser Firma hat der Kreis einen kompetenten, erfahrenen
Partner gewonnen, der Uber das Betriebliche Eingliederungs-
management hinaus auch in Burn - Out - Situationen oder in
schwierigen Lebenssituationen, auch unabhangig von dienstli-
chen Bezugen, Beschaftigten der Kreisverwaltung und deren
Angehorige fachliche Beratung anonym und fur sie kostenfrei
anbietet.

Fur Schwerbehinderte oder von Schwerbehinderung bedrohte
Menschen konnen Beratungs- und Unterstutzungsleistungen
des Integrationsfachdienstes in Anspruch genommen werden.

3. Ausblick

Neben diesen Aktivitaten sind auch weitere Themenfelder zu
bearbeiten, um die Leistungsfahigkeit der Kreisverwaltung un-
ter den wandelnden Rahmenbedingungen sicherzustellen.

Die anschlieBende Auflistung stellt dabei nur einen kleinen
Aufgabenkatalog dar:

e Kampf um Fachkrafte (technisch, medizinisch, pflege-

risch)
e Burn — Out, Uberforderung, Demotivation, pers. Prob-
lemlagen

e Lebensqualitat und Wohnort im Kreis in der Personal-
gewinnung einsetzen bzw. bewusst machen

¢ Interne Stellenbesetzungsverfahren optimieren

e Altersgerechte Arbeitsbedingungen

e Standige Optimierung der Arbeitsmittel und der Raum-
organisation

e Fachkarrieren ermoglichen

MEin attraktiver Arbeitgeber
13/13

Juli 2012

Psychologische Un-
terstlitzungsangebote
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MEin attraktiver Arbeitgeber

Leistungsfelder + Mal3nahmen zur Personalentwicklung und

-bindung in der Kreisverwaltung Mettmann

Karriere
+

Identifikation

Kooperativer
Fuhrungsstil
Transparente
FUhrungsinstrumente
Fuhrungsleitbild
Mitarbeitergesprach
Beurteilungsverfahren
Flhrungsbewahrung
Korruptionsschutzkonzept
Leistungsorientierter
Aufstieg durch interne
Stellenausschreibungen
Ubernahme nach der
Ausbildung

Einsatz nach Leistungs-
und Neigungsbereichen

Beruf
+

Familie

Frauenférderung
Flexible Arbeitszeit
Teilzeitarbeit
Teleheimarbeit
Betriebskindergarten
Elternzeitmodelle
Beurlaubung zur
Betreuung und Pflege
Informationsveranstal-
tungen fur Beurlaubte

Qualifizierung
+

Vergiitung

Praktikumsplatze fur
Schuler- und Studenten/
innen

Volontariate
Ausbildungsangebote mit
verschiedenen Studien-
abschlussen

Fachliche und didaktische
Unterstitzung wahrend
der Ausbildung
Unterstitzung neben-
beruflicher Dozenten-
tatigkeit

Aufstieg durch
Laufbahnwechsel
Qualifizierung von
Fuhrungsnachwuchs
Berufsbegleitendes
Studium

Forderung von Zusatz-
qualifikationen
Fachliche und fachlber-
greifende Fortbildungs-
angebote
Beférderungen und
Hdéhergruppierungen
Leistungsorientierte
Bezahlung

Pramien fur das
Vorschlagswesen

a1011/1030/103051/111122-E8.vsd/PortfolioE8

Vertrauen
+

Soziales

Vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit mit
Personalrat und
Gleichstellungsstelle
Aktive Mitarbeiterfiihrung
Vertrauenskultur
Ehrungen

Moderne
Kommunikationsformen
Frahstlicks- und
Mittagskantine
Betriebsveranstaltungen
Parkmdglichkeiten
Mobilitatsunterstitzung
Unterstitzung bei der
Wohnraumsuche
Kleinanzeigenmarkt im
Intranet

Gesundheit
+

Vorsorge

Gesundheitstage
Kurse zur
Gesundheitsférderung
Betriebssportangebote
Moderne Buro- und
Arbeitsplatzausstattung
Impfungen
Suchtpravention
Betriebliches Einglie-
derungsmanagement
Psychologische
Unterstitzungsangebote
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FUhrungsleitbild Kreis Mettmann

Leitlinien far Fihrung und Zusammenarbeit
in der Kreisverwaltung Mettmann

O 8 Leitgedanken unserer Verwaltungskultur

O Grundsatze unserer Fihrung und Zusammenarbeit

O Spielregeln und Instrumente (Textteil)

ARSI
' 4 -
Kreis Mettmann

05.10.2001
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8 Leitgedanken unserer Verwaltungskultur

Leistung

Verantwortung

Gegenuber den Blrgerinnen und Burgern
als 'Kunden' unserer Verwaltung wollen wir
eine optimale Leistung erbringen. Dement-
sprechend wird in unserer internen Zu-
sammenarbeit Leistung gefordert. Unsere
FUhrungskrafte formulieren die Leistungs-
erwartungen und geben den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern entsprechende Ruick-
kopplung.

Um unsere Leistungsziele zu erreichen,
ubernimmt jeder von uns die Verantwor-
tung fur die kompetente und loyale Aufga-
benerledigung in seinem Arbeitsbereich.
Deshalb arbeiten wir mit einem hohen Mal}
an Selbststandigkeit und Eigenverantwor-
tung.

Identifikation

Zufriedenheit

Jede einzelne Mitarbeiterin und jeder ein-
zelne Mitarbeiter reprasentiert unsere Ver-
waltung nach aufien. Dementsprechend
streben wir eine positive ldentifikation mit
unserer Verwaltung und dem jeweiligen
Aufgabenbereich nach innen und nach au-
Ren an.

Identifikation mit unserer Verwaltung und
der eigenen Aufgabe kann nur aus der Zu-
friedenheit mit der eigenen Arbeitssituation
entstehen. Deshalb wollen wir, dass unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich wohl-
fuhlen und Freude an ihrer Arbeit haben.

Vertrauen

Offenheit

Zur Zufriedenheit gehort eine Arbeitsatmo-
sphare, die durch Vertrauen und Akzeptanz
untereinander gepragt ist. Wir wissen um
unsere unterschiedlichen Personlichkeiten
und Berufs- und Lebenserfahrungen. Ge-
rade deshalb gehen wir vertrauensvoll und
positiv aufeinander zu und miteinander um.

Vertrauen setzt Offenheit voraus. Deshalb
formulieren wir offen und direkt unsere Zie-
le, Erwartungen, Erfahrungen, Empfindun-
gen u.a. und 6ffnen uns gleichzeitig fur das,
was unsere jeweilige Gesprachspartnerin
oder unser jeweiliger Gesprachspartner
ausdrucken will.

Fairness

Angemessene Belastung

Dabei drucken wir unsere Ziele und Erwar-
tungen so aus, dass wir einander nicht ver-
letzen. Konflikte werden dabei nicht ausge-
spart, aber positiv und konstruktiv im ge-
genseitigen Interessenausgleich gelost.

Wir setzen uns entsprechend den aktuellen
Erfordernissen der Aufgabe ein und sind
auch bei der Arbeitszeitgestaltung entspre-
chend flexibel. Gleichzeitig stellen wir si-
cher, dass keine dauerhafte Uberbelastung
einzelner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
stattfindet.
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Grundsaéatze unserer Fuhrung
und Zusammenarbeit

1. Kooperativ Fuhren

2. Motivieren

Leistung und Zufriedenheit als Ziel

Leistungspotentiale entfalten

Leistungserwartungen formulieren

Motivationsbedingungen verbessern

Zufriedenheitsfaktoren formulieren

Soziale Verantwortung fur Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter ibernehmen

Flhrungsaufgabe vorrangig wahrnehmen

Motivationsdefizite erkennen,
ansprechen und beseitigen

3. Kommunizieren

4. Ziele setzen

Miteinander, nicht Gbereinander sprechen

Ziele vereinbaren

Zuhoren und sachlich formulieren

Klare Ziele definieren

Emotionen ansprechen

Vereinbarungen einhalten

Konflikte konstruktiv bearbeiten

Eigene Zielplanung organisieren

5. Entscheiden

6. Informieren

Initiative ergreifen und Entscheidungen
zeitnah treffen

RegelmaRig informieren

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an
Entscheidungen beteiligen

Frihzeitig, prazise, knapp
und offen informieren

Vorgesetzte bleiben in der
Entscheidungsverantwortung

Information ist Bring- und Holschuld

Entscheidungsergebnis
loyal umsetzen

Personlich informieren

7. Besprechen

8. Delegieren

Feste, regelmaRige Besprechungstermine
vereinbaren

Gestaltungsspielraume schaffen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
aktivieren und einbeziehen

Entscheidungsverantwortung klar abgrenzen

Kreativitat fordern

Informationsregeln definieren

Ergebnisorientiert vorgehen

Eingriff und Durchgriff vermeiden

9. Ruckkopplung geben

10. Fordern

Verhalten beobachten

Richtige Frau / richtiger Mann
am richtigen Platz

Lob und Anerkennung geben

Anforderungen der Stelle definieren

Kritik konstruktiv ansprechen

Anforderungsorientiert qualifizieren

Jahrliches Mitarbeitergesprach fuhren (evtl. Kor-
rektur nach Entscheidung Uber die Einfuhrung
des Jahrlichen Mitarbeitergesprachs)

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter férdern und
entwickeln
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FUhrungsleitbild Kreis Mettmann

- Spielregeln und Instrumente -
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Leistung und
Zufriedenheit
als Ziel

Unser Ziel: Verwaltungsarbeit und Verwaltungsklima optimieren

Als 'Dienstleistungsbetrieb’ fur die Burgerinnen und Blrger in unserem
Kreisgebiet tragen wir eine sehr wichtige Verantwortung fur die Gestal-
tung des Gemeinwesens in unserem regionalen Bereich. Auf der
Grundlage der knappen finanziellen Rahmenbedingungen stellt dies
hohe Anforderungen an unsere Arbeit. Eine erfolgreiche Arbeit ist nur
mdglich mit engagierten und motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern. Motivation und Zufriedenheit hangen wesentlich mit den Erfah-
rungen zusammen, die wir in der taglichen Kommunikation und Zu-
sammenarbeit miteinander machen. Unser Fuhrungsleitbild soll des-
halb die Leitgedanken und Instrumente beschreiben, die fur unsere
tagliche Zusammenarbeit mafigebend sind. Indem wir dies auch
schriftlich formulieren, schaffen wir klarere Spielregeln fur unsere Zu-
sammenarbeit und so die Grundlage, Verwaltungsarbeit und Verwal-
tungsklima im gemeinsamen Dialog untereinander zu optimieren.

1. Kooperativ Fihren

Um die Leitgedanken unserer Verwaltungskultur in der taglichen
Kommunikation praktisch umzusetzen, gestalten wir unsere Zusam-
menarbeit auf der Basis kooperativer Fuhrung. Mensch und Aufgabe
stehen flr uns mit gleicher Bedeutung im Mittelpunkt. Dies bedeutet,
dass unsere Fuhrungskrafte Leistung und Zufriedenheit als Uberge-
ordnete Fuhrungsziele gleichermalen wichtig nehmen. Das Leis-
tungsziel wird erreicht, wenn die Aufgaben sach- und zeitgerecht be-
arbeitet und erflllt werden. Arbeitszufriedenheit entsteht, wenn die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihr Arbeitsumfeld weitestgehend
selbststandig mitgestalten konnen.

Kooperative Zusammenarbeit bedeutet flr uns konkret, dass die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter u.a.
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Leistungser-
wartungen und
Zufriedenheits-
faktoren
formulieren

Fuhrungsauf-
gabe vorrangig
wahrnehmen

zum Aspekt Leistung

zum Aspekt Zufriedenheit

zeitnah und zeitgerecht arbeiten
sachlich kompetent und qualifiziert
arbeiten

ihren Aufgabenbereich selbststandig
bearbeiten

Selbstinitiative zur Problemlésung
ergreifen

Uber den eigenen Funktionsbereich
hinaus denken

unsere Verwaltung auch nach aulRen
hin positiv prasentieren

an der Zielfindung und —setzung be-
teiligt werden

in die Entscheidungsfindung ein-
bezogen werden

Gestaltungsspielrdume fir den
Arbeitsablauf haben

eigene ldeen einbringen und um-
setzen kdnnen

ein offenes und vertrauensvolles
Arbeitsklima vorfinden

die Arbeitsverteilung als gerecht
empfinden

Diese Aufzahlung ist nicht vollstandig und kann abschlieRend nur be-
zogen auf die einzelne Stelle definiert werden. Deshalb formulieren
unsere Vorgesetzten konkret, welche Leistungsanforderungen bezo-
gen auf die einzelnen Arbeitsplatze wichtig sind. Umgekehrt formulie-
ren unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche Rahmenbedin-
gungen in der Ausgestaltung des Arbeitsplatzes ihnen personlich be-
deutsam sind. Uber die Erfillung dieser gegenseitigen Erwartungen
tauschen sich Vorgesetzte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter re-
gelmaliig aus

Zur kooperativen Fuhrung gehort es auch, dass unsere Fuhrungskraf-
te die Fuhrungsaufgaben vorrangig wahrnehmen. Zu diesen Fulh-
rungsaufgaben gehort all das, was in diesen Fuhrungsleitlinien ange-
sprochen wird: das Vereinbaren von Zielen, das Einbeziehen in Ent-
scheidungen, die Weitergabe von Informationen, die Durchfihrung
von Besprechungen, die Klarung von Konflikten, das Ansprechen von
Leistungsdefiziten und Unzufriedenheit u.a. Diese Fuhrungstatigkeiten
stehen in Konkurrenz zur sachbearbeitenden Funktion, Steuerungs-
funktion und Prasentationsfunktion der Fuhrungsrolle. Haufig wird die
FUhrungsverantwortung mit der verbleibenden Restkapazitat erledigt.
Uns aber ist wichtig, dass die Fuhrungsrolle mit erster Prioritat wahr-
genommen wird.
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Leistungspoten-
tiale entfalten

Motivations-
bedingungen
verbessern

Soziale Ver-
antwortung
fur Mitarbeiter
Ubernehmen

2. Motivieren

Viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden in der Arbeit ih-
ren Sinn. Das gelingt dann, wenn sie in der Arbeit Bedurfnisse befrie-
digen und Ziele erreichen kdonnen. Motivation und Leistungsbereit-
schaft braucht deshalb nicht geschaffen, sondern muss freigesetzt und
gefordert werden. Stimmen die Rahmenbedingungen, entsteht leichter
Motivation. Die Rahmenbedingungen sind durch drei Motivationsfelder
gegeben, zu denen jeweils spezifische Motivationsfaktoren gehdren
(Beispiele):

Position Funktion (Aufgabe) Beziehung
e Beruflicher Status o Selbststandige Ver- e Lob und Anerkennung
antwortung
e Bezahlung e Handlungsspielrdaume e Vertrauensvoller Um-
gang miteinander
o Kurzfristige Beforde- ¢ Vielseitigkeit der Auf- e Gegenseitige Toleranz
rungsmoglichkeiten gabenstellung und Akzeptanz
e Mittelfristige Karriere- o Ganzheitlichkeit der e Fairness und Partner-
perspektive Aufgabenwahrneh- schaftlichkeit
mung
e Leistungsanreize e Sichtbare Ergebnisse e Hilfsbereitschaft

Auf den Motivationsfaktor 'Position' nehmen insbesondere die bei uns
im Haus praktizierten Instrumente der Personalentwicklung Einfluss
(vgl. Abschnitt 10). Fur die Motivationsfelder ,Funktion® und ,Bezie-
hung“ tragt Uberwiegend der direkte Vorgesetzte die Verantwortung.
Eine wichtige Fuhrungsaufgabe ist es daher, fur gute Motivationsbe-
dingungen zu sorgen. Zu diesen Motivationsbedingungen gehoren ne-
ben den vielen in diesem FiUhrungsleitbild beschriebenen Elementen
des FlUhrungsverhaltens naturlich auch die spezifischen Arbeitsplatz-
bedingungen: Raumliche und technische Ausstattung, Temperatur-
und Lichtverhaltnisse, Arbeitsplatzergonomie u.a.

Wichtiges Merkmal der Beziehung zwischen Vorgesetzten sowie Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern ist der personliche Umgang miteinan-
der. FUhrungskrafte sollten tber die wichtigsten Merkmale der privaten
Situation ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter informiert sein. Fuh-
rungskrafte schaffen eine vertrauensvolle Atmosphare, in der ihre Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter auch Uber private Belange reden kon-
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Motivations-
defizite
erkennen

Motivations-
defizite an-
sprechen

Motivations-
defizite
beseitigen

nen, damit diese ggf. mit den beruflichen Ablaufen wenn maglich in
Ubereinstimmung gebracht werden konnen. Aufgabe der Fihrungs-
krafte ist es auch, die sozialen Kontakte untereinander und gemein-
same Aktivitaten zu fordern .

Trotz der vielen Bemuhungen um positive Motivationsbedingungen
treten fallweise Motivationsdefizite auf. Hier ist der Vorgesetzte aufge-
fordert, nach den Ursachen eingeschrankter Motivation zu suchen:
Warum ist eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter nicht bereit oder in
der Lage mehr zu leisten? Bei der Suche nach den Ursachen sollte
nicht schnell und bequem auf Faktoren ausgewichen werden, die Vor-
gesetzte nicht selbst beeinflussen kdnnen. Motivationshemmnisse lie-
gen oft ganz in der Nahe. Zudem wissen die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter meist gut zu unterscheiden, welche Faktoren die Vorgesetzten
beeinflussen kdnnen und welche nicht.

Sind Motivationsdefizite sichtbar, gehen die Vorgesetzten im Arbeits-
alltag auf ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu und nehmen Kontakt
auf. Ziel dieser Motivierungsgesprache ist es, im gemeinsamen Dialog
die Ursachenfaktoren fur die derzeitigen Motivationsprobleme heraus-
zuarbeiten und eine von beiden Seiten akzeptierte Vereinbarung her-
beizufuhren, auf deren Grundlage sich die Motivation erneut entwi-
ckeln kann. In diesen Gesprachen muss die Offenheit vorhanden sein,
auch Uber unangenehme und kritische Dinge zu sprechen. Fur die
Vorgesetzten gilt dabei zu Uberzeugen und bereit zu sein, sich Uber-
zeugen zu lassen.

Liegen die Motivationsprobleme in Ursachenfaktoren begrindet, die
nicht von den Vorgesetzten selbst beeinflusst werden konnen (z. B.
Ausstattung der Arbeitsplatze, Einrichtung von Teilzeitarbeitsplatzen,
Zusammenarbeit mit zentralen Diensten u.a.), so sollten sie den Kon-
takt zu den zustandigen Stellen im Hause aufnehmen, um gemeinsam
eine akzeptierte Vereinbarung zu erreichen.
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3. Kommunizieren

Flhrung und Zusammenarbeit in unserer Verwaltung vollziehen sich
im Wesentlichen uber Kommunikation und Gesprache. Dazu gehoren
Zielvereinbarungsgesprache, Sachentscheidungsgesprache, Motivati-
onsgesprache, Ruckkopplungsgesprache, Konfliktidsungsgesprache,
Schlichtungsgesprache u.a. Entscheidend fur die Qualitdt unserer
Verwaltungskultur ist es deshalb, dass wir mehr miteinander anstatt
ubereinander sprechen.

In diesen Gesprachen und Dialogen sollte uns bewusst sein, dass je-
der der beteiligten Gesprachspartner seine eigene Sicht und Interpre-
tation des Gesprachsthemas mitbringt. Denn jeder hat seine spezielle
Aufgabenverantwortung und tragt seine personliche Berufs- und Le-
bensgeschichte. Jeder von uns prasentiert jeweils nur einen Teil der
Wirklichkeit, die unsere Realitat als Gesamtverwaltung ausmacht.
Deshalb liegt die wesentliche Qualitat des Dialogs erst einmal darin,
unsere unterschiedlichen Erfahrungswelten und Wirklichkeiten far-
einander transparent werden zu lassen. Die ,Kunst des Zuhdrens® ist
deshalb ein ganz wichtiger Teil erfolgreicher Gesprachsfuhrung. Unse-
re Dialoge sollten darum bemiuht sein, die Sachgeschichte, die Ziele,
die Bewertungen und Interpretationen wechselseitig flireinander zu er-
schliel3en.

In allen unseren Gesprachen und Dialogen spielen sachliche Fragen
eine Rolle, aber auch unsere personlichen Stimmungen und Geflhle
und die Art, wie wir den Umgang miteinander empfinden. Wir neigen
aber dazu, unsere Gesprache uber den Austausch von Argumenten
zu  rationalisieren” und die haufig dahinterstehenden Beziehungs- und
emotionalen Fragen auszuklammern. Auch hier sollten wir den Mut
haben, auch Emotionen zuzulassen und das, was uns wirklich bewegt,
zum Thema unserer Gesprache zu machen. Dies gilt umso mehr, als
die Qualitat unserer Beziehungen der wesentliche Bestandteil auch
unserer eigenen Zufriedenheit ist.

“‘Dass” wir miteinander Sprechen macht den einen Teil der Qualitat
unserer Kommunikation aus. ,Wie" wir miteinander sprechen den an-
deren Teil. Auch hier hilft uns der Gedanke der unterschiedlichen Er-
fahrungswelten weiter. In unseren Dialogen spricht jeder fur sich
selbst: Uber seine Wahrnehmungen, seine Ziele, seine Bewertungen.

28



Vertraulichkeit
wahren

Konflikte
als Chance

Konflikte
konstruktiv
bearbeiten

Ohne unsere Erfahrungen und Perspektiven auf unseren Gesprachs-
partner zu projizieren. So fuhren wir unsere Dialoge im Respekt und in
der Achtung voreinander als unterschiedliche Personlichkeiten. Wenn
wir das tun, haben wir keine Schwierigkeiten damit, dass unsere Ge-
sprache sachlich, fair, offen, klar und von gegenseitiger Wertschat-
zung gepragt sind.

Zwischen Vertraulichkeit und Transparenz besteht ein Spannungsver-
haltnis. Entsprechend dem Leitgedanken der Offenheit wollen wir un-
sere Kommunikation moglichst offen und transparent gestalten. Auf
der anderen Seite gibt es personliche Dinge und Informationen in der
Fruhphase von Entscheidungen im Charakter von Voruberlegungen,
die vertraulich mitgeteilt werden. Deshalb mussen wir uns darauf ver-
lassen konnen, dass vertrauliche Informationen auch vertraulich blei-
ben.

In einem so differenzierten Betrieb wie unserer Verwaltung entstehen
Konflikte. Diese kénnen in unterschiedlichen Sachzielen, personlichen
Interessenlagen, Verhaltensstilen oder Beziehungsstérungen ihre Ur-
sache haben. Wichtig ist, dass wir das Auftreten von Konflikten nicht
nur als Storung sehen. Konflikte konnen Anlass sein, notwendige Fra-
gen aufzuwerfen und neue und kreative Problemlésungen zu suchen.
Konflikte sollten nicht verdrangt, sondern konstruktiv ausgetragen
werden.

Jeder von uns ist aufgefordert, die Initiative zur Aufarbeitung eines
Konfliktes zu ergreifen. Wichtig ist, dass wir uns unserer eigenen ne-
gativen Emotionen in Konfliktsituationen bewusst sind und auch unse-
rem Konfliktpartner seine negativen Gefuhle zugestehen. Trotz aller
negativen Emotionalitat ist es Ziel, gemeinsam zu einer konstruktiven
Konfliktldbsung zu kommen. Hierbei ist es wichtig, auch den eigenen
Anteil an der Entwicklung der Konfliktsituation zu sehen und zu akzep-
tieren. Aus dieser Toleranz fur die Person und die Position des ande-
ren kann eine mogliche Konfliktldsung ergebnisoffen angesprochen
und ein gemeinsamer Weg im Interessenausgleich gefunden werden.
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4. Ziele setzen

Die einzelnen Organisationseinheiten unserer Verwaltung konnen
nicht alleine Uber ihre Ziele entscheiden. Rechtsvorschriften, Vorga-
ben von Landesbehdrden, Beschllsse der politischen Gremien, Ent-
scheidungen der Verwaltungsspitze, Vorgaben uUbergeordneter Orga-
nisationseinheiten etc. geben den Handlungsrahmen vor, in dem die
eigene Zielplanung und Zielkonkretisierung ablauft. Dieser Handlungs-
rahmen ist manchmal sehr eng und setzt genaue Vorgaben. Manch-
mal ist er sehr weit und lasst umfassende Gestaltungsspielraume.
Damit gewinnt der Begriff zielorientierter Fuhrung zwei Bedeutungen:

o Konkretisierung der vorgegebenen Zielvorgaben und Definition von
sachlich und zeitlich fixierten Arbeitszielen und Umsetzungsstrate-
gien,

o Definition von selbstgesetzten Zielen fur den eigenen Arbeitsbe-
reich; unter Berucksichtigung der Ressourcen die Arbeitsschwer-
punkte festlegen.

Im Sinne der angestrebten kooperativen Verwaltungskultur ist der
Grundsatz der ,Fuhrung durch Zielvereinbarungen® wichtig. Sofern
Ziele nicht vorgegeben sind, sollen sie in einem offenen und partner-
schaftlichen Dialog zwischen Vorgesetzter / Vorgesetztem sowie Mit-
arbeiterin und Mitarbeiter vereinbart werden. Sind die Zielvorgaben
eng, sollte der Vorgesetzte Hintergrund und Ursachen der anstehen-
den Aufgabe erklaren und begriinden und mit der Mitarbeiterin/dem
Mitarbeiter den Weg der Umsetzung gemeinsam erarbeiten. Sind die
Zielvorgaben weiter, sollte das Ziel selbst gemeinsam erarbeitet und
abgestimmt werden. Wesentlich ist, dass in diesem Dialog beide Be-
teiligten ihre Erfahrungen und Perspektiven offen einbringen kénnen,
so dass realistische Ziele miteinander abgesprochen werden, die wirk-
lich auch erreicht werden kdnnen.

Die im Gesprach gewonnene Vereinbarung sollte konkret und prazise
miteinander abgestimmt werden. Dazu gehdrt die konkrete Beschrei-
bung der Aufgabe selbst und den damit verbundenen Anforderungen,
die Festlegung des Zeitpunktes der Erledigung sowie ggf. die Verein-
barung von Zwischenterminen, zu denen eine jeweilige Ruckkopplung
Uber den Erledigungsstand stattfindet.
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Haben wir Ziele miteinander vereinbart, sind sie fur beide Seiten ver-
bindlich. Wird erkennbar, dass die getroffene Vereinbarung nicht oder
nicht im vereinbarten Mal3 oder nicht zum vereinbarten Zeitpunkt voll
eingehalten werden kann, sollten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
ihre/n Vorgesetzte/n jeweils rechtzeitig informieren und sich Uber die
Ursachen austauschen.

Neben der Vereinbarung von Zielen Ubergeordneter Entscheidungs-
ebenen (Politik, Verwaltungsleitung u.s.w.) sollten in jedem Funktions-
bereich eigene Ziele definiert werden. Diese beziehen sich auf die
Fragen:

¢ Welche Aufgaben werden erfllt?

¢ Mit welcher zeitlichen und sachlichen Prioritat die Aufgaben bear-
beitet?

¢ In welcher Weise mit welchen inhaltlichen Vorgaben die Aufgaben
erledigt?

e Welche Verhaltensweisen im Umgang miteinander und im Umgang
mit den jeweiligen Kunden werden angestrebt?

Die Vereinbarung solcher Ziele ist Teil des kontinuierlichen Dialoges
zwischen den Vorgesetzten und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern im Rahmen der regelmaligen Zusammenarbeit. Dartber hinaus
soll in jedem Funktionsbereich einmal im Jahr zum Jahresende bzw.
Jahresanfang eine Zielplanungsklausur stattfinden, an der mdglichst
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (bzw. eine reprasentative Aus-
wahl) teilnehmen. Aufgabe dieser Zielplanungsklausur ist es, aus der
Kopplung vorgegebener Arbeitsauftrage und den gemeinsam erarbei-
teten, selbst gesetzten Bereichszielen eine umfassende Zielplanung
der Arbeit des Funktionsbereiches flr das jeweils nachste Planungs-
jahr festzulegen.
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5. Entscheiden

In der Zusammenarbeit zwischen den Vorgesetzten sowie Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern werden permanent Entscheidungen getroffen.
Eine Zeitvorgabe fur eine Aufgabe muss festgelegt, zwischen zwei
Entscheidungsalternativen eine Auswahl getroffen, die Tendenz bei
der Wahrnehmung eines rechtlichen Ermessens festgelegt, tber die
Zuordnung einer neuen Aufgabe entschieden werden u.s.w. Jeder
dieser Entscheidungsprozesse hat ein zugrunde liegendes Problem,
bezieht sich auf verschiedene Ziele, hat verschiedene Loésungsmog-
lichkeiten und verlangt nach der Entscheidung eine systematische
Durchfuhrungsplanung.

Haufig kommen Vorgesetzte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
bezogen auf diese Entscheidungsparameter zu ahnlichen Bewertun-
gen, haufig aber sind ihre Perspektiven auch unterschiedlich. Gemalf}
den Grundgedanken kooperativer Fuhrung findet ein Dialog Uber diese
unterschiedlichen Perspektiven statt. In diesem Dialog mussen Vorge-
setzte/r und Mitarbeiter/in die Chance haben, ihre Position offen, klar
und angemessen umfangreich darlegen zu kénnen. Dadurch werden
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Entscheidungsfindung mit
einbezogen.

Bezogen auf den ihm Ubertragenen Aufgabenbereich bleibt die/der
Vorgesetzte in der Ergebnisverantwortung und hat damit die abschlie-
Rende Entscheidungskompetenz. Die Entscheidung sollte im Konsens
getroffen werden. Nicht in allen Situationen aber ist ein solcher Kon-
sens maoglich. Die/der Vorgesetzte versucht ihre/seine/n Mitarbei-
ter/innen von ihrer/seiner Position zu Uberzeugen. Wo dies nicht ge-
lingt, muss sie/er fallweise eine Anweisung erteilen. Diese Anweisung
muss von ihr/ihm begrindet und erklart werden. Verantwortung der
Mitarbeiterin /des Mitarbeiters ist es, diese Anweisung konsequent
umzusetzen. Entscheidend fur das kooperative Fuhrungsmodell ist:
nicht das Entscheidungsergebnis kann immer von allen Seiten akzep-
tiert sein, aber der Entscheidungsprozess muss als offener und part-
nerschaftlicher Dialog gestaltet werden.
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6. Informieren

Die regelmaRige gegenseitige Information ist eine wichtige Vorausset-
zung fur eine erfolgreiche und effiziente Aufgabenerfullung. Ohne ge-
naue Information entstehen aufgrund der Komplexitat der Aufgaben-
zusammenhange haufig Reibungsverluste und Doppelarbeiten. Des-
halb ist jeder von uns aufgefordert, von sich aus den Informationsbe-
darf anderer Personen und Dienststellen in unserer Verwaltung zu er-
kennen und zu befriedigen.

Fir ein optimales Informationsmanagement in unserer Verwaltung im
Spannungsverhaltnis zwischen Informationsdefiziten und Informati-
onsuberflutung sind fur uns folgende Grundregeln wichtig:

¢ Informationen muissen so umfassend sein, dass sie alle fur das
Handeln unseres internen Partners wichtige Parameter enthalten,

¢ Informationen mussen so prazise, knapp und deutlich formuliert
sein, dass sie auf den wesentlichen Informationskern konzentriert
sind,

¢ Informationen muissen fruhzeitig erfolgen, damit unser interner
Partner sich rechtzeitig einstellen und vorbereiten kann,

¢ Informationen mussen insoweit Hintergrinde und Aufgabenzusam-
menhange beinhalten, damit die Handlungsziele erkennbar und
nachvollziehbar werden,

¢ Informationen mussen vollstandig weitergereicht und nicht vorent-
halten werden.

Information ist Bring- und Holschuld zugleich und lebt deshalb von der
doppelten Verantwortung sowohl der Vorgesetzten wie der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. Die/der Vorgesetzte gibt den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern alle Informationen, die ihnen ein eigenstandiges und
verantwortungsbewusstes Arbeiten ermoglichen. Umgekehrt geben
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihrer/inrem Vorgesetzten unaufge-
fordert die Informationen, die diese/r fir den Uberblick in ihrem/ sei-
nem Verantwortungsbereich und zur Entscheidungsfindung braucht.
Weil diese Information aus eigenem Antrieb bei der Komplexitat der
Aufgaben nicht immer perfekt funktionieren kann, holen sich Vorge-
setzte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wechselseitig die Infor-
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mationen ein, die fur die Optimierung der Aufgabenerflllung jeweils er-
forderlich sind.

Angesichts der Fulle an Informationen sind mandliche Informationen
den schriftlichen vorzuziehen. Das unterstreicht die Bedeutung von
Einzelgesprachen und Mitarbeiterbesprechungen. Durch die prazise
Formulierung der Information sollte gleichzeitig sichergestellt werden,
dass der zeitliche Besprechungsaufwand die Verwaltungseffizienz
nicht beeintrachtigt.

7. Besprechen

Zufriedenheit und Motivation entstehen nicht nur aus der Zusammen-
arbeit mit der/dem direkten Vorgesetzten, sondern auch auf der Basis
der Kommunikation und Beziehungen in der eigenen Arbeitsgruppe.
Entscheidend ist, dass wir uns mit Blick auf den Umgangsstil unterein-
ander und die gemeinsame Verantwortung fur die Arbeitsergebnisse
als Team verstehen, das sich wechselseitig stitzt und unterstitzt.
Deshalb sind alle aufgerufen, zu einem positiven Teamklima in der je-
weiligen Arbeitsgruppe beizutragen. Dartber hinaus ist es mit Blick auf
die Komplexitat der Aufgabenzusammenhange wichtig, bei fachiber-
greifenden Aufgaben auch Uber die derzeitige Organisationsstruktur
hinweg Projektteams zu schaffen.

Ein wichtiges Instrument, um im Team Gemeinsamkeit zu praktizieren,
sind die regelmafligen Besprechungen. Mitarbeiterbesprechungen
dienen dazu, in der Gruppe Informationen auszutauschen, gemeinsam
Entscheidungen zu treffen und die Beziehungs- und Teamqualitat zu
verbessern. Gerade der letztgenannte Beziehungsgedanke wird bei
der Planung von Mitarbeiterbesprechungen haufig vernachlassigt,
weshalb sie leider in vielen Fallen zu selten stattfinden.

In jedem unserer Amtsbereiche wird zwischen den Vorgesetzten so-
wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Turnus der Mitarbeiterbe-
sprechungen fest miteinander vereinbart: Wie haufig finden Bespre-
chungen statt, wie lange ist die Besprechungsdauer, wer ist Teilneh-
mer an der Besprechung. Dabei empfiehlt es sich, eher haufiger und
daflr kurzer zu tagen und die Besprechungstermine am Jahresanfang
(Fester Besprechungstag) festzulegen. In kleineren Amtern sollten die
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Besprechungen mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemein-
sam stattfinden, in gréReren Amtern als zeitlich verschachtelte Be-
sprechungen der einzelnen Flhrungsebenen hintereinander.

Im Sinne der Ergebnisorientierung unserer Arbeit sollten die Mitar-
beiterbesprechungen eine Tagesordnung haben, die auch klare Zeit-
ziele fur die jeweiligen Besprechungspunkte vorsieht. Diese Tagungs-
ordnung kann bereits vor der Sitzung vorliegen oder zum Beginn der
Sitzung von der Sitzungsleitung gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern erstellt werden. Wichtig ist, dass Vorgesetzte sowie
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleichermal3en die Chance haben, ih-
re Themen in die Tagesordnung einzubringen.

Die Verantwortung flr die Durchfihrung der Mitarbeiterbesprechungen
liegt bei der/dem jeweiligen Vorgesetzten. Die Moderation einzelner
Sitzungen kann aber durchaus an einzelne Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter delegiert werden, die diese Aufgabe regelmaliig oder fallweise
Uubernehmen. Das hat den Vorteil, dass die/der Vorgesetzte von der
Leitungsfunktion entlastet ist und damit innerlich freier und konzent-
rierter an der inhaltlichen Diskussion mitwirken kann. Dies hat auch
den Vorteil, dass sich die Balance der Beteiligung aller Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter an der Besprechung gleichgewichtiger auf alle Be-
teiligten verteilt.

Das Maly der Entscheidungsmitwirkung der Mitarbeiter im Rahmen
von Besprechungen ist von Thema zu Thema unterschiedlich. Uber
das Mal dieser Beteiligung entscheidet die/der Vorgesetzte. Zu be-
stimmten Themen informiert sie/er Uber die Entscheidungen, die von
ihm getroffen worden sind. Zu anderen Themen lasst sie/er sich von
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beraten, bevor sie/er abschlie-
Rend entscheidet (Entscheidungsvorbehalt). Bei weiteren Themen
wird in der Gruppe gemeinsam entschieden, so dass durch den Dis-
kussionsprozess entweder Konsens erreicht oder eine Mehrheitsent-
scheidung herbeigeflihrt wird. Um Missverstandnissen entgegenzutre-
ten, sollte die/der Vorgesetzte bei jedem Entscheidungsthema deutlich
machen, welches Mal an Entscheidungsmitwirkung in der Gruppe (In-
formation, Beratung, Entscheidung) sie/er eingeplant hat.

Zur Ergebnisorientierung der Besprechungsarbeit gehdrt es auch,
dass Protokolle der Besprechungsergebnisse erstellt werden. Diese
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Besprechungsprotokolle sollten kurz aber prazise folgende Parameter
enthalten: Was? Wer? Mit wem? An wen? Bis wann?

8. Delegieren

Erfolgreiche Zusammenarbeit setzt bei Vorgesetzten die Bereitschaft
voraus, den Aufgaben- -und Verantwortungsbereich der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter sach- und funktionsgerecht so zu gestalten, dass
Selbststandigkeit und Gestaltungsspielraume entstehen. Umgekehrt
erhalten die Vorgesetzten den bendtigten Raum fur konzeptionelle,
organisatorische und Fuhrungsaufgaben (Entlastungsfunktion).

Im delegierten Aufgabenbereich Gbernimmt die Mitarbeiterin/der Mit-
arbeiter die umfassende Verantwortung fur die Ubertragenen Aufga-
ben. Sie oder er bearbeitet die Aufgaben selbststandig, sie/er ent-
scheidet selbststandig und unterschreibt die abgeschlossenen Vor-
gange. Bis auf die verbleibende Kontrollverantwortung ist die/der Vor-
gesetzte in die Aufgabenerledigung im delegierten Aufgabenbereich
nicht mehr eingeschaltet. Ein erfolgreicher Umgang mit dem Instru-
ment Delegation setzt seitens der/des Vorgesetzten voraus, dass sie/
er das notwendige Zutrauen in die Kompetenz seiner Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter mitbringt. Seitens der Mitarbeiterin oder des Mitarbei-
ters, der mehr Verantwortung erhalt, ist es wichtig, dass sie/er sich
von der neuen Aufgabe herausfordern lasst und nicht aus Furcht vor
Misserfolg zurickschreckt.

Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter sollte mit Hilfe der Delegation
Aufgaben in solchem Umfang wahrnehmen kdnnen, die ihren/seinen
persdnlichen Kompetenzen und ihrer/seiner Leistungsfahigkeit ent-
sprechen. Damit beruht Delegation auf einer personlichen Vereinba-
rung zwischen der/dem Vorgesetzten und jedem ihrer/seiner Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter. In dieser Delegationsvereinbarung sollte be-
zogen auf die Einzelaufgaben der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters fest-
gelegt werden:

¢ Welche Aufgaben liegen im delegierten Bereich?

¢ Bei welchen Aufgaben bestehen Entscheidungsvorbehalte der/des
Vorgesetzten?
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e Bei welchen Aufgaben/Anlassen bestehen Informationspflichten sei-
tens der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters?

Damit diese Delegationsvereinbarung funktioniert, sollten sich Vorge-
setzte sowie Mitarbeiterin und Mitarbeiter ihrer jeweiligen Verantwor-
tung bewusst sein:

Verantwortung der/des Vorgesetzten Verantwortung der Mitarbeiterin/

des Mitarbeiters

Einsatz der Mitarbeiterin/des Mitar-
beiters, die/der Uber die entspre-
chende Qualifikation verfiigt

Forderung der Mitarbeiterin/des Mit-
arbeiters, damit sie/er die Selbststan-
digkeit im Delegationsbereich eigen-
sténdig ausfullen kann

Kontrolle der Mitarbeiterin/des Mitar-
beiters, inwieweit die formulierten Er-
wartungen und Ziele eingehalten wer-
den

Entwicklung der Leistungsfahigkeit,
um den Delegationsbereich voll aus-
zufillen

Information an den Vorgesetzten Uber
den Stand der Aufgabenerledigung
im Delegationsbereich

Gemeinsame Klarung von Aufgaben
mit der/dem Vorgesetzten, die nicht
ins vereinbarte Delegationsraster hi-
neinfallen

Delegation kann haufig die Motivationsfunktion fur die Mitarbeiterin
oder den Mitarbeiter und die Entlastungsfunktion flr die/den Vorge-
setzte/n nicht voll erflllen, weil die Absprachen Uber die Kompetenz-
abgrenzung nicht klar genug sind. Deshalb sollen alle Vorgesetzten
sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen von Delegations-
gesprachen die Verantwortungsabgrenzung besprechen und die Er-
gebnisse kurz schriftich dokumentieren. Bei diesen Delegationsge-
sprachen sollen beide fur jede im Dienstverteilungsplan genannte Auf-
gabe festlegen, welche in den delegierten Bereich der Mitarbeite-
rin/des Mitarbeiters fallt, wo Entscheidungsvorbehalte der/des Vorge-
setzten bestehen und welche Spielregeln fur die Information der/des
Vorgesetzten durch die Mitarbeiterin und den Mitarbeiter maRgebend
sind. Im Rahmen der Delegationsgesprache sollte gleichzeitig gepruft
werden, inwieweit bisher von der/m Vorgesetzten wahrgenommene
Aufgaben auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern selbststan-
dig erledigt und damit delegiert werden konnten. Dabei geht es primar
um die Frage, wie die Selbststandigkeit der Mitarbeiter erweitert wer-
den kann und nicht darum, unangenehme Aufgaben auf die nachst-
niedrigere Ebene abzuwalzen.
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Die Vorgesetzten greifen in den delegierten Arbeitsbereich ihrer Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter nicht ein. Einen Uberblick tiber den Erledi-
gungsstand erhalten sie aus den regelmaRigen Informationen seitens
der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters und aus den gemeinsam ver-
einbarten Kontrollen. Sind in Ausnahmefallen Einzelfalleingriffe erfor-
derlich, so nennt die/der Vorgesetzte die Griinde ihres/seines Eingrei-
fens und versucht, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dement-
sprechende Akzeptanz zu erreichen. Sollte dauerhaft die/der Vorge-
setzte mit der Leistungserledigung im delegierten Arbeitsbereich nicht
zufrieden sein, so muss im Einzelfall die vereinbarte Delegation riick-
gangig gemacht werden. Dies setzt die erneute Durchfuhrung eines
Delegationsgespraches mit einer Neuabgrenzung der Entscheidungs-
kompetenzen voraus.

Gleichermalen sollten Arbeitsauftrage in der Regel nicht Uber mehre-
re Hierarchiestufen hinweg erteilt werden, da die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der/m direkten Vorgesetzten gegenuber verantwortlich sind
und die vereinbarten Ziele in Zusammenarbeit mit dieser/m realisieren
sollen. Sollte ein solcher Durchgriff im Einzelfall dennoch notwendig
sein, werden die direkten Vorgesetzten durch die/den beauftragende/n
Vorgesetzte/n und durch die beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter informiert.

Das Thema Kontrolle hat in jeder Verwaltung einen unangenehmen
Beigeschmack. Trotzdem ist Kontrolle der Zwilling der Delegation.
Nehmen wir Delegation ernst, sind die einzelnen Vorgesetzten mit der
Aufgabenerledigung im voll delegierten Bereich nicht mehr befasst.
Gleichzeitig tragen sie aber die Verantwortung fur sachgerechte, zeit-
gerechte, zielgerichtete, wirtschaftliche und kundenorientierte Aufga-
benerledigung in ihrem Arbeitsbereich. Deshalb mussen sie sich von
Zeit zu Zeit einen Uberblick verschaffen, ob entsprechend diesen Zie-
len gearbeitet wird.
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Verhalten
beobachten

Lob und Aner-
kennung geben

Damit wird die Frage wesentlich, ,wie” wir in unserer Verwaltung kon-
trollieren. Jede Form der Totalkontrolle widerspricht dem Grundge-
danken der Delegation. Deshalb geht es um die Definition von Spiel-
regeln fur eine Stichprobenkontrolle, mit deren Hilfe die/der Vorgesetz-
te sich einen reprasentativen Uberblick Uber die Art der Aufgabenerle-
digung durch die Mitarbeiterin/den Mitarbeiter verschafft. Diese Spiel-
regeln - auch das ist Teil des Delegationsgespraches - sollten zwi-
schen Vorgesetzten und Mitarbeitern jeweils vereinbart werden. Kon-
trollergebnisse konnen in ein konstruktives Fehlermanagement ein-
munden.

9. Ruckkopplung geben

Zielorientierte FUhrung vollzieht sich im Dreiklang von Zielvereinba-
rung, Umsetzung und Ruckkoppelung. Sind Ziele erreicht worden, sind
wir in unserer Arbeit bestatigt und gewinnen Selbstvertrauen und
Kraft, um neue Anforderungen anzugehen. Sind Ziele nicht oder nur
teilweise erreicht worden, so ist dies Anlass, unsere Anstrengungen zu
verstarken oder Uber eine realistische Anpassung unserer Ziele nach-
zudenken. Ohne regelmaRige Rulckkoppelung lauft unser Verhalten
sachlich und psychologisch ins Leere.

Die Vorgesetzten konnen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nur
dann eine kompetente Ruckkoppelung geben, wenn sie sich kontinu-
ierlich mit der Arbeitssituation und der Aufgabenwahrnehmung durch
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschaftigen und das entspre-
chende Leistungsverhalten beobachten. Vorgesetzte sollen das wahr-
nehmen, ,was® ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tun und ,wie“ sie
es tun. Das ist ein wichtiger Teil ihrer Fihrungsverantwortung. Nur so
ist eine zeitnahe und kontinuierliche Ruckkoppelung an die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter moglich.

Leider konzentrieren wir unsere Riuckkopplung haufig auf die negati-
ven Punkte. Das positive Verhalten wird als selbstverstandlich voraus-
gesetzt. Dabei gewinnt jeder von uns Kraft und Energie, wenn er ne-
ben dem Erfolg in der Arbeit auch die konkrete verbale Bestatigung
durch Vorgesetzte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kolleginnen und
Kollegen erfahrt. Darin liegt die Bedeutung der Anerkennung. Fur die
gegenseitige Anerkennung gibt es jeden Tag vielfaltige Anlasse. Nut-
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Anerkennung
soll echt sein

Kritik konstruk-
tiv ansprechen

Korrigierende
Hinweise

Kritikgesprach

zen wir diese Anlasse und geben uns untereinander mehr Anerken-
nung.

Anerkennung sollte mdglichst direkt und situationsadaquat ausge-
druckt werden. Dazu haben wir viele sprachliche Formen und Aus-
drucksmaoglichkeiten. Wichtig ist, dass unsere Anerkennung echt und
Uberzeugend ist, weder Ubertrieben noch zu zurlckhaltend formuliert
wird. Daneben treten andere Mdglichkeiten der Anerkennung, indem
ich Aufmerksamkeit schenke, mir Zeit nehme, um Rat bitte, an Ent-
scheidungen beteilige, mehr Verantwortung ubertrage, zu Fortbil-
dungsmalinahmen einlade u.v.a.m..

So wie wir positives Verhalten durch Anerkennung bestatigen, sollten
wir negatives Verhalten durch angemessene Kiritik korrigieren.
Manchmal scheuen wir uns vor dem Aussprechen von Kritik, weil wir
Sorge haben, den anderen zu verletzen. Das Zuruckhalten von Kritik
hilft aber weder der Sacharbeit noch der gemeinsamen Beziehung.
Deshalb sollten wir die Dinge, die uns storen, direkt und klar anspre-
chen.

Korrigierende Hinweise sind die alltaglichen Ruckkoppelungen, die
Vorgesetzte im Rahmen des Soll-Ist-Abgleiches geben. Diese kleinen
Hinweise geben die Vorgesetzten konstruktiv, aufbauend und Unter-
stitzung gewahrend.

Werden korrigierende Hinweise von den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern nicht oder nicht ausreichend beachtet, fuhrt der Vorgesetzte
ein Kritikgesprach. Fur dieses Kritikgesprach ist wichtig, dass

e das Gesprach als Vier-Augen-Gesprach gefuhrt wird,

o die/der Vorgesetzte den Sachverhalt gemal seiner Wahrnehmung
vorurteilsfrei schildert,

e Bewertungen und insbesondere Abwertungen der Mitarbeiterin/des
Mitarbeiters vermieden werden,

¢ die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter Gelegenheit hat, seine Perspektive
des Sachverhaltes darzustellen,

e konkrete Vereinbarungen zur Uberwindung der kritisierten Situation
getroffen werden.
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Konsequenzen

Beschwerde

Jahrliches
Mitarbeiterge-
sprach fuhren

Fuhren mehrfache, in dieser Form konstruktiv gefuhrte Kritikgesprache
nicht zu einer Verbesserung des Arbeitsverhaltens der Mitarbeiterin
oder des Mitarbeiters, missen Konsequenzen gezogen werden, die
auch von dienst- oder arbeitsrechtlicher Bedeutung sein kénnen. Dies
gilt insbesondere dann, wenn die Ursachen von Fehlleistungen in der
Leistungswilligkeit begrundet sind.

Wichtiges Ziel der von uns angestrebten Verwaltungskultur ist Offen-
heit. Deshalb formulieren auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
ihre Erwartungen an die Vorgesetzten und geben positive (Anerken-
nung) und negative (Kritik) Rickmeldung. Durch diesen Dialog sollte
es ublicherweise moglich sein, eine Gemeinsamkeit der gegenseitigen
Erwartungen zu erreichen. Dies gelingt aus der Sicht der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter aber nicht immer. Manchmal fihlen sie sich in
den Gesprachen mit ihren Vorgesetzten nicht verstanden und ernst
genommen. Manchmal sagt die/der Vorgesetzte eine Veranderung ih-
rer/seiner Verhaltensweisen zu, halt dies aber nicht ein. Wenn trotz
eingehender Aussprache zwischen der/dem Vorgesetzten und der je-
weiligen Mitarbeiterin/dem jeweiligen Mitarbeiter die unterschiedlichen
Auffassungen nicht in Einklang gebracht werden konnen, haben die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Recht, sich bei der/dem nachst-
hdéheren Vorgesetzten uUber ihre/n direkte/n Vorgesetzte/n zu be-
schweren. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben danach An-
spruch auf eine Ruckkoppelung.

Das Jahrliche Mitarbeitergesprach wird als verbindliches FUhrungsge-
sprach (fir Vorgesetzte) einmal im Jahr zwischen der/dem Vorgesetz-
ten und ihren/seinen direkt zugeordneten Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern gefuhrt. Ziel dieses Einzelgespraches ist es, bezogen auf die
Arbeit und Zusammenarbeit des letzten Jahres Bilanz zu ziehen und
gleichzeitig Vereinbarungen flur die Verbesserung der Zusammenar-
beit in der Zukunft zu treffen. Das Gesprach soll vertrauensvoll und in
einer personlichen Atmosphare gefuhrt werden, damit in gegenseitiger
Akzeptanz und Offenheit Uber die Zusammenarbeit des abgelaufenen
Jahres reflektiert werden kann. Das Jahrliche Mitarbeitergesprach er-
setzt nicht die vielfaltigen Anlasse und Situationen, bei denen Vorge-
setzte/r sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Gesprache fuhren. Das
Jahresgesprach fasst diese verschiedenen Gesprache bilanzierend
zusammen und zieht daraus SchllUsse flur die Verbesserung von Arbeit
und Zusammenarbeit in der Zukunft.
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Lernende
Organisation

Verantwortung
far Personalfor-
derung

10. Fordern

Wir sehen unsere Verwaltung als eine dynamische Organisation, die
auch aktuellen Gegebenheiten Rechnung tragt und neue Entwicklun-
gen vorausschauend beriucksichtigt. Das setzt bei allen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern ein hohes Mal} an Flexibilitat, die Bereitschaft,
hinzuzulernen und eine eigene fachliche, methodische und soziale
Kompetenz voraus.

Jede Mallnahme der Personalentwicklung lebt immer aus dem Span-
nungsverhaltnis zwischen dem spezifischen Potential der Mitarbeite-
rin/des Mitarbeiters und den konkreten Anforderungen der einzelnen
Stelle:

Anforderungsprofil

Mitarbeiterpotential

e Strukturierungskompetenz
¢ Integrationskraft
e Formulierungsgeschick

¢ Konzentrationsfahigkeit

logisch - analytisch
verbal - sprachlich
sozial - kommunikativ

kreativ - innovativ

e Prasentationsgeschick e (Okonomisch

e Belastbarkeit e fachlich

An der Personalférderung wirken das Haupt- und Personalamt sowie
samtliche Fuhrungskrafte in allen Bereichen der Verwaltung mit. Flr
Konzepte und zentrale Koordination liegt schwerpunktmallig die Ver-
antwortung im Querschnittsamt, in den mit Fragen der Personalférde-
rung beschaftigten Arbeitsgruppen sowie beim Personalrat und der
Gleichstellungsstelle.

Die Verantwortung fur die Personalférderung im Einzelnen liegt in ers-
ter Linie bei den Fuhrungskraften in den jeweiligen Bereichen der

Verwaltung.

Die entscheidende Aufgabe flir Personalentwicklung liegt darin, die
jeweiligen Kompetenzen der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters mit den An-
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Richtige Frau /
richtiger Mann
am richtigen
Platz

Anforderungen
der Stelle
definieren

Anforderungs-
orientiert
qualifizieren

forderungen der Stellen in Ubereinstimmung zu bringen. Dies einer-
seits, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich in ihren Aufgaben
wohl fuhlen kénnen und daraus Motivation und Zufriedenheit entsteht,
dies andererseits aber auch, damit die Leistungsfahigkeit der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter fur unsere Verwaltung optimal genutzt werden
kann. Deshalb gilt der Grundsatz: Die richtige Frau/der richtige Mann
an den richtigen Platz.

Die Umsetzung dieses Grundsatzes setzt ein professionelles Stellen-
besetzungskonzept voraus. Um fir externe und interne Stellenbeset-
zungen klare Kriterien fir den Auswahlprozess zu gewinnen, soll bei
der Stellenbesetzung mit Blick auf die jeweiligen Arbeitsplatzanforde-
rungen ein konkretes Anforderungsprofil erstellt werden. Es ist vorge-
sehen, dass in Zukunft der Abgleich zwischen den Anforderungen der
Stelle und dem jeweiligen Potential der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters
mit Auswahlinstrumenten (z.B. strukturiertes Interview) erfolgt. Ent-
sprechend dem Leitgedanken der Leistungsorientierung unserer Ver-
waltung sollen unsere Personalentscheidungen nach Leistung und Be-
fahigung getroffen werden. Keine Mitarbeiterin und kein Mitarbeiter
kann angesichts der knappen Stellensituation einen Anspruch darauf
haben, in der Positions- und Besoldungshierarchie weiter zu kommen.
Aber jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter hat einen Anspruch dar-
auf, dass Uber die knappen Aufstiegsmoglichkeiten moglichst gerecht
entschieden wird. Diese Entscheidungen sollen fur die betroffenen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter moglichst nachvollziehbar sein. Des-
halb fihren wir bei jedem hausinternen Personalauswahlprozess mit
den betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Gesprach, in
dem der Entscheidungsprozess dargestellt und die Entscheidung er-
[&utert wird.

Um die sich wandelnden Anforderungen erflllen zu kénnen, ist die
permanente Entwicklung und Fortbildung der eigenen Kompetenzen
erforderlich. Initiative und Bereitschaft hierzu liegen bei jeder Mitarbei-
terin und bei jedem Mitarbeiter selbst. Eine besondere Verantwortung
tragen aber auch die Vorgesetzten, die im Sinne einer systematischen
Mitarbeiterforderung
o die Unterweisung, Einweisung und Einarbeitung der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter selbst oder durch einen fachkundigen Dritten
vornehmen lassen,
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Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter
fordern und
entwickeln

Arbeitsplatz-
wechsel

¢ den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern moglichst viele Informationen
fur den Einblick in Zusammenhange und zur Vermittlung von Fach-
kenntnissen geben,

o die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur selbststandigen Entwick-
lung ihrer fachlichen und personlichen Fahigkeiten anregen und

e den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ermdglichen, arbeitsplatzbe-
zogene Fortbildungsveranstaltungen zu besuchen.

Insgesamt sollen die fachibergreifenden Fortbildungsmaoglichkeiten
ausgeweitet werden. Dazu gehdrt auch ein gezieltes Entwicklungspro-
jekt fur Fuhrungsnachwuchskrafte. Bei der Umsetzung der einzelnen
FortbildungsmalRnahmen haben die Fuhrungskrafte die Aufgabe, fur
die notwendige Erfolgskontrolle und den Praxistransfer der jeweiligen
Fortbildungsinhalte zu sorgen.

Zur Mitarbeiterférderung gehort aber auch die Weiterentwicklung der
Stelle. Viele gut ausgebildete und qualifizierte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter haben die Kompetenz und Neigung, mehr Verantwortung
an ihrem Arbeitsplatz zu Ubernehmen. Die Vorgesetzten sollten sie
dabei ermutigen und unterstitzen u.a. durch

e die Ubernahme von mehr Entscheidungsverantwortung und damit
auch groRerer Selbststandigkeit im eigenen Arbeitsbereich,

¢ die Ubernahme von anspruchsvollen Aufgaben,

¢ den zeitweisen Wechsel von Aufgabeninhalten zwischen den ein-
zelnen Arbeitsplatzen, damit mehr Abwechslungsreichtum in der
Aufgabenwahrnehmung entsteht,

¢ die Ubernahme von Projektauftragen u.a., die nur fallweise zu erle-
digen sind,

e die Teilnahme an Qualitatszirkeln, Arbeitsgruppen, Moderatoren-
teams u.a., die themenbezogen an der Verwaltungsoptimierung
mitwirken.

Manchmal ist der Abgleich zwischen Potential und Anforderung an der
bisherigen Stelle nicht optimal zu regeln. Ubersteigt das Potential die
Anforderungen der Stelle deutlich, so sollten die Vorgesetzten die be-
rufliche Entwicklung ihrer Mitarbeiterin/ihres Mitarbeiters nicht behin-
dern, indem sie sie im bisherigen Arbeitsgebiet festhalten wollen, son-
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Mitarbeiter-
beurteilung

Frauenfdrderung

dern sie auch bei einem Arbeitsplatzwechsel gezielt unterstutzen.
Hinweise und Empfehlungen fir die weitere berufliche Verwendung
qualifizierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind deshalb an das
Haupt- und Personalamt weiterzugeben.

Eine wichtige Rolle im Abgleich zwischen Anforderung der Stelle und
tatsachlicher Leistung am jeweiligen Arbeitsplatz spielt auch die Mitar-
beiterbeurteilung. Hier sind die Fuhrungskrafte aufgefordert, ausge-
hend von den Anforderungsprofilen fur die jeweiligen Arbeitsplatze das
Leistungsverhalten ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmaig
zu beobachten und eine situationsbezogene Rickkopplung zu geben
(vgl. Nr. 9, Ruckkopplung geben). Auf der Basis dieser regelmafldigen
Beobachtungen und Gesprache kann dann bei der Beurteilung eine
zusammenfassende Bewertung gegeben werden. Durch geeignete
Malnahmen ist sicherzustellen, dass alle Flhrungskrafte dabei den
gleichen Malistab anlegen und so eine differenzierte und gleichzeitig
einheitlich praktizierte Beurteilung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in unserer Verwaltung erfolgt.

Die Vorgesetzten fordern alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ent-
sprechend ihren personlichen Fahigkeiten. Da in unserer Verwaltung
in hoherwertigen Funktionen Frauen noch unterreprasentiert sind, ge-
hort die berufliche Férderung von Frauen gemaly Frauenforderplan
des Kreises Mettmann zu den Fuhrungsaufgaben der/des Vorgesetz-
ten. Dazu gehort u.a. auch Teilzeitarbeit und die Teilung von Arbeits-
platzen zu unterstutzen und Frauen auch unabhangig von ihrer Wo-
chenarbeitszeit eine Chance zu geben, auf herausgehobenen Arbeits-
platzen eingesetzt zu werden.
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DIENSTANWEISUNG UBER DIE DURCHFUHRUNG
DES MITARBEITERGERSPRACHES (DA MAG)
VOM 01.02.2002

1. Grundsatze, Ziele

1.1 Das jahrliche Mitarbeitergesprach wird bei der Kreisverwaltung eingefuhrt. Es zielt im
Wesentlichen darauf ab,
die Entwicklungschancen und Arbeitsbedingungen der Beschaftigten zu verbessern,
den Partnerschaftsgedanken zu realisieren,
die Eigenstandigkeit, Eigenverantwortlichkeit und Motivation der Beschaftigten zu
verbessern,

eine personliche Form des Miteinanders zu erreichen und somit zu einer generellen
Verbesserung des Arbeitsklimas beizutragen,
einen gegenseitigen Lernprozess zwischen Vorgesetzten und Beschaftigten zu er-
offnen,
die Kommunikation und Kooperation zwischen den Vorgesetzten und den Beschaf-
tigten zu intensivieren,
die personliche Beziehungsebene zwischen der/dem Vorgesetzten und der/dem
Beschaftigten zu klaren,
Méglichkeiten fur Anregungen und Verbesserungen zu bieten und somit die Lei-
stungsfahigkeit der Verwaltung zu optimieren.
1.2 Das Mitarbeitergesprach ist kein Beurteilungsgesprach und ersetzt nicht regelmaRige
Dienstgesprache.
1.3 Zur Erleichterung der einheitlichen Durchfiihrung wird auf den Leitfaden flr das Mitarbei-
tergesprach verwiesen.

2. Anwendungsbereich

Die Dienstanweisung gilt fur alle Beschaftigten der Kreisverwaltung Mettmann einschlielich
der Eigenbetriebe.

3. Gesprachspartner/innen

Das Mitarbeitergesprach findet als Vier-Augen-Gesprach, d. h. als Einzelgesprach statt. Das
Gesprach ist von der/dem unmittelbaren Vorgesetzten zu fihren. Eine Delegation ist nicht
zulassig. Wer unmittelbare/r Vorgesetzte/r ist, ergibt sich aus dem Aufbau der Organisati-
onseinheit. In Sachgebieten "alter Art", in denen mehr als funf Beschaftigte tatig sind, fuhrt
der/die Sachgebietsleiter/in das Gesprach, obwohl sie/er nach der ADGO kein/e Vorgesetz-
te/r ist.

4. Haufigkeit und Dauer

4.1 Die Fuhrung des Mitarbeitergespraches ist den Beschaftigten 1x jahrlich anzubieten.

4.2 Der/Die Vorgesetzte muss die/den Beschaftigten zum jahrlichen Mitarbeitergesprach
mindestens zwei Wochen vorher schriftich oder mundlich einladen. Es steht den
Beschaftigten frei, die Einladung anzunehmen. Bei der Terminierung sollte auf die per-
sonlichen Winsche der/des Beschaftigten Rucksicht genommen werden.
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6.

Die Gesprachsdauer ist nicht zeitlich begrenzt. Sollten Gesprachsthemen, die eine/r der
Gesprachspartner/innen fur erérterungswurdig halt, nicht angesprochen werden kénnen,
sollte eine Fortsetzung des Gespraches moglichst zeitnah (innerhalb von zwei Wochen)
erfolgen.

Wahrend des Gespraches sollten Stérungen vermieden werden.

Inhalte des Gesprachs

Die wesentlichen Inhalte des Mitarbeitergesprachs sind die Themenkreise:
Zusammenarbeit
Aufgaben und Aufgabenerfillung
Veranderung in der Organisation
Personliche Qualifizierung und Entwicklung

Der/Die Beschaftigte kann in Vorbereitung des Gespraches Themenvorschlage einrei-
chen.

Vertraulichkeit

Das Mitarbeitergesprach ist fur beide Gesprachspartner/innen vertraulich, es sei denn, es
wird zu einzelnen Gesprachspunkten etwas Gegenteiliges vereinbart.

7.

7.1

7.2

7.3

74

8.1

8.2

9.

Dokumentation

Eine Gesprachsnotiz wird nur dann gefertigt, wenn die Beteiligten sich hierauf verstandi-
gen.

Die Gesprachsnotiz ist handschriftlich zu fertigen. Die Gesprachsnotiz ist von den Betei-
ligten abzuzeichnen. Jeder erhalt eine Ausfertigung.

Wechselt einer der Beteiligten die Stelle, ist die Gesprachsnotiz von beiden Seiten zu
vernichten.

Wenn die Beteiligten der Auffassung sind, dass eine dritte Stelle eingeschaltet werden
soll, so ist dies kenntlich zu machen.

Zustandigkeit der Personalabteilung

Die Personalabteilung fordert die Vorgesetzten turnusmafig auf, das Mitarbeitergesprach
anzubieten.

Die Anzahl der durchgefiihrten Gesprache ist von den Vorgesetzten der Personalabtei-
lung schriftlich zu melden.

Inkrafttreten

Diese Dienstanweisung tritt am 01.02.2002 in Kraft.

Mettmann, den 22.01.2001

gez. Hendele
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Richtlinien

Uber die Mitarbeiterbeurteilung / Leistungsbeurteilung

der Kreisverwaltung Mettmann

1. ALLGEMEINES
2. GRUNDSATZE FUR DIE BEURTEILUNG
3. GELTUNGSBEREICH UND BEURTEILUNGSSTICHTAG

4. BEURTEILER/INNEN
4.1 Anforderungen
4.2 Zustandigkeit

5. ABLAUF DES BEURTEILUNGSVERFAHRENS
5.1 Anforderungsrahmen

5.2 Beurteilungszeitraum

5.3 Beurteilungsspiegel

5.4 Beurteilungsgesprach

5.5 Einwande, Gegendarstellung

6. AUFBAU UND HANDHABUNG DES BEURTEILUNGSBOGENS
6.1 Beurteilungsmerkmale

6.2 Beurteilungsskala

6.3 Berechnung und Erlauterung des Gesamtwertes

6.4 Besonderheiten

7. VEROFFENTLICHUNG

8. VERTRAULICHKEIT DER BEURTEILUNG
9. UBERGANGSREGELUNG

10. INKRAFTTRETEN
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1. Allgemeines

Beurteilungen geben wichtige Informationen fur die Personalplanung, Personalfihrung und Per-
sonalentwicklung.

Gleichzeitig erhalten die Beurteilten Uber die Beurteilung eine Riickmeldung ihrer Qualifikation.

Dienstliche Beurteilungen bilden eine Grundlage fur personelle Malinahmen und sollen die Aus-
wahl nach Eignung, Befahigung und fachlicher Qualifikation unterstitzen sowie einen optimalen
Einsatz der Beschaftigten ermdglichen.

Die Beurteilung beinhaltet Leistungsrickmeldung und Leistungsanreiz. Es ist daher unbedingt
erforderlich, die Beurteilung weder zu wohlwollend noch ungerechtfertigt negativ, sondern sachge-
recht und den tatsachlichen Leistungen und Verhaltensweisen entsprechend vorzunehmen.

Grundlegende Informationen Uber die Durchfihrung der Beurteilung sind in einem Leitfaden fest-
gehalten, der Fiihrungskraften und Beschaftigten einen umfassenden Uberblick der Hintergriinde
und inhaltlichen Details geben soll. Ziel ist es, eine moglichst einheitliche Interpretation der einzel-
nen Beurteilungsmerkmale zu erreichen.

2. Grundsatze fur die Beurteilung

Wegen der besonderen Bedeutung der Beurteilung fiir den Werdegang und das berufliche Fort-
kommen der Beschéaftigten muss mit grofRter Sorgfalt und Aufmerksamkeit das zu beurteilende
Verhalten Uber den gesamten Beurteilungszeitraum wahrgenommen, systematisch mit den Anfor-
derungen verglichen, abgewogen und bewertet werden. Selbstversténdlich soll auch zwischen
den Beurteilungen jeder geeignete Anlass genutzt werden, um mit der/dem zu Beurteilenden ber
negative und positive Leistungsbeurteilungen zu sprechen. Geben konkrete Ereignisse Anlass zu
einer solchen Abstimmung, sollte diese so zeitnah wie mdglich erfolgen.

Die Beurteilung soll auftretende Anderungen des Verhaltens beachten. Dabei ist es unerheblich,
ob eine Ursache wie z.B. Krankheit oder personliche Probleme identifiziert werden kann oder ob
es sich evt. um reine Zufallsschwankungen handelt.

Eine etwaige Beschrankung der Arbeits- und Einsatzfahigkeit sowie die Art der gesundheitlichen
Beeintrachtigungen ist bei jeder Beurteilung, insbesondere bei der Beurteilung der Leistung
Schwerbehinderter zu beachten. Vor der Beurteilung eines/einer Schwerbehinderten soll der/die
Beurteiler/in sich eingehend iiber die Auswirkungen der Behinderung unterrichten

Die Urteilsbildung kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden. Durch Beobachtungs-
fehler werden bestimmte Verhaltensweisen der/des zu Beurteilenden nicht wahrgenommen oder,
ebenso unzutreffend, Uberbetont. Beurteilungsfehler entstehen durch die Tendenz, Verhaltens-
weisen nicht unabhangig voneinander zu betrachten. Bei der Abfassung der Beurteilung sollte das
Ergebnis kritisch auf den Einfluss von mdéglichen Fehlerquellen tberprift werden.

Beurteilungen kénnen ihren Zweck nur erfiillen, wenn sie ein méglichst zutreffendes, verlassliches
und damit objektives Bild der Fahigkeiten und Eigenschaften der/des zu Beurteilenden zeichnen.

Die Abgabe einer Beurteilung erfordert daher ein besonders grofes Mal® an Verantwortung. Un-
gerechtfertigt positive Beurteilungen benachteiligen diejenigen, die tatsachlich gute Leistungen
erbringen.
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3. Geltungsbereich

Die Richtlinien gelten fur Beamte/Beamtinnen und Arbeitnehmer/innen der Kreisverwaltung
Mettmann mit Ausnahme von:

3.1 Wahlbeamten/Wahlbeamtinnen

3.2 Dezernenten

3.3 Beurlaubten Beschaftigten

3.4 Beamten/Beamtinnen im Vorbereitungsdienst/Auszubildende, Praktikanten/Praktikantinnen

3.5 Beschaftigten, die zum Beurteilungsstichtag noch nicht 1 Jahr bei der Kreisverwaltung be-
schaftigt sind bzw. im Anschluss an eine Beurlaubung oder sonstige Freistellung nach Wie-
deraufnahme des Dienstes noch nicht mindestens ein Jahr beim Kreis tatig sind.

3.6 Beschaftigte, die das 57. Lebensjahr vollendet haben, kdnnen auf eine (Regel-) Beurteilung
nach diesen Richtlinien verzichten. Der Verzicht ist formlos schriftlich auf dem Dienstweg ge-
genuber der Abteilung Personalwesen zu erklaren.

4. Beurteiler/innen

4.1 Anforderungen

Die unterschiedlich ausgepragten Leistungs- und Verhaltensweisen der zu Beurteilenden missen
deutlich erfasst werden und in die Beurteilung einflieen.

Voraussetzung fir eine gerechte und objektive Beurteilung ist, dass die/der Beurteiler/in sich aus
eigener Anschauung ein Urteil bildet. Einzelne Arbeitskontakte oder kurzfristige Einblicke in die
Arbeit reichen nicht aus.

Je sorgfaltiger und aufmerksamer Uber den gesamten Beurteilungszeitraum beobachtet, vergli-
chen, abgewogen und die Wahrnehmung riickgemeldet wird, desto zuverlassiger wird die Urteils-
abgabe.

4.2 Zustandigkeit
Die Beurteilung erfolgt durch die/den jeweilige/n Vorgesetzte/n.
Es beurteilen

- die Dezernenten die Amtsleiter/innen

- die Amtsleiter/innen die Abteilungsleiter/innen

- die Abteilungsleiter/innen die Mitarbeiter/innen ihrer Abteilung,
Fir Regie- und Eigenbetriebe gilt die analoge Anwendung.

Beurteilungen, deren Gesamturteil mit dem Ergebnis ,erfullt die Anforderungen hervorragend*
abschlieRen, sind vor Bekanntgabe an die/den Beurteilte/n Uber das Haupt- und Personalamt dem
Landrat vorzulegen.

5. Ablauf des Beurteilungsverfahrens

5.1 Anforderungsrahmen

Mit dem In-Kraft-Treten dieser Richtlinien und in der Folge jeweils zu Beginn eines neuen Beurtei-
lungszeitraumes beschreibt der/die unmittelbar Vorgesetzte im Dialog mit den Beschaftigten die
Anforderungen des Arbeitsplatzes und definiert damit den Anforderungsrahmen.

Als Vorlage hierfiir dienen die Anforderungsstufen zur Differenzierung von Beurteilungsmerkma-
len, die den Richtlinien als Anlage beigefiigt sind. Diese Stufen werden fir die Festlegung des
Anforderungsrahmens abgeglichen mit den beurteilungsrelevanten und inhaltlichen Anforderun-
gen des jeweiligen Arbeitsplatzes. In der Konsequenz werden die beschriebenen Leistungsstufen
gegebenenfalls angepasst.
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In besonderen Einzelfallen kann auch vereinbart werden, ausnahmsweise nicht alle Merkmale zur
Beurteilung heranzuziehen. Dies ist im Beurteilungsbogen unter Besonderheiten zu begriinden
(vgl. Ziffer 6.4).

5.2 Beurteilungszeitraum

In diesem Zeitraum wird die Leistung der Mitarbeiter/innen mit dem gemeinsam festgelegten An-
forderungsrahmen kontinuierlich verglichen. So ist sichergestellt, dass die Beurteiler immer einen
genigend groRRen Zeitraum zur Verfliigung haben, um die Leistungen und Fahigkeiten ihrer Mitar-
beiter/innen sachgerecht beurteilen zu kénnen.

Die Beurteilung wird unter Verwendung des Formblattes vorgenommen und den Mitarbeitern im
Rahmen eines Gespraches bekannt gegeben.

Haben Mitarbeiter/innen wahrend des Beurteilungszeitraumes innerhalb der Kreisverwaltung den
Arbeitsplatz gewechselt, sollte vor der Beurteilung eine Zusammenarbeit im Allgemeinen Uber
mindestens sechs Monate bestehen.

Wenn im Zusammenhang mit der Leistungs- und Verhaltensabfrage bei einer anstehenden Beftr-
derung der/die Betreffende die Stelle noch nicht sechs Monate innehat, wird eine formlose Beur-
teilung angefordert. Diese soll Aussagen Uber Leistung und Verhalten des/der Betroffenen enthal-
ten und mit einer Beurteilungsnote nach den Richtlinien abschlieRen.

Es ist dauernde Aufgabe aller FUhrungskrafte, mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern neben
Arbeitszielen auch Probleme der Zusammenarbeit und der Leistung zu erdrtern sowie Starken zu
loben oder Fehler zu korrigieren. Dariiber hinaus sollen gegebenenfalls individuelle Forderungen
aufgezeigt werden, um eine (weitere) Leistungsverbesserung zu erreichen.

Auch die Mitarbeiter/innen sind aufgerufen, zur eigenen Orientierung von sich aus aktiv Mitteilun-
gen Uber die personliche Leistung und Arbeitsergebnisse einzufordern und unaufgefordert Riick-
meldungen an den/die Vorgesetzte/n Gber den Stand der Aufgabenerfiillung zu geben.

Die Beurteilung ist somit das Ergebnis eines kontinuierlichen Kommunikations- und Fiuhrungspro-
zesses. Nur so kann das objektive Verhalten mdglichst realistisch und angemessen abgebildet
werden.

5.3 Beurteilungsspiegel

Nach Abschluss des Beurteilungszeitraumes melden die Beurteiler/innen die beabsichtigten End-
noten flr ihren Bereich an die Amtsleitung und in der Folge dem Dezernenten. Hier werden mit
den Beurteiler/innen bei Abstimmungsbedarf die gewahlten Mafstdbe und Grundausrichtungen
der Beurteilungen erértert.

Im Anschluss erhélt die Verwaltungskonferenz eine amter- bzw. dezernatsweise Zusammenfas-
sung der beabsichtigten Beurteilungsnoten in Form einer Verteilungskurve. Dieser Abgleich ge-
wahrleistet die einheitliche Anwendung des Beurteilungsverfahrens.

5.4 Beurteilungsgesprach

Nach dem Abgleich im Beurteilungsspiegel gibt der/die beurteilende Vorgesetzte den Mitarbeitern
die Beurteilung im Rahmen eines Gespraches bekannt.

Eine friihzeitige Rickmeldung Uber die Einstufung der personlichen Leistung soll durch die enge
Einbindung der Mitarbeiter/innen bereits zu Beginn des Verfahrens sichergestellt werden. Das
Beurteilungsgesprach zum Abschluss des Verfahrens ist verpflichtend. Im Beurteilungsgesprach
erhalt die/der Beurteilte die abschliefende, umfassende Riickmeldung liber das personliche Leis-
tungsniveau im zurtckliegenden Beurteilungszeitraum.

Im Einzelfall kann aufgrund der Abstimmung im Rahmen des Beurteilungsgespréaches eine Ande-
rung der Beurteilung beziglich einzelner Merkmale vereinbart werden.

Das Beurteilungsgesprach bietet auch den geeigneten Rahmen, um die im Hinblick auf die Beur-
teilungsergebnisse weiteren Entwicklungen zu erdrtern. So kénnen Entwicklungsziele fir die Mit-
arbeiter/innen besprochen und geeignete Fortbildungs- und Forderungsmaflinahmen abgestimmt
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oder uberlegt werden, wobei auch die Mitarbeiter/innen persdnliche Winsche und Anregungen
einbringen kdénnen.

5.5 Einwénde, Gegendarstellung

Hat das Beurteilungsgesprach stattgefunden, wird dies auf dem Beurteilungsvordruck mit einer
Unterschrift bestatigt. Ist die beurteilte Person mit der Beurteilung nicht einverstanden, kann von
ihr innerhalb von zwei Wochen ein neues Gesprach verlangt werden, an dem auf ihren Wunsch
eine Person ihres Vertrauens (z.B.: eine Vertretung des Personalrates, die Gleichstellungsbeauf-
tragte, bei Schwerbehinderten auch die Vertrauensperson der Schwerbehinderten) teilnehmen
kann.

Gibt es kein Einverstandnis mit der endgultigen Fassung der Beurteilung, hat die beurteilte Person
das Recht zur Gegendarstellung, die auf dem Dienstweg an das Haupt- und Personalamt zu rich-
ten ist. Eine Erdrterung der schriftlich begrindeten Stellungnahme der beurteilten Person wird
dann zwischen ihr, ggf. einer Vertrauensperson, dem/der Vorgesetzten und dem Haupt- und Per-
sonalamt stattfinden.

Fihrt die Gegendarstellung zu einer neuen Beurteilung, wird sie zusammen mit der angefochte-
nen Beurteilung vernichtet. Ansonsten wird die Gegendarstellung zusammen mit der angefochte-
nen Beurteilung zur Personalakte genommen.

Die beurteilte Person ist berechtigt, Personen ihres Vertrauens — z.B. Personalratsmitglieder oder
die Gleichstellungsbeauftragte — mit der Wahrnehmung ihrer Interessen zu beauftragen.

6. Aufbau und Handhabung des Beurteilungsbogens

Vor der Urteilsabgabe sind der gesamte Bogen, die Definition der Merkmale sowie die Inhalte des
Leitfadens nochmals durchzulesen. Zusatzlich muss der jeweilige Anforderungsrahmen préasent
sein und evt. vereinbarte Anderungen der Erwartungsstufen einzelner Merkmale berlicksichtigt
werden.

6.1 Beurteilungsmerkmale

Fir alle Beschaftigten sind 10 Merkmale aus den Bereichen ,Fachkenntnisse®, ,Arbeitsverhalten®
und ,Personlichkeitsmerkmale® zu beurteilen. Vorgesetzte werden darliber hinaus anhand von
drei weiteren Merkmalen hinsichtlich ihrer ,Flihrungskompetenz” beurteilt.

Im Beurteilungsbogen werden die Leistungsmerkmale (fur Mitarbeiter/innen 7, flr Flhrungskrafte
10) und Personlichkeitsmerkmale (3) separat ausgewiesen. Die Reihenfolge beinhaltet keine Aus-
sage Uber die Wichtigkeit dieser Merkmale.

6.2 Beurteilungsskala

Die Merkmale sind jeweils auf einer Beurteilungsskala einzustufen, die funf Stufen mit den folgen-
den Auspragungen umfasst:

Wert = Auspragungsgrad

50 = erfillt die Anforderungen nur zum Teil

75 = erfillt die Anforderungen mit Einschrankungen
100 = erfillt die Anforderungen uneingeschrankt
125 = erfillt die Anforderungen tberdurchschnittlich
150 = erfilllt die Anforderungen hervorragend

Die Beurteilung ist jeweils durch Ankreuzen des zutreffenden Wertes zu kennzeichnen.

Wenn ein/e Mitarbeiter/in den Anforderungen ihres/seines Tatigkeitsbereiches voll entspricht, so
erflllt sie/er die Anforderungen des Arbeitsplatzes uneingeschrankt und ist mit dem Wert 100 zu
beurteilen.
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Um eine gerechte Differenzierung der Beurteilung zu garantieren, ist es wichtig, dass nicht nur im
Mittelbereich der Skala, sondern auch in den oberen bzw. unteren Bereichen Einstufungen vorge-
nommen werden. Selbstverstandlich nur, wenn eine Leistung oder ein Verhalten tatsachlich dem-
entsprechend ausgepragt war.

6.3 Berechnung und Erlauterung des Gesamtwertes

Die Gesamtbeurteilung ist rechnerisch aus den Einzeleinstufungen zu ermitteln. Dazu sind die fur
jedes Merkmal zugeordneten Skalenwerte zu addieren. Diese Summe ist durch die Anzahl der
insgesamt hinzugezogenen Merkmale zu dividieren. Fir die Berechnung der ganzzahligen Ge-
samtnote wird der Wert entsprechend gerundet.

Es ist darauf zu achten, dass bei der Beurteilung kein Merkmal ausgelassen wird. Kénnen aus-
nahmsweise nicht alle Merkmale eingestuft werden, so ist dies unter der Rubrik ,Besonderheiten®
zu begrinden. Sollten Merkmale nicht beurteilt werden kénnen, muss ferner die Ermittlung der
Gesamtbeurteilung entsprechend angepasst werden, indem durch die entsprechende, geringere
Anzahl von Merkmalen dividiert wird.

Es ist unbedingt zu vermeiden, zuerst das Gesamturteil festzulegen und danach entsprechend die
Einzelbeurteilung vorzunehmen. Ein rechnerisch aus den Einzeleinstufungen ermitteltes Gesamt-
ergebnis ist in jedem Fall objektiver als ein globales Gesamturteil.

In Fallen, in denen die Endnote von der Aussage ,erflllt die Anforderungen uneingeschrankt* po-
sitiv oder negativ abweicht, sind die Beurteiler/innen aufgefordert, ihre Entscheidung in der Rubrik
~Erlauterung zum Gesamtwert® ndher zu begriinden.

6.4 Besonderheiten

Sollten Uber das Ankreuzen der Skalenpunkte hinaus Informationen Uber die/den zu Beurteilen-
de/n weitergegeben werden, so kann dies unter der Rubrik ,Besonderheiten“ geschehen. Dort ist
auch zu vermerken und zu begrinden, wenn Merkmale in der Beurteilung ausgelassen wurden
oder besondere Leistungen, Starken oder Schwachen hervorgehoben werden sollen.

Hier sollen auch Beschrankungen in der Einsatzfahigkeit oder besondere Leistungen in Anbet-
racht einer Behinderung aufgezeigt werden. Wurde bei der abschlieRenden Beurteilung eine be-
schrankte Arbeits- und Einsatzfahigkeit beriicksichtigt, so ist dies hier zu vermerken. Bei Abwei-
chungen gegenuber friheren Beurteilungen ist zu priifen, ob diese auf die Behinderung zurlickzu-
fihren sind. Das Resultat dieses Abgleichs ist ebenfalls schriftlich zu fixieren.

Besondere Tatigkeiten wie z.B. die Teilnahme an Lehrgéngen, der Erwerb von Leistungszeugnis-
sen, das Engagement in einer Arbeitsgemeinschaft, eine Dozenten/innen-, Prifer/innen- oder
Ausbildungstatigkeit kdnnen in dieser Rubrik angegeben und beurteilt werden, sofern sie fir die
weitere berufliche Entwicklung von Bedeutung sein kénnen.

Auch Arbeitsergebnisse, die Mitarbeiter/innen in Wahrnehmung von Fuhrungsfunktionen erbracht
haben, ohne diese aber formgebunden ibertragen bekommen zu haben, kénnen hier festgehalten
werden. Sachgebietsleiter/innen alter Pragung, Leiter/innen von Einrichtungen, Ausbildungsbeauf-
tragte u. a. kdnnen unter Verwendung der Merkmale aus dem Bereich Fiihrungskompetenz fir
ihre besonderen Leistungen beurteilt werden.
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7. Veroffentlichung

Nach Abschluss des Beurteilungsverfahrens werden die Ergebnisse veroffentlicht. Die Angaben
werden in anonymisierter Form flr die Gesamtverwaltung, die Dezernate und - sofern eine Ano-
nymisierung nach den Bestimmungen des Datenschutzes mdglich ist - auch fur die Amter publi-
Ziert.

Die Veroffentlichung soll eine Einordnung der eigenen Beurteilungsnote in die Gesamtverteilung
ermdglichen und zu einer starkeren Transparenz des Beurteilungsverfahrens beitragen.

8. Vertraulichkeit der Beurteilung
Die Beurteilung wird zu den Personalakten genommen und kann von der/dem Beurteilten damit
jederzeit eingesehen werden. Sie ist besonders vertraulich zu behandeln und daher dem Haupt-

und Personalamt im verschlossenen Umschlag zuzuleiten. Vorgesetzte stellen den Beurteilten
Kopien der Beurteilung aus.

9. Ubergangsregelung

In der Zeit bis zum Abschluss des ersten Beurteilungsverfahrens nach den neuen Richtlinien wer-
den in Auswahlverfahren die Beurteilungen nach den friiheren Richtlinien hinzugezogen.

Vergleichende Aussagen Uber Gesamtwerte, die aus den verschiedenen Verfahren resultieren,
kénnen aufgrund der differierenden Malstabsinterpretation nicht getroffen werden.

10. Inkrafttreten

Diese Richtlinien treten am 04.07.2011 in Kraft.
Mettmann, den 15.04.2011

Thomas Hendele

Landrat
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Anlage

Anforderungsrahmen

Die folgenden Beispiele sind keine verbindliche Festlegung sondern dienen allein der Orientierung. Die be-
schriebenen Anforderungsstufen sollen eine einheitliche Anwendung der Beurteilungsmerkmale unterstitzen
und bauen aufeinander auf: positive Eigenschaften einer unteren Stufe sind bei den folgenden, héheren mit

inbegriffen.

Die Anpassung an die Anforderungen des jeweiligen Arbeitsplatzes, d.h. die Festlegung der erwarteten, den
Anforderungen entsprechenden Leistung, erfolgt jeweils im Dialog mit den Beschéftigten. Diese Vorgespra-
che finden erstmalig mit dem In-Kraft-Treten der neuen Beurteilungsrichtlinien und in der Folge jeweils zu Be-
ginn eines neuen Beurteilungszeitraums statt. So wird ein fur alle Beteiligte realistischer und transparenter
Anforderungsrahmen definiert.

Allgemeine Definition der Anforderungsstufen zur Differenzierung von Beurteilungsmerkmalen

50

75

100

125

150

erfullt die Anforderungen
nur zum Teil

erfullt die Anforderungen mit
Einschrankungen

erfullt die Anforderungen
uneingeschrankt

erfullt die Anforderungen
Uberdurchschnittlich

erfullt die Anforderungen
hervorragend

Die Leistung ist fehlerhaft,
es treten gravierende Fehler
auf oder es unterlaufen
fortgesetzt kleine Fehler.
Der/die MA ist fir diesen
Aufgabenbereich nicht
geeignet, insgesamt werden
keine verwertbaren Arbeits-
ergebnisse erzielt. Die
Verbesserungsmaoglichkei-
ten innerhalb des Facham-
tes sind erschopft.

Es gibt Mangel, die auf
Dauer nicht so beibehalten
werden dirfen, Arbeitet
nicht immer voll zufrieden-
stellend. Verbesserungen
sind erforderlich und mog-
lich, Beurteiler und MA
mussen sich gemeinsam
um Verbesserungen bemu-
hen.

Das Arbeitsergebnis ist in
der Regel nicht zu bean-
standen. Gelegentlich
unterlaufen kleine, nicht
gravierende Fehler. Arbeitet
grundsatzlich reibungslos.

Braucht auch in schwierigen
Fallen selten Hilfe. Zeigt
Leistungen, die Uber die
Erwartungen hinaus gehen.
Hat erkennbare Starken.

Spitzenleistung, hervorra-
gende Leistung.

|. Fachkenntnisse

1 Fachwissen

Umfang und Differenziertheit der fir den Tatigkeitsbereich erforderlichen Kenntnisse. Grad der Sicherheit und Exaktheit, mit der
Fachkenntnisse in der Praxis angewandt und ggf. mit weiteren Informationen verkniipft werden (Beachtung der Gesetze, Vor-
schriften, Verordnungen etc.) sowie die Fahigkeit, das Wesentliche eines Sachverhaltes schnell zu erfassen.

50

75

100

125

150

erfullt die Anforderungen
nur zum Teil

erfullt die Anforderungen mit
Einschrankungen

erfullt die Anforderungen
uneingeschrankt

erfullt die Anforderungen
Uberdurchschnittlich

erfullt die Anforderungen
hervorragend

Mangelnde Bereitschaft zur
Aktualisierung des Wissens.
Basiswissen ist nicht vor-
handen.

Einschlagige Vorschriften
werden nicht berlicksichtigt
oder nicht erkannt, man-
gelnde Beherrschung der
Fachkenntnisse.

Fachkenntnisse entspre-
chen uberwiegend dem
gegenwartigen Wissens-
stand.

Es besteht Unsicherheit in
der Beherrschung der
Fachkenntnisse, einige
Fehler.

Verflgt Uber vielseitiges
Fachwissen. Der Kenntnis-
stand wird laufend aktuali-
siert. Ist im Normalfall nicht
auf fachliche Hilfe angewie-
sen.

Fachwissen wird grof3ten-
teils sicher genutzt.

Vorerfahrungen flieRen ein.

Das Fachwissen ist umfas-
send, aktuell und umfasst
auch Randbereiche. Nitzli-
che Erkenntnisse anderer
Fachgebiete werden ge-
sucht und eingebunden.

Beriicksichtigung von wei-
terfiihrenden Vorschriften.
Kenntnisse werden sicher
angewandt.

AuBlergewdhnlich umfang-
reiches und sehr exaktes
Fachwissen. Hat einen
weitreichenden Uberblick
Uber alle Bereiche, die mit
dem eigenen Fachgebiet
verknUpft sind. Kenntnisse
sind immer aktuell.

Berulcksichtigung von um-
fassenden Vorschriften.
Fachwissen wird Uiberaus
sicher angewandt.

A-1/7
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2 Denk-und Entscheidungsfahigkeit

Fahigkeit, Einzelheiten und Zusammenhange eines Sachverhalts und einer Situation zu durchdenken und nach kritischer Uber-
prifung zu einem begriindeten Urteil zu kommen

50

75

100

125

150

erfullt die Anforderungen
nur zum Teil

erfullt die Anforderungen mit
Einschrankungen

erfullt die Anforderungen
uneingeschrankt

erfullt die Anforderungen
Uberdurchschnittlich

erfullt die Anforderungen
hervorragend

Ist schwerfallig und begreift
langsam, kann sich nicht
entscheiden. Scheut klare
Entschlisse. Schiebt Ent-
scheidungen vor sich her.

Braucht Zeit, um Entschei-
dungen zu treffen. Ent-
schlief3t sich nur zégernd
und nicht immer mit der
nétigen Klarheit und Be-
stimmtheit.

Entscheidet mit angemes-
sener Schnelligkeit und
Bestimmtheit. Trifft klare
Entscheidungen in ange-
messener Zeit.

Entscheidet auch zwischen
mehreren Alternativen
schnell und sachgerecht. Ist
in der Entscheidungsfin-
dung prompt und auf3eror-
dentlich bestimmt.

Kommt auch in schwierigen
Situationen unter Abwagung
der Risiken zu klaren und
eindeutigen Entschlissen,
selbst wenn noch nicht alle
Folgen der Entscheidung
abzusehen sind.

Il. Arbeitsverhalten

3 Planung und Organisation des Arbeitsablaufes

Fahigkeit, den Arbeitsablauf zu strukturieren und konstruktive Neuerungen vorzuschlagen. Fahigkeit vorausschauend das Ver-
haltnis von Kosten und Nutzen zu berticksichtigen, Einhalten von Terminen.

50

75

100

125

150

erflllt die Anforderungen
nur zum Teil

erflllt die Anforderungen mit
Einschrankungen

erfullt die Anforderungen
uneingeschrankt

erflllt die Anforderungen
Uberdurchschnittlich

erflllt die Anforderungen
hervorragend

Geht ohne Planung und mit
zu geringer Umsicht an die
Durchfiihrung von Aufgaben
heran.

Schafft wenig, arbeitet
langsam, braucht viel Zeit.
Vergisst Ubertragene Auf-
gaben zu erledigen. Ver-
passt Termine.

Bringt keine konstruktiven
Vorschlage zur ProblemId-
sung.

Es besteht ein unausgewo-
genes Verhaltnis zwischen
Aufwand und Erfolg.

Geht geniigend umsichtig
an Aufgaben heran. Schafft
eine ausreichende Arbeits-
menge.

Wird durchschnittlichen
Arbeitsanforderungen im
Allgemeinen gerecht, ist um
zweckmafige Arbeitsweise
bemduht.

Problemldsungsansatze
erfolgen kaum oder sind nur
selten umsetzbar.

Es besteht im Allgemeinen

ein angemessenes Verhalt-
nis zwischen Aufwand und

Erfolg.

Nimmt Aufgaben nach ihrer
Dringlichkeit in Angriff.
Erbringt die geforderte
Arbeitsmenge und organi-
siert Ablaufe im Wesentli-
chen richtig.

Bewaltigt durchschnittliche
Arbeitsanforderungen in
angemessener Zeit.

Ist bereit, konstruktiv an der
Optimierung von Arbeitsab-
laufen mitzuwirken.

Plant und handelt ressour-
censchonend. Kosten-
Nutzen- Aspekte werden bei
der Aufgabenerledigung
bericksichtigt.

Geht sehr vorausschauend
und planvoll an Aufgaben
heran. Schafft eine lGber-
durchschnittliche Arbeits-
menge.

Bewaltigt einen durch-
schnittlichen Arbeitsanfall in
kurzer Zeit.

Gibt vielfach neue Impulse
zur Optimierung bestehen-
der Arbeitsablaufe.

Mittel werden sehr rationell
und erfolgbringend einge-
setzt.

Gestaltet Arbeitsablaufe
auBerst rationell, zielstrebig
und wirtschaftlich. Schafft
eine sehr groRe Arbeits-
menge.

Wird auch groRem Arbeits-
anfall in kurzer Zeit voll
gerecht.

Entwickelt selbstandig
wertvolle neue Losungswe-
ge und erprobt hierzu auch
erfolgreich neue Methoden
zur Zielerreichung.

Mittel werden aulerst ratio-
nell eingesetzt, um einen
optimalen Erfolg zu sichern.
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4 Selbstandigkeit und Flexibilitat

Fahigkeit, unabhangig von Anleitung zu arbeiten und sich auf wechselnde Aufgaben, neue Sachverhalte und Situationen

einzustellen.

50

75

100

125

150

erflllt die Anforderungen
nur zum Teil

erflillt die Anforderungen mit
Einschrankungen

erflllt die Anforderungen
uneingeschrankt

erflllt die Anforderungen
Uberdurchschnittlich

erflllt die Anforderungen
hervorragend

Arbeitet nur nach genauer
Anweisung und bedarf
haufig der Hilfe durch ande-
re. Erledigung routinemani-
ger Aufgaben nur nach
Aufforderung, benétigt
detaillierte Anleitung.

Wechselnde Arbeitssituati-
onen und -inhalte erfordern
grundsatzlich eine einge-
hende, detaillierte Anleitung
mit Praxisbeispielen. Eine
Umstellung erfolgt langsam
und schwerfallig.

Erledigt routinemaRige
Aufgaben im allgemeinen
selbstandig, bendtigt gerin-
gen Anleitungsaufwand.

Bendtigt zur Einstellung auf
unterschiedliche Arbeitssi-
tuationen und -inhalte zu-
nachst haufig Unterstiitzung

Fihrt routinemagige Aufga-
ben eigenstandig durch und
begegnet dabei auftreten-

den Problemen selbstandig.

Neue Arbeitsaufgaben und
Situationen werden mit
wenig Hilfestellung inner-
halb eines angemessenen
Zeitraumes erfasst..

Fihrt auch ungewohnte
Aufgaben mit groRer Selb-
standigkeit durch und be-
gegnet dabei auftauchen-
den Problemen selbstéandig.

Auch komplexere Problem-
stellungen werden ange-
messen schnell und selb-
standig erfasst. Zusam-
menhange zwischen vor-
handenem Wissen und
neuen Aufgaben werden
hergestellt.

Sieht sofort was zu tun ist
und bewaltigt auch sehr
schwierige und neuartige
Aufgaben vollkommen
selbstandig.

Relevante Informationen
werden auch aus umfang-
reichem neuen Material
sicher herausgefiltert. Vor-
handenes Wissen wird
eigenstandig auch auf
schwierige, unvorhergese-
hene Problemstellungen
Ubertragen, neue auch
aufgabenubergreifende
Kenntnisse werden voraus-
schauend angeeignet,
zukunftsorientierte Denk-
modelle entwickelt

5 Arbeitsgiite (Genauigkeit und Verwendbarkeit der Arbeitsergebnisse)

Grad der Sorgfalt, Griindlichkeit und Verwendbarkeit der Arbeitsergebnisse. Beriicksichtigt werden Genauigkeit (Qualitat,
Fahigkeit, grindlich zu arbeiten) und Brauchbarkeit (Darstellung der Arbeitsergebnisse in zweckmafiger, angemessener Form.
Hierzu zahlt auch die Fahigkeit, sich prazise, verbindlich und verstandlich auszudriicken).

50

75

100

125

150

erflllt die Anforderungen
nur zum Teil

erflillt die Anforderungen mit
Einschrankungen

erflllt die Anforderungen
uneingeschrankt

erflllt die Anforderungen
Uberdurchschnittlich

erflllt die Anforderungen
hervorragend

Die Arbeitsergebnisse sind
oft fehlerhaft. Die Arbeit ist
kaum brauchbar.

Der Ausdruck ist unpas-
send, ungenau und unver-
standlich und die Argumen-
tation fachlich nicht begriin-
det oder falsch.

Grammatik und Orthogra-
phie werden nicht korrekt
verwendet.

Die Arbeitsergebnisse sind
noch zufriedenstellend,
Korrekturen und Nachberei-
tung sind zum Teil erforder-
lich.

Die Ausdrucksweise ist
haufig aussageschwach,
ungenau und oft nicht sach-
bezogen. Der Aufbau einer
Argumentation ist in Teilen
logisch unverstandlich und
fachlich unvollstandig be-
grundet.

Zeitweilig bestehen Unsi-
cherheiten bei der korrekten
Anwendung von Grammatik
und Orthographie.

Die Arbeitsergebnisse sind
zufriedenstellend und sorg-
faltig ausgefiihrt, enthalten
nur vereinzelt Fehler, es
gibt selten Anlass zur Be-
anstandung.

Gedanken und Sachverhal-
te werden klar, adressaten-
gerecht und verstandlich
ausgedruckt. Amtsdeutsch
wird vermieden. Die fachli-
che Begriindung ist prazise.

Grammatikalische und
orthographische Regeln
werden korrekt beherrscht.

Die Arbeitsergebnisse sind
korrekt und Fehler nahezu
ausgeschlossen.

Gedanken und Sachverhal-
te werden prazise und auch
in schwierigen Situationen
verstandlich vermittelt.

Argumentationen sind sehr
klar und treffend aufgebaut.
Aussagen werden prazise
und logisch formuliert.

Die Arbeitsergebnisse sind
hervorragend und fehler-
frei. Die Arbeit ist uneinge-
schrankt verwertbar.

Die Ausdrucksweise ist
gewandt, treffsicher und
prazise. Selbst sehr kom-
plexe Sachverhalte werden
verstandlich und schnell
vermittelt.

Argumentationen sind
auBerst klar und verstand-
lich aufgebaut. Aussagen
werden besonders gewandt
und Uberzeugend formuliert.
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6 Kundenorientierung / Verhandlungsgeschick

Bereitschaft, im Umgang mit Kunden héflich und hilfsbereit zu sein und auch andere Standpunkte zu respektieren. Fahigkeit,
in Verhandlungen nach innen und au3en gewandt und Gberzeugend zu argumentieren und angestrebte Verhandlungsziele zu

erreichen.

50

75

100

125

150

erfullt die Anforderungen
nur zum Teil

erflllt die Anforderungen mit
Einschrankungen

erfullt die Anforderungen
uneingeschrankt

erflllt die Anforderungen
Uberdurchschnittlich

erfullt die Anforderungen
hervorragend

Kein hoflicher und ange-
messener Umgang mit
Publikum.

Geht auf Gesprachspartner
und dessen Interessen nicht
ein. Verhandelt schwerfallig
und ungeschickt. Wird leicht
unsachlich und hat kein
klares Verhandlungsziel.
Erreicht oft nur Zufallser-
gebnisse.

Im Allgemeinen hoéflicher
und angemessener Um-
gang mit Publikum.

Stellt sich im Allgemeinen
auf Gesprachspartner ein.
Vertritt den personlichen
Standpunkt meist sachlich
und hinreichend geschickt.
Ist genligend zielbewusst
und kommt meist noch zu
akzeptablen Verhandlungs-
ergebnissen.

Grundsatzlich hoflicher und
angemessener Umgang mit
Publikum.

Zeigt Einfihlungsvermdégen
gegeniber Gesprachspart-
nern und vertritt den eige-
nen Standpunkt sachge-
recht. Verschiedene Inte-
ressen werden beriicksich-
tigt, das Handeln auf die
Zielsetzung abgestimmt.

Hoflicher und angemesse-
ner Umgang auch mit
schwierigem Publikum.
Schafft eine positive Ge-
sprachsatmosphare in der
andere Standpunkte res-
pektiert werden.

Argumentiert effizient. Stellt
den eigenen Standpunkt
sehr geschickt und tber-
zeugend dar.

Besonders geschickter und
situationsangemessener
Umgang mit Publikum.

Es besteht ein breites
Repertoire an Verhand-
lungsstrategien, das situati-
onsgerecht eingesetzt wird
und auch bei schwierigsten
Verhandlungspartnern zum
Erfolg fiihrt. Der eigene
Standpunkt wird aufderor-
dentlich geschickt, diploma-
tisch und sehr Uberzeugend
dargestellt.

7 Kommunikation

Zweckmafige und zeitgerechte Information. Erlduterung von Zusammenhangen und Hintergriinden. Durchfiihrung bzw. Nachfra-
ge von regelmaRigen Gesprachen (Besprechungen, MAG, etc.).

50

75

100

125

150

erflllt die Anforderungen
nur zum Teil

erflllt die Anforderungen mit
Einschrankungen

erfullt die Anforderungen
uneingeschrankt

erflllt die Anforderungen
Uberdurchschnittlich

erflllt die Anforderungen
hervorragend

Informationen werden nicht
weitergegeben.

Fehlende Gesprachsbereit-
schaft.

Keine Einbindung bei Pla-
nungs- und Entscheidungs-
prozessen.

Informationen werden
weitergegeben, Gesprachs-
bereitschaft ist zum Teil
vorhanden.

Eine Beteiligung bei Pla-
nungs- und Entscheidungs-
prozessen erfolgt kaum.

Umfassende Informationen
werden weitergegeben,
Gesprachsbereitschaft liegt
grundsatzlich vor.

Planungs- und Entschei-
dungsprozesse werden
abgestimmt.

Umfassende Informationen
werden weitergegeben.
RegelmaRige und zeitnahe
Gesprachsbereitschaft ist
auch zu diffizilen Themen
vorhanden.

Planungs- und Entschei-
dungsprozesse werden
friihzeitig abgestimmt.

Zusammenhange und
Hintergriinde werden erldu-
tert.

Erzeugt Gespréachsbereit-
schaft auch bei kritischen
Gesprachspartnern.

Planungs- und Entschei-
dungsprozesse werden
selbstandig initiiert.
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[ll. Fihrungskompetenz

8 Kooperative Filhrung und Zielsetzung

Fahigkeit/Bereitschaft, sowohl Leistungserwartungen zu vermitteln als auch Zufriedenheitsfaktoren nachzufragen und Ziele im

Dialog zu vereinbaren

50

75

100

125

150

erflllt die Anforderungen
nur zum Teil

erflllt die Anforderungen mit
Einschrankungen

erflllt die Anforderungen
uneingeschrankt

erflllt die Anforderungen
Uberdurchschnittlich

erflllt die Anforderungen
hervorragend

Leistungserwartungen und
Zielvorstellungen werden
nicht oder missverstandlich
mitgeteilt. Der Einsatz des
Personals wird selten ge-
steuert. Die anfallenden
Arbeitsaufgaben sind im
Detail kaum bekannt.

Leistungserwartungen und
Zielvorstellungen werden
mitgeteilt aber nicht naher
erlautert. Der Einsatz des
Personals wird zum Teil
gesteuert. Anfallende Ar-
beitsaufgaben sind gréften-
teils bekannt, es erfolgt
keine zukunftsorientierte
Planung.

Leistungserwartungen
werden offen und nachvoll-
ziehbar vermittelt und auf
konkrete Ziele Ubertragen.
Die Existenz alternativer
Wege zur Erledigung der
anfallenden Arbeitsaufga-
ben wird akzeptiert und im
Austausch mit den MA
besprochen. Personalein-
satz und -planung
erfolgen optimal.

Ziel- und Strategieentschei-
dungen werden mit Bezug
auf die Entwicklung und
Bedarfe der grofieren uber-
geordneten Einheit sowie
nach qualifizierter Abschat-
zung der zu erwartenden
kommunalpolitischen und
gesellschaftlichen Dynamik
getroffen. Die daraus resul-
tierenden Leistungserwar-
tungen werden offen und
nachvollziehbar vermittelt.
Der Weg zur Zielerreichung
wird den MA freigestellt.

Qualitative Ziel- und Strate-
gieentscheidungen erfol-
gen unter Berucksichtigung
nahezu aller denkbaren
maoglichen Entwicklungen.
Leistungserwartungen an
MA werden nach dieser
Festlegung offen und nach-
vollziehbar vermittelt. Der
Weg zur Zielerreichung wird
den MA freigestellt.

9 Forderung und Delegation

Férderung der beruflichen Entwicklung durch Angebote zur anforderungsorientierten Qualifikation. Ubertragung von Aufgaben
den Fahigkeiten der Mitarbeiter/innen entsprechend, Schaffung von Gestaltungsspielraumen, Treffen von Delegationsvereinba-

rungen.

50

75

100

125

150

erfullt die Anforderungen
nur zum Teil

erflllt die Anforderungen mit
Einschrankungen

erfullt die Anforderungen
uneingeschrankt

erflllt die Anforderungen
Uberdurchschnittlich

erfullt die Anforderungen
hervorragend

Artikulierte Férderungswiin-
sche und -bedarfe der MA
werden nicht bertcksichtigt.
Erkennt bzw. foérdert die
Potenziale der MA nicht und
setzt sich nicht fur die
Gleichstellung von Frauen
und Méannern ein.

Die Ubertragung von Auf-
gaben erfolgt nicht perso-
nen- oder situationsgerecht.
Eine Begleitung findet nicht
statt.

Die Forderung der MA
beschrankt sich auf Semi-
nare und Schulungen. Eine
interne Begleitung und
Forderung der Weiterent-
wicklung findet nicht statt.
Erkennt und férdert teilwei-
se die Potenziale der MA
und setzt sich teilweise fir
die Gleichstellung von
Frauen und Mannern ein.
Die Ubertragung von Auf-
gaben erfolgt nicht immer
entsprechend des individu-
ellen Potentials der MA.
Eine angemessene Beglei-
tung findet nicht statt.

Die Férderung der berufli-
chen Entwicklung der MA
erfolgt gemaf den individu-
ellen Eignungen und Inte-
ressen.

Erkennt und fordert die
Potenziale der MA und setzt
sich fur die Gleichstellung
im Sinne des AGG ein.
Aufgaben, Befugnisse und
Verantwortung werden zur
eigenverantwortlichen
Erledigung personen- und
situationsgerecht lbertra-
gen und begleitet.

MA werden in ihrer berufli-
chen Entwicklung aktiv
unterstitzt und motiviert, an
Foérdermafinahmen teilzu-
nehmen.

Betreibt eine gezielte Ent-
wicklung der MA und setzt
sich besonders fir die
Gleichstellung von Frauen
und Mannern ein.
Aufgaben, Befugnisse und
Verantwortung werden zur
eigenverantwortlichen
Erledigung personen- und
situationsgerecht tbertra-
gen und optimal begleitet.

MA werden entsprechend
ihrer Eignungen und Inte-
ressen in ihrer beruflichen
Entwicklung besonders
gefordert. Der Einsatz
moglicher FérdermalRnah-
men wird optimal geplant.
Setzt sich fir die Personal-
entwicklung der MA und die
Gleichstellung von Frauen
und Mannern auch in Bezug
auf die Gesamtverwaltung
ein.

Schatzt treffsicher ein, wie
weit eine situationsgerechte
Delegation méglich ist.
Schafft optimale Gestal-
tungsspielrdume entspre-
chend des individuellen
Potentials.
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10 Kontrolle und Ruckkopplung

Uberpriifung der Aufgabenerfiillung der Mitarbeiter/innen. Anerkennung/Korrekturen/Kritik direkt und situationsadaquat

ausdriicken.

50

75

100

125

150

erfullt die Anforderungen
nur zum Teil

erfullt die Anforderungen mit
Einschrankungen

erfullt die Anforderungen
uneingeschrankt

erfullt die Anforderungen
Uberdurchschnittlich

erfullt die Anforderungen
hervorragend

Meidet Kritik, Gbt unsachli-
che, nicht konstruktive
Kritik, bt Kritik Gber Dritte.

Kritisiert selten, wenig
konstruktiv.

Kritik erfolgt angemessen
und konstruktiv.

Kritik ist zeitnah, angemes-
sen und konstruktiv.

Kritik ist immer angemes-
sen und sehr konstruktiv.

IV. Personlichkeitsmerkmale

11 Einsatzbereitschaft und Ausdauer

Bereitschaft zur Ubernahme von Arbeiten, die (iber das erforderliche Pensum hinausgehen. Bereitschaft, notwendige
Arbeiten ohne konkreten Auftrag in Angriff zu nehmen und zu erledigen. Fahigkeit, unter Zeitdruck und Stress Leistungen
zu erbringen und auch Misserfolge zu verkraften.

50

75

100

125

150

erfullt die Anforderungen
nur zum Teil

erfullt die Anforderungen mit
Einschrankungen

erfullt die Anforderungen
uneingeschrankt

erfullt die Anforderungen
Uberdurchschnittlich

erfullt die Anforderungen
hervorragend

Zeigt keine Bereitschaft sich
auch nur zeitweilig Giber das
gewohnte Pensum hinaus
einzusetzen.

Muss zur Ubernahme von
Aufgaben aufgefordert
werden, handelt nicht aus
eigenem Antrieb.

Kann den Arbeitsanfall
unter zusatzlichen Belas-
tungen (z.B. Termindruck,
erhohte Arbeitsmenge,
ungewohnte Aufgaben, etc.)
nicht bewaltigen.

Ist in besonderen Notfallen
nach Aufforderung dazu
bereit, voribergehend
Aufgaben aus anderen
Arbeitsbereichen mit zu
Ubernehmen.

Ohne Aufforderung werden
auch notwendige Arbeiten
nur selten erledigt.

Bewaltigt das ubliche,
bestehende Arbeitspensum
bei Schwierigkeiten nur
selten.

Ist engagiert und bereit, von
Zeit zu Zeit Mehrarbeit
auch kurzfristig zu erledi-
gen. Offerierte Angebote
zur Unterstitzung und
Weiterentwicklung werden
wahrgenommen.

Kann den Arbeitsanfall im
Allgemeinen auch bei voru-
bergehend auftretenden
Schwierigkeiten hinléanglich
gut bewaltigen.

Zeigt hohes Engagement
und ist bereit, auch eine
anspruchsvolle Mehrarbeit
zu Ubernehmen, die z.B.
eine nahere Einarbeitung
erfordert.

Ubernimmt notwendige
Arbeiten auch ohne Auftrag
um Arbeitsziele zu errei-
chen.

Ist physisch und psychisch
in der Lage, zeitlich be-
grenzte Mehrbelastungen
auch langerfristig mit einer
minimalen Beeintrachtigung
des Arbeitspensums zu
bewaltigen.

Setzt sich mit groRem
Engagement fiir die Arbeit
ein und Gbernimmt alle
dazu notwendigen Arbeiten
und Sonderauftrdge auch
Uber einen langeren Zeit-
raum.

Wird haufig von sich aus
aktiv und erledigt auch
komplexe Aufgaben um
Arbeitsziele zu erreichen.

Bewaltigt auch ein umfang-
reiches Arbeitspensum mit
anspruchsvollen Aufgaben
sicher - selbst bei schwieri-
gen, zeitlich ausgedehnten
Situationen.
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12 Verantwortungsbereitschaft

Bereitschaft, die mit dem Arbeitsgebiet verknlipfte Verantwortung zu tragen und fiir das eigene Handeln einzustehen.

50

75

100

125

150

erflllt die Anforderungen
nur zum Teil

erflillt die Anforderungen mit
Einschrankungen

erflllt die Anforderungen
uneingeschrankt

erflllt die Anforderungen
Uberdurchschnittlich

erflllt die Anforderungen
hervorragend

Es besteht keine Bereit-
schaft die Verantwortung fiir
das eigene Handeln zu
Ubernehmen. Die Tragweite
eigener Handlungen wird
nicht erfasst. Fehler werden
nicht eingeraumt.

Es besteht wenig Bereit-
schaft die Verantwortung fir
das eigene Handeln zu
Ubernehmen. Fehler werden
auf Nachfragen eingeraumt.

Die Verantwortung fur
eigene Entscheidungen
wird ibernommen. Eigene
Fehler werden eingestan-
den.

Die Verantwortung fur
eigene Entscheidungen wird
ohne Einschrankung tber-
nommen. Fehler werden
ruckhaltlos und umgehend
eingestanden.

Die Tragweite der eigenen
Handlungen ist immer
gegenwartig und die Ver-
antwortung fir alle denkba-
ren Folgen wird ibernom-
men. Fehler werden berich-
tet und offensiv veroffent-
licht wenn diese auch von
Informationsgehalt fiir
Andere sind.

13 Kooperative Zusammenarbeit

Bereitschaft, Andere zu unterstiitzen und teamorientiert zu handeln. Konstruktiver Umgang mit persénlichen und sachlichen Kon-

flikten.

50

75

100

125

150

erflllt die Anforderungen
nur zum Teil

erflillt die Anforderungen mit
Einschrankungen

erflllt die Anforderungen
uneingeschrankt

erflllt die Anforderungen
Uberdurchschnittlich

erflllt die Anforderungen
hervorragend

Informationen werden nicht
weitergegeben. Es ist keine
Bereitschaft zur Kooperati-
on erkennbar.

Akzeptiert keine Kritik, fihrt
keine konstruktiven Ausei-
nandersetzungen.

Die Informationsweitergabe
ist nur bedingt zweckdien-
lich. Teamorientiertes Han-
deln findet selten statt, es
mangelt an Kooperationsbe-
reitschaft.

Nimmt Kritik selten an,
kritisiert selbst kaum oder
wenig konstruktiv. Offene
Auseinandersetzungen
werden vermieden.

Die Informationsweitergabe
erfolgt rechtzeitig und
zweckdienlich. Zu Vorge-
setzten und Kollegen wird
ein angemessener Kontakt
hergestellt. Ist aktiv an der
Herstellung einer positiven
Arbeitsatmosphare und
produktiven Zusammenar-
beit beteiligt.

Kann konstruktive Kritik
Uben und annehmen. Es
besteht die Bereitschaft,
sich mit Kritik auseinander
zu setzen und diese zukinf-
tig zu bericksichtigen.

Die Informationsweitergabe
erfolgt zuverlassig zeitnah
und zweckdienlich. Zu
Vorgesetzten und Kollegen
wird ein angemessener
Kontakt hergestellt.

Kritik wird als Ansporn
gesehen und aktiv einge-
fordert, um das eigene
Verhalten zu optimieren.
Eigene kritische Anregun-
gen werden konstruktiv und
angemessen formuliert.

Die Informationsweitergabe
erfolgt grundsatzlich frih-
zeitig, zweckdienlich und
umfassend. Zu Vorgesetz-
ten und Kollegen wird aktiv
ein angemessener Kontakt
hergestellt und gepflegt. Ist
zentral an der Herstellung
einer positiven Arbeitsat-
mosphére beteiligt und
koordiniert die Zusammen-
arbeit.

Die aktive und passive
Kritikfahigkeit ist optimal.
Beharrt bei divergierenden
Meinungen nicht auf dem
eigenen Standpunkt. Ist
bereit, aktiv die Loésung
eines Konfliktes zu unter-
stlitzen.
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Richtiinie tliber die Einfilhrung von
Fithrungsbewdhrung im Rahmen einer Pilotphase
bei der Kreisverwaltung Mettmann

Fuhrung stellt andere Anspriiche und Voraussetzungen als eigene fachliche Arbeit. Ohne
Erprobung ,im Echtbetrieb” kann die Eignung zur Wahrnehmung einer Fuhrungsfunktion
allenfalls vermutet werden. Die FUhrung auf Bewé&hrung gibt beiden Parteien (Verwaltung
als Arbeitgeber und dem/r Bewerber/in) die Mdglichkeit, zu prifen, ob er/ sie die notwen-
digen Kompetenzen fiir die Wahrnehmung von Flihrung bereits besitzt bzw. ob diese noch
erworben werden miissen.

Dabei ist festzuhalten, dass die im Rahmen der Fihrung auf Bewahrung gewonnenen Er-
kenntnisse, keinen Riickschluss auf eine sonstige Leistungsfahigkeit oder Einsatzméglich-
keit geben.

Mit dem Ziel einer verbesserten Besetzung von Fihrungspositionen bei der Kreisverwal-
tung im Interesse des/ der Bewerber/in, der Mitarbeiter/innen und der dienstleistungsorien-
tierten, wirtschaftlichen Aufgabenerfillung wird das instrument der Flhrungsbewahrung
eingefihrt.

1. Geltungsbereich

Diese Dienstanweisung giit fir alle neu zu besetzenden Stelien, auf denen Personalfiih-
rung erfolgt. Sie gilt zunachst fur die Dauer von zwei Jahren.

2. Dauer der Bewdhrungszeit

Die Bewahrungszeit betragt maximal zwei Jahre. Eine Verkirzung ist nach einem Jahr
maglich.

Die Bewahrungszeit wird als Wartezeit nach dem Beamtenrecht bzw. hausinternen Rege-
lungen anerkannt.

3. Verfahrensregelung

Vor Beginn der Bewdhrungszeit werden die Anforderungen an die Fihrungsaufgabe for-
muliert. Das Kompetenzprofil flir Fihrungskrafte ergibt sich aus dem Fihrungsleitbild und
dem Anforderungsrahmen fur Fithrungskrafte. Die Anforderungen, Starken und Schwa-
chen sowie mdgliche Hilfestellungen/ Begleitungen werden in einem individuellen Perso-
nalentwickiungsgesprach erértert.

Weiterhin wird auf Vorschlag der Fithrungskraft in Abstimmung mit allen Beteiligten (Stel-
leninhaber/in, Personalrat) durch das Amt 10 festgelegt, welche Beschaftigten eine Beur-
teilung nach der Bewdhrungszeit abgeben. Dies sind grundsatzlich die unmittelbaren un-
tersteliten Beschaftigten. Sollte diese Regelung wegen der Grofe der Gruppe nicht zweck-
mafig sein, so wird eine gesonderte Regelung getroffen. Dabei sollten zwischen der beur-
teilten Flhrungskraft und den beurteilenden Beschaftigten regelméfige dienstliche Kon-
takte, die eine qualifizierte Beurteilung erméglichen, bestehen.
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Wahrend der Bewahrungszeit werden bei aktuellen Erkenntnissen Riickmeldegesprache
mit dem Ziel, Verhaltensweisen zu erdrtern und ggi. Anderungen zu vereinbaren, gefiihrt,
Zu diesen Gesprachen kénnen je nach Situation bzw. Anlass die Personalverwaltung, die
Personalvertretung und die Gleichstellungsstelle hinzugezogen werden.

Feedbackgespréche zwischen Stelieninhaber/fin und Fiithrungskraft finden vierteljihrlich
statt.

Nach einem Jahr kénnen Fihrungskraft und/ oder Stelieninhaber/in, wenn sie zu der be-
griindeten Auffassung gelangt sind, dass eine Eignung bereits zu diesem Zeitpunkt dauer-
haft und nachhaitig festgestellt werden kann, die Verkiirzung der Bewahrungszeit beantra-
gen. ‘

Durch das Haupt- und Personalamt werden dann bereits zu diesem Zeitpunkt die in

Ziffer 4 genannten Stellungnahmen eingehoit und die Bewahrung geprift.

Solite einem Verk{irzungsantrag nicht entsprochen werden, d.h. die Bewahrung kann noch
nicht festgestellt werden, so ist dies dem Betroffenen in einem Gespréch mitzuteilen; flr
diesen Fall bleibt es bei der urspriinglich vorgesehenen Probezeit.

Zum Ende der Bewdhrungszeit werden die gewonnenen Erkenntnisse (Ziffer 4) ausgewer-
tet und eine Verwendungsentscheidung getroffen.

Die Auswertung der Ergebnisse und die Abgabe einer Empfehlung erfolgt durch den Leiter
des Haupt- und Personalamtes. Die Flihrungskraft und der Personairat werden Giber die
zusammengefassten und anonymisierten Bewertungsergebnisse informiert.

Der Leiter des Haupt- und Personalamtes fuhrt ein erlauterndes Abschlussgespréch mit
dem/der Stelieninhaber/in. Die Entscheidung obliegt dem Landrat.

4. Feststellung der Bewdhrung

Um einen moglichst verlasslichen, umfassenden Eindruck Gber das Fihrungsverhalten zu
gewinnen und alle Aspekte zu erfassen, solien verschiedene Einschatzungen/ Wahrneh-
mungen abgefragt und daraus ein Gesamtbild ermittelt werden:

a) Einschatzung durch die unmittelbare FUhrungskraft mittels der Beurteilungsmerk-
male: Kooperative Filhrung und Zielsetzung, Férderung und Delegation, Kontrolle
und Riickkopplung.

b) Erwartet wird auch eine Einschétzung der unmittelbaren Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter zu den Merkmalen ,kooperative Fithrung und Zielsetzung, Férderung und
Delegation, Kontrolle und Rickkopplung®, es sei denn, es liegen persdnliche Griin-
de vor, durch die sich ein/e Mitarbeiter/in an einer unvoreingenommenen Einschat-
zung gehindert sieht.

Neben der Einschatzung der Fiihrungskrafte und der unmittelbaren Mitarbeiter/innen flie-

Ren auch Erkenntnisse des Haupt- und Personalamtes, der Personalvertretung und der
Gleichstellungsstelle ein.
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5. Konsequenzen

51 Beifestgestellter Bewahrung:

¢ Die Funktion wird dauerhaft Gbertragen und die Einweisung in die Planstelle wird
vorgenommen. Unter Beriicksichtung der rechtlichen Rahmenbedingungen er-
folgt eine Beférderung bzw. Eingruppierung.

e Weitere Beurteilungen erfolgen ausschliellich nach den jeweils gultigen Beurtei-
lungsrichtlinien der Kreisverwaltung.

e Der/ die Stelleninhaber/in wird sofern er/sie interesse hat bei einem entspre-
chenden Bedarf angesprochen, als Mentor/in fir neue FGhrungskrafte zu fungie-
ren.

5.2 Wenn die Bewadhrung nicht festgestellt wird, ist eine Verlangerung der Probezeit
grundséatzlich nicht vorgesehen.
Der/die Mitarbeiter/in wird in einem anderen, den Fahigkeiten entsprechenden Auf-
gabenfeld eingesetzt.

6. Inkrafitreten

Die Dienstanweisung tritt zum 01.05.2010 in Kraft.

Mettmann, den P, Qp,&'f o 040

gl (((@(AM

Thomas Hendele
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Qualifizierungsprogramm fir
Fihrungsnachwuchskrafte
2011

Konzeptioneller Rahmen
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Kreis Mettmann

Konzeptioneller Rahmen fiir ein Qualifizierungsprogramm fiir Flihrungsnachwuchskrafte

Ubersicht

1. Handlungsfelder
1.1 Handlungsfelder der Personalentwicklung
1.2 Handlungsfelder der Personalentwicklung nach
Bearbeitungsfortschritt

2. Rahmenbedingungen
2.1 Vakante Fuhrungsstellen in den nachsten 10 Jahren
2.2 Zulassungsvoraussetzungen
2.3 Auswahlverfahren
2.4 Entwicklungs- und Qualifikationsbausteine
2.5 Prifungen und Zertifikate
2.6 Startaufstellung

3. Anlage

Seite

N~No ook~ pd

Ubersicht Gber die Entwicklungs- und Qualifikationsbausteine 8

Bearbeiterin: Jennifer Heimann 10-11 = April 2011

1/9

68



N=
’ -
Kreis Mettmann

Konzeptioneller Rahmen fiir ein Qualifizierungsprogramm fiir Flihrungsnachwuchskrafte

1. Handlungsfelder

Die zunehmend dynamischer werdenden Herausforderungen an die Dienstleistungen der 6f-
fentlichen Verwaltung und der sie stlitzenden Fuhrungskultur erfordern auch eine stetige Wei-
terentwicklung der Handlungsfelder von Personalentwicklung.

Aufbauend auf den aus den Jahren 2003, 2008 und 2010 stammenden Konzepten zur Perso-
nalentwicklung, wurden die Handlungsfelder unserer Personalentwicklung an diese Anforde-
rungen angepasst und weiter entwickelt.

Das ehemalige Handlungsfeld Altersteilzeit (13) wurde durch die Leistungsorientierte Bezah-
lung abgeldst und wird nun im Handlungsfeld Arbeitszeitsysteme (8) mit erfasst.
Hinzugekommen sind die Handlungsfelder Fihrungsbewahrung (17), Mentoring (18), Wis-
sensmanagement (19) und Controlling-Komptenzen (20).

Die aufgefuhrten Handlungsfelder sind in ihren jeweiligen und durchaus veranderlichen Rah-
menbedingungen zu sehen.

Dazu zahlen u.a. die sich aus den Einfliissen der demografischen Entwicklung und knappen
Ressourcen ergebenden Folgen.

1.1 Handlungsfelder der Personalentwicklung

1. 2. 3. 4. 17.
Leitlinien fr Ausbildung Personal- Telearbeit/ Fihrungs-
Flhrung und bedarfs- Teleheim- bewahrung
Zusammen- planung arbeit
arbeit
5. 6. 7. 8. 18.
Gleichstellung Fachtiber- Stellen- Arbeitszeit- Mentoring
(Integration, greifende besetzungs- systeme
Gleich- Fortbildungs- AT
behandlung) angebote
L] L] _J

9. 10. 11. 12. 19.
Mitarbeiter- Forderung Beurtei- Gesundheits- Wissens-
gespréche von Zusatz- |ungswesen schutz und management

qualifika- -firsorge

tionen

] o S

13. 14. 15. 16. 20.

Qualifizier-
Leistungs- ung von Personal- Betriebs- Controlling —
orientierte Flhrungs- service kindergarten Kompetenzen
Bezahlung nachwuchs-

kraften

Abb.1: Handlungsfelder der Personalentwicklung

Bearbeiterin: Jennifer Heimann 10-11 = April 2011
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1.2 Handlungsfelder nach Bearbeitungsfortschritt

In der vorliegenden Ubersicht wurden die Handlungsfelder der Personalentwicklung mit ihrer
bisher erfolgten Bearbeitungsintensitat eingeordnet.

Laufende Bearbeitung oder installiertes Projekt

1. 2, 4. 7. 8.

Leitlinien fur Ausbildung Telearbeit/ Stellen- Arbeitszeit-

Flhrung und Teleheim- besetzungs- systeme

Zusammen- arbeit verfahren

arbeit

9. 1. 12. 16. 17.

Mitarbeiter- Beurtei- Gesundheits- Betriebs- Fahrungs-

gesprache lungswesen schutz und kindergarten bewahrung
-firsorge

Erste Mal3Bhahmen ergriffen, weiterer Entwicklungs- bzw. Umsetzungs-

bedarf
3. 5. 6. 10. 13.
Personal- Gleichstellung Fachiber- Forderung Leistungs-
bedarfs- (Integration, gl von . orientierte
e Gleich- Fortbildungs- Zusatzqualifi- Sl
P 9 behandlung) angebote kationen 9
14. 15. 18. 20.
Qualifizier-
ung von Personal- Mentoring Controlling —
Fuhrungs- service Kompetenzen
nachwuchs-
kraften
Offenes Entwicklungsfeld; konzeptionelle Absicherung /
Erganzung erforderlich
19.
Wissens-
management
Bearbeiterin: Jennifer Heimann 10-11 = April 2011 39
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Kreis Mettmann

2. Rahmenbedingungen

Einen wichtigen Teilbereich der Personalentwicklung stellt die Qualifizierung von Flhrungs-
nachwuchskraften (14) dar.

Auch in diesem Bereich der Personalentwicklung gilt es, erfolgversprechende Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter durch zielgruppenorientierte Angebote an die Verwaltung zu binden.

Sie sollen friihzeitig in mehreren, teilweise aufeinander aufbauenden Fortbildungsmalnahmen
zur Vermittlung und Anreicherung von Flihrungskompetenzen und der Fahigkeit zur Kommuni-
kation und Zusammenarbeit mit Einzelnen und in Gruppen, geschult werden.

Ziel ist es, sowohl die fachlich-methodischen als auch die sozialen Kompetenzen der potentiel-

len FUhrungskrafte weiter zu entwickeln und lhnen die Fihrungsgrund- und Leitsatze der
Kreisverwaltung Mettmann zu vermitteln.

2.1 Vakante Fuhrungs- und Leitungsstellen in den nachsten 10 Jahren

Um die erforderlichen Bedarfe konkreter abschatzen zu kénnen, wurde eine erste Analyse vor-
aussehbarer Vakanzen der nachsten Jahre vorgenommen.

Sach- NTD! D’ Abteilungsleiter NTD D m° cH* NTD D
Jahr Anzahl g‘la:ilt?rs- (eins;:k};l.)SGL Amtsleiter

a.p. i

g.D. | h.D. [ g.D. | h.D. g.D.| h.D. [g.D. | h.D. | g.D. [ h.D. ] g.D. [ h.D g.D. | h.D. [ g.D. | h.D
2011 2 1 1 1 1 0
2012| 4 0 4 3 1 0
2013| 4 2 2 0 2 2
2014] 5 0 4 1 1 2 1 1
2015| 2 1 1 1 1 0
2016| 3 2 2 0 1 1
2017 3 1 1 0 2 2
2018 1 0 1 1 0
2019| 8 1 1 1 1 1 1
2020 4 1 1 3] 1 1 1 0
Gesamt | 31 9 15 7
’ mit Beschaftigten in der Nachbesetzungskette ca. 50 Personen einbeziehen (Stand: Januar 2011) ‘

In den nachsten 10 Jahren werden aufgrund von Ruhestand durch Erreichen der Altersgrenze
sowie der Freizeitphase der Altersteilzeit, 31 Personen in Flihrungs- und Leitungsfunktionen

planmaRig ausscheiden.

Um die hierdurch entstehenden vakanten Stellen optimal zu besetzen, muss friihzeitig ein brei-
tes Feld an potentiellen Fiihrungsnachwuchskraften durch gezielte Schulungen auf die damit
verbundenen Anforderungen vorbereitet werden.

! Nichttechnischer Dienst
2 Technischer Dienst

% Medizinischer Dienst

# Chemischer Dienst

Bearbeiterin: Jennifer Heimann 10-11 = April 2011 4/9
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Mittelfristig soll das fiir eine Ubernahme von Fiihrungstatigkeiten benétigte Grundwissen allen
(potentiellen) Fihrungskraften vermittelt werden.

Die erfolgreiche Teilnahme an einem Qualifizierungsprogramm fur Fihrungsnachwuchskrafte
begriindet keinen Anspruch auf eine Fihrungsposition, vergroRert aber auf der einen Seite den
Handlungsspielraum der Personalverantwortlichen bei der Besetzung von Fihrungsstellen und
andererseits das Wissens- und Verhaltensrepertoire der beschulten Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter.

2.2 Zulassungsvoraussetzungen

Um geeignetes Personal friihzeitig auf mégliche Flhrungstatigkeiten vorzubereiten, sollen
zwar maoglichst viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Qualifizierung profitieren, es soll
aber insbesondere ein Augenmerk auf den engagierten Nachwuchs gelegt werden.

Dieser Nachwuchs soll bereits Uber Berufserfahrung verfigen und auch bereit dazu sein, sich
aullerhalb der Arbeitszeit zu engagieren.

Weitere Zulassungsvoraussetzungen fur das Qualifizierungsprogramm sind:

1. Mind. Eingruppierung A10/EG9/S 11

2. Mindestalter 27 Jahre

Bereitschaft zur Teilnahme an Qualifizie-
3. rungsangeboten auch auflerhalb der Ar-
beitszeit mit Abschlusstest unter Einbe- | Vorhanden
ziehung der Zielsetzungen zur Verein-
barkeit von Beruf und Familie®
Gesamtwert der letzten Beurteilung unter | Vorzugsweise Gesamtwert ab 100 Punk-
4. besonderer Berlicksichtigung der Per- ten, mindestens 88 Punkte
sonlichkeitsmerkmale

Fundierte Stellungnahme der Vorgesetz- | Vorhanden

5 ten*

* Starkung der Vorgesetztenfunktion: Evtl. weitergehende Differenzierung (auf bestimmte
Schllisselqualifikationen bzw. das Anforderungsprofil von Fiihrungskréaften) erforderlich.

Ausnahmen von o.g. Zulassungsvoraussetzungen sind in begrindeten Fallen moglich.
2.3 Auswahlverfahren

Um ein breites Feld an potentiellen Flihrungsnachwuchskraften durch gezielte Schulungen auf
die Anforderungen praktischer Flihrungstatigkeiten vorzubereiten, sollen méglichst viele an

5 vgl. Frauenférderplan, S. 14, Handlungsfeld ,Vereinbarkeit von Beruf und Familie®

Bearbeiterin: Jennifer Heimann 10-11 = April 2011 59
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Fuhrungstatigkeiten interessierte Mitarbeiter mit den besonderen Anforderungen an Fiihrungs-
kraften vertraut gemacht werden.

Angesprochen sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Interesse daran haben und bereit da-
zu sind, das Fiuhrungsleitbild des Kreises Mettmann zu leben und an die Ubrigen Beschaftigten
weiterzugeben. Daher soll, mit Ausnahme der im Vorfeld festgelegten Zulassungsvorausset-
zungen, keine weitergehende Bewerberselektion stattfinden.

2.4 Entwicklungs- und Qualifikationsbausteine

Um engagierte Filhrungsnachwuchskréafte weiter zu férdern bzw. fir die Ubernahme von Fiih-
rungstatigkeiten vorzubereiten, kdbnnen verschiedene MalRnahmen ergriffen werden.

Die Qualifizierung stellt hierbei den 1. Baustein dar. Auf diesem Baustein sollen, nach erfolg-
reicher Absolvierung, nach und nach weitere Angebote aufgesetzt werden.

Nachfolgende Grafik veranschaulicht die verschiedenen Module, die im 1. Baustein, der ,Quali-
fizierung®“, vermittelt werden.

Das letzte Modul (Modul E) ist als sog. Aufbaustufe konzipiert. Hier kdnnen Erfahrungstrager
des Hauses (erfahrene Flhrungskrafte) gemeinsam mit potentiellen Fihrungskraften in Kon-
takt treten und einen gemeinsamen Lern- und Austauschprozess entwickeln.

Baustein Module

A
Grundlagen von Fiihrung \

R
B
Schlisselqualifikationen
S ) )
Z L T FUhrungsnachwuchskrafte
c =
s 5 C
n = Flhrungsinstrumente
5 N
m L
. | ]
—
<
) D
@ Rahmenbedingungen von
Flhrung /
L -

E Fuhrungsnachwuchskrafte
Aufbaustufe und Fiihrungskrafte

Bearbeiterin: Jennifer Heimann 10-11 = April 2011 ‘ 6/9
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Den vorbeschriebenen Modulen wurden in einem ersten Schritt Inhalte zugeordnet. Diese In-
halte sollen von einem potentiellen Anbieter in Schulungen vermittelt werden.

Die Technische Akademie Wuppertal hat bereits ein erstes Angebot flr eine Qualifizierung
vorgelegt.

Die dort vorgeschlagenen Seminarinhalte wurden in der anliegenden Grafik den Inhalten, die
die Module enthalten sollen, gegenlber gestellt.

Die inhaltliche Ausgestaltung des 1. Bausteins ist der Anlage entnehmbar.
Die hier aufgefiihrten weiteren Bausteine (Mentoring, Wissensmanagement, e-Learning, Hos-

pitation, Jobrotation) kdnnen — je nach Bedarf — den 1. Baustein kinftig erganzen und werden
hier zunachst nur nachrichtlich aufgefhrt.

2.5 Prafungen und Zertifikate

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Qualifizierungsprogramms nehmen nach erfolgrei-
cher Absolvierung der Module an einem Abschlusstest teil.

Der Abschlusstest soll die erfolgreiche Teilnahme bestatigen, als auch das Uberdurchschnittli-
che Engagement der Teilnehmerinnen und Teilnehmer belegen.

Die inhaltliche Ausgestaltung der Abschlusstests, entsprechende Zertifikate bzw. mdgliche
Empfehlungen des qualifizierenden Institutes werden in Ricksprache mit dem Anbieter entwi-
ckelt.

2.6 Startaufstellung

Das Qualifizierungsprogramm soll etappenweise in 2011 starten.

Zunachst soll das Modul A Grundlagen von Flhrung den Teilnehmerinnen und Teilnehmern im
2. Quartal dieses Jahres (evtl. mit Einbeziehung des Moduls B Schlisselqualifikationen) inner-
halb von 3 Schulungstagen vermittelt werden.

Die weiteren Module (Schlisselqualifikationen, Fihrungsinstrumente, Rahmenbedingungen
von Fuhrung sowie die Aufbaustufe) sollen nach erfolgreicher Absolvierung im weiteren Verlauf
des Jahres vermittelt werden.

Die Schulungsinhalte sollen von externen Referenten (z.B. Technische Akademie Wuppertal),
dem Bergischen Studieninstitut und auch von Experten des eigenen Hauses vermittelt werden.

Bearbeiterin: Jennifer Heimann 10-11 = April 2011 719
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Baustein Module Nr.[Inhalte Angebot (Seminarinhalte)
1|Fdhrungsleitbild des Kreises Mettmann
1.Grundlagen erfolgreicher Fuihrung
2|Fuhrung, Leadership und Teamentwicklung |2.Reflexion der Fiihrungstétigkeit
A Grundlagen von Fuhrung 3.Mitarbeitermotivation
3|Persdnlichkeitsentwicklung
4 Reflexion der neuen Rolle als Fihrungskraft
4|Aufgabenbezogene Fiihrung mit Zielen 5.Erfolgreiches Arbeiten im Team
6.Delegation
5|Gesundheitspravention
6|Rhetorik
7|Projektmanagement / Prozessorientierung
N et - 8|Zeitmanagement / Selbstorganisation
B Schlusselqualifikationen 7 Gesprachstihrung
9|Kommunikation und Konfliktmanagement g:E(:i(taig:::kFUhrungssituationen bewaltigen
1. Baustein _ : : 10.Gesprachstraining (Video)
QUALIFIZIERUNG 10 Gesprachssnugtlonen 11.Mitarbeitergesprache filhren
11|Personalbeurteilung

Fuhrungsnachwuchskréfte
(Fuhrungskrafte)*

C Fuhrungsinstrumente

12
13
14
15

Flexibilisierung der Arbeitszeit
Telearbeit

Gleichstellung
Zielvereinbarungen

D Rahmenbedingungen von Fuhrung

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Dienstrecht / Arbeitsrecht (LPVG)
Arbeitsschutz

Gesundheitsfiirsorge
Korruptionspravention

Ausbildung

Neues Kommunales Finanzmanagement
Grundsatze der Organisationsarbeit
Entbirokratisierung
Ressourcenverantwortung

Controlling / Kosten

E Aufbaustufe

26
27
28
29
30

Grundlagen moderner Personalentwicklung
Dienstleistungsorientierung

Gremienarbeit / strategisches Management
strategische Ziele

FUhrungsfeedback / Entwicklungsbedarfe

*Insbesondere Modul E

Bearbeiterin: Jennifer Heimann 10-11 * April 2011
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Baustein Module Nr.|Inhalte Angebot (Seminarinhalte)
Weitergabe von beruflichem
und personlichem Erfahrungswissen

2. Baustein Entwicklung von personlichen,

MENTORING sozialen und fachlichen Kompetenzen
Dialogunterstitzung und Entwicklung
einer Vertrauenskultur

3. Baustein

WISSENSMANAGEMENT

4. Baustein

e-LEARNING

5. Baustein

HOSPITATION

6. Baustein

JOBROTATION

Bearbeiterin: Jennifer Heimann 10-11 * April 2011
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Dienstvereinbarung
iiber die Gewihrung leistungshezogener Entgeltbestandteile

Zwischen dem Kreis Mettmann - vertreten durch den Landrat — und dem Personalrat der
Kreisverwaltung Mettmann - vertreten durch seinen Vorsitzenden — wird unter Beachtung
des § 70 des Landespersonalvertretungsgesetzes (LPVG NRW) in der zuletzt geénderten
Fassung vom 09.10.2007 (GV NRW, 8. 394) und des § 18 Abs. 6 des Tarifvertrages fiir den
Offentlichen Dienst vom 01.01.2010 (TV8D-VKA) folgende Dienstvereinbarung abgeschlos-
sen.

Prdambel

Flr eine erfolgreiche Anwendung leistungsorientierter Vergitungs- und Besoldungsbestand-
teile ist es unter Beriicksichtigung des betrieblichen Friedens aus Sicht beider Partner dieser
Vereinbarung notwendig, ein einheitliches Honorierungssystem flr die Tarifbeschéftigten und
die Beamten einzufithren.

Gleichheit wird dabei hinsichtlich des Systems erstellt. Durch die Bildung zweier unterschied-
licher Tépfe wird in der Ausschittung der finanzielle Gegenwert eines Pramienpunktes bei
en Tarifbeschaftigten und bei den Beamtinnen und Beamten differieren.

Das Instrument der Zielvereinbarung zur Feststellung einer leistungsorientierten Bezahlung
hat sich bewahrt und wird weiterhin eingesetzt. Die Ermittiung von Pramien auf Grundlage
der Leistungsbeurteilung wird im Jahr 2012 erprobt.

Dabei kommt das Instrument der Leistungsbeurteilung zu dem Instrument der Zielvereinba-
rung hinzu, ersetzt dieses jedoch nicht.

Abschnitt 1 Allgemeine Regelungen
1. Gegenstand und Geltungshbereich

(1) Als Instrumente zur Feststeliung von Leistungen fur die Gewéahrung Ieistungsbezogener
Entgeltbestandteile nach § 18 TVED-VKA und Leistungsbezligen nach § 6 Landesbesol-
dungsgesetz werden jahrlich afternierend Zielvereinbarungen und Leistungsbeurteilung ein-
gesetzt; beginnend in 2011 mit dem Instrument der Zielvereinbarung.

(2) Die Dienstvereinbarung gilt fir alle Beschéftigten der Kreisverwaltung, die an der leis-
tungsorientierten Bezahlung teilnehmen. Sie gilt zundchst bis 31.12.2013. Die Befristung
erfolgt mit dem Ziel einer Evaluierung.

(3) Von dieser Dienstvereinbarung ausgeschlossen sind Nachwuchskréfte.

(4) Beschéftigte anderer Arbeitgeber/Dienstherren werden auf ihren Antrag in das Verfahren
aufgenommen, wenn sie von ihrem Arbeitgeber/Dienstherrn mangels entsprechender Rege-
lungen oder auf Grund der Abordnung/Zuweisung zum Kreis Mettmann keine Leistungspré-
mierung erhalten kdnnen.

2. Honorierung des Engagements
(1) Das Haupt- und Personalamt errechnet im Rahmen der tariflichen Vorgaben die Héhe
des nach § 18 TV6D zur Verfigung stehenden Topfes (2011: 1,5%; 2012: 1,75%). Sowie

den Topf fir Beamtinnen und Beamte, dieser wird in der prozentualen Héhe auf 1% festge-
schrieben.
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Eine Aussage Uber die Héhe eines Pramienpunktes kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht
getroffen werden, da sich diese erst durch die Anzahl der erreichten Punkte berechnet.
Die Tépfe werden fur die Beschéftigtengruppen getrennt ausgeschuttet.

(2) Bei Teilzeitkraften und befristet Beschaftigten bemisst sich eine Pramie grundsétzlich
nach dem zeitlichen Umfang ihrer Beschaftigung (§ 24 Abs. 2 TV6D).

(3) Beschéftigte, die wiahrend eines Zielvereinbarungszeitraumes ausscheiden, erhalten bei
Zielerreichung eine anteilige Pramie, auf der Grundlage der Pramienhohe des Vorjahres, mit
ihrem letzten Gehalt.

Besonderheiten werden durch die betriebliche Kommission' beraten.

Abschnitt 2: Zielvereinbarungen als Instrument zur leistungsorientierten Bezahlung
3. Partner/innen von Zielvereinbarungen

(1) Die Fuhrungskraft bietet den Beschaftigten den Abschluss von Zielvereinbarungen, in
denen fur einen festgelegten Zeitraum Leistungsziele und die Bedingungen ihrer Erflllung
gemeinsam festgelegt werden, an. Den Beschéftigten ist der Abschluss freigestellt. Wird kein
Einvernehmen erzielt, kommt keine Zielvereinbarung zustande. Die FOhrungskraft halt in
einem Aktenvermerk fest, dass keine Zielvereinbarung abgeschlossen wurde.

{2) In der Regel kann jahrlich eine Gruppen- und eine Individualzielvereinbarung abge-
schlossen werden.

Solite es aufgrund der Aufgabenstruktur nicht méglich oder sinnvoll sein, beide Zielarten ab-
zuschliefen, so kénnen auch zwei Individual- oder zwei Gruppenziele abgeschlossen wer-
den.

4, Auswahl von Zielen

(1) Um ein realistisches Ziel zu finden, das gleichzeitig einen Ansporn darstelit, mlissen bei
Zielen, deren Gegenstand eine Optimierung bzw. eine Erhaltung eines hohen Standards ist,
der IST- Stand und der Standard bekannt sein.

Dieser ST~ Zustand sollte objektiv und ohne grofien Aufwand ermittelbar sein. Es ist sinn-
voll, auf bestehende Daten zurlickzugreifen (Ein-/ Ausgangslisten, Bearbeitungslisten, Statis-
tiken etc.).

Solche Ziele sind z.B.:

- Verringerung von Fehlerzahlen,

- Verklrzung von Wartezeiten/ Bearbeitungszeiten,
-~ Verbesserung von Dienstleistungen,

- Erhéhung der Kundenzufriedenheit.

(2) Ziele, die keine Optimierung einer bestehenden Situation zum Gegenstand haben (z.B.
neues Kontrollfeld im ordnungsbehérdiichen Bereich, Erstellung einer Informationsbroschiire,
Einfilhrung einer neuen Software, Anderung des Ablagesystems etc.), sollten unter Beriick-
sichtigung der bestehenden Aufgaben so ausgewahlt werden, dass die ,Alltagsarbeit” nicht
unvertretbar beeintrachtigt wird.

! Dis beteiebliche Kommission ist mit je vier Vertretern von Verwaltung und Personalrat besetzt.
Venwaltung: Herr Kohnert, Herr Lochmann, Herr Waldheff, Herr Schifer
Personalrat: Herr Karger, Herr Pascher, Herr Reuter, Herr Guddorf

78




Der Abschluss von Zielvereinbarungen, die zu einer unzuldssigen Leistungsverdichtung fih-
ren, ist ausgeschlossen. Gegenstand von Zielvereinbarungen kdnnen jedoch Leistungsver-
besserungen sein.

(3) Zur Akzeptanz von Zielvereinbarungen sollen nur solche Ziele gewahlt werden, deren
Erreichung unmittelbar durch den/ die Beschéftigte/n steuerbar ist. Die Ziele miissen in der
regelméafRigen Arbeitszeit erreichbar sein.

(4) Eine Zielvereinbarung, die nicht erfllit wurde, kann im Folgejahr wiederholt werden. Eine
erfillte Zielvereinbarung kann nur dann wiederhoit werden, wenn durch sie ein ungewthnlich
hoher Standard erreicht wurde, dessen Erhalt eine erneute Préamierung rechtfertigt.

5. Formulierung und Uberpriifung von Zielvereinbarungen

(1) Ziele mussen konkret formuliert werden, damit die Zielerreichung in der Vereinbarungs-
laufzeit anhand quantitativer und/oder definierter qualitativer Kriterien mdoglichst objektiv
messbar ist. Bei Zielen, die eine Optimierung zum Gegenstand haben, erfolgt die Zielfeststel-
lung tber den Abgleich der zu Beginn festgestellten I1ST- Situation mit der IST- Situation zum
Stichtag.

(2) Zielvereinbarungen werden unter bestimmten Rahmenbedingungen abgeschlossen (z.B.
Personalvolumen, technische Ausstattung, Aufgabensituation, Standard der Ubrigen Aufga-
benerflllung). Diese Rahmenbedingungen werden in der Zielvereinbarung dargestellt. Eine
Anderung der Rahmenbedingungen kann bei entsprechender Intensitat Einfluss auf die Mag-
lichkeit der Zielerreichung haben. Die Zielvereinbarung wird dann ggf. gemeinsam ange-
passt.

(3) Grundsatzlich sind bei einer Zielvereinbarung zwei Stufen der Zielereichung vorzusehen:

Ziel erreicht = 2 Punkte
Ziel Giberwiegend erreicht = 1 Punkt

Durch die Moglichkeit, zwei Zielvereinbarungen abzuschlielen, kénnen also insgesamt ma-
ximal 4 Punkte pro Teilnehmer/in erzielt werden.

Wann eine Teilzielerreichung vorliegt, ist in der Zielvereinbarung méglichst kenkret zu be-
schreiben. Durch sie soll sichergestellt werden, dass auch in den Féllen, in denen ein Ziel
nur knapp verfehlt wurde, eine anteilige Honorierung moglich ist.

(56) Zielvereinbarungen sind schriftlich zu formulieren und von der Fuhrungskraft und der/dem
Beschéftigten zu unterzeichnen. Die/der Beschéftigte erhélt eine Ablichtung.

Der betrieblichen Kommission sind bis zum 30.05 eines Jahres die in einem Amt abge-
schlossenen Zielvereinbarungen zu melden.

Die betriebliche Kommission prift stichprobenartig, ob die Kriterien der Dienstvereinbarung
eingehalten sind.

(6) Beim Abschiuss von Zielvereinbarungen werden sog. Zielzwischenstandsgespriche ver-
einbart. In diesen stimmen die Beteiligten den Sachstand gemeinsam ab.

(7) Die Beurteilung, ob ein Ziel erreicht wurde oder nicht, liegt in der Verantwortung der Part-
nerfinnen der Zielvereinbarungen. Auf Wunsch werden sie dabei vom ,Team Zielvereinba-
rungen” begleitet. Das Ergebnis des Abschlussgesprachs ist zu dokumentieren. Die betrieb-
liche Kommission unterstitzt die Beteiligten und hilft bei der Klarung von Zweifelsfragen und
Meinungsverschiedenheiten.
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(8) Soweit der zwischen der/dem Beschaéftigten oder der Gruppe und der Flihrungskraft vor-
gesehene Inhalt einer Zielvereinbarung von einzelnen Vorgabhen oder Regelungen dieser
Dienstvereinbarung abweicht, ist die Zielvereinbarung nur wirksam, wenn diese Abweichung
von der betrieblichen Kommission genehmigt wurde. Die jeweils stimmberechtigten Mitglie-
der dieser paritatisch besetzten Kommission werden hiermit von den Partnern dieser Dienst-
vereinbarung bevollmé&chtigt, solche Ausnahmen nach pffichtgeméafiem Ermessen im Einzel-
fall durch einen einvernehmlichen, zustimmenden Beschluss der in der Sitzung anwesenden
Mitglieder zuzulassen, wenn dies mit den Zielen und Grundlagen dieser Dienstvereinbarung
in Einklang steht.

6. Datenschutz

(1) Die Zielvereinbarungen unterliegen dem Datengeheimnis nach dem Datenschutzgesetz
des Landes NRW sowie den entsprechenden spezialgesetzlichen Regelungen.

Danach ist es Personen, die einen dienstlichen Zugang zu den Zielvereinbarungen haben,
untersagt, die personenbezogenen oder personenbeziehbaren Daten zu einem anderen als
zu dem vereinbarten Zweck zu verarbeiten oder zu veréffentlichen.

Insbesondere ist die Verarbeitung von Leistungsdaten und die Auswertung der Daten zu
einer Leistungs- oder Verhaltenskontrolle aulerhalb dieses Projektes unzuléssig.

(2) Bei einem Funktions- oder Stellenwechsel einer der beiden Partner/innen der Zielverein-
barung werden die Unterlagen vernichtet, es sei denn, die Zielvereinbarung wird mit dem
/der Stellennachfolger/in weitergefilhrt.

(3) Alle personenbezogenen oder personenbeziehbare Unterlagen der Zielvereinbarung in
Papier- und Dateiform werden nach der Beendigung/ Abwicklung des Projektes ordnungs-
gemadf vernichtet bzw. geldscht.

Abschnitt 3: Leistungsbeurteilung als Instrument zur leistungsorientierten Bezahlung
7. Zeitraum und NMerkmale

(1) Im Jahr 2012 wird der leistungsorientierte Entgeltbestandteil erstmals durch die Leis-
tungsbeurteilung (Beurteilungszeitraum 01.01.2011 bis 01.11.2012) festgestelit.

Die Teilnahme ist insoweit nicht freiwillig. Jeder Beschéftigte, der beurteilt wird, kann eine
Pramie erzielen.

Wahrend des zweijahrigen Beurteilungszeitraumes sind von der FUhrungskraft Riickmeldung
zu der aktuellen Leistungseinschatzung zu geben, diese Riickmeldungen sollen auch von
den Beschéftigten aktiv eingefordert werden (siehe auch Ziffer 5.2 der Richtlinien zum Beur-
teilungsverfahren).

(2) Die Beurteilungen fir den Zeitraum 2011/2012 muiissen zwingend bis zum 28. Februar
2013 abgestimmt im Haupt- und Perscnalamt vorliegen, um die zeitgerechte Zahlbarma-
chung sicherzustellen.

(3) Fur die Ermittlung der Pramie werden die Leistungsmerkmale berlicksichtigt, d.h. fur Be-
schéftigte die Merkmale 1-7 und flir FOhrungskréfte die Merkmale 1-10.
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8. Ermittlung der Primienpunkte

(1) Die Pramien werden wie folgt gestaffelt gewahr:

Summe der Pramienpunkt
Leistungsmerkmale

88 -112

113 - 137

BN

138 -150

9. Inkrafttreten, Laufzeit

Die Dienstvereinbarung tritt zum 01.01.2011 in Kraft. Sie setzt die Dienstvereinbarung vom
01.06.2009 auBer Kraft.

Sie kann mit einer Frist von drei Monaten jewsils zum Jahresende gekiindigt werden.

Eine Nachwirkung wird ausgeschlossen.

Verwaltung und Personairat vereinbaren, sich drei Monate vor Ablauf der Dienstvereinba-
rung Uber die Fortsetzung oder Veranderung der Vereinbarung zu verstandigen.

Mettmann, den /&, Adry jearx

Thomas Hendele Claus Peter Karger ff

Landrat Personalratsvarsitzender
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2009 bis 2012

Da der neue Frauenforderplan Ende diesen Jahres neu aufgelegt wird, wird
auf den Ausdruck des Frauenforderplans 2009-2012 aus Aktualitats- und
Kostengrunden verzichtet.

Stattdessen wird ausdricklich auf die elektronische Version im Intranet
hingewiesen.

N’Iﬁ.:-.—- Kreis Mettmann

-


b101107
Textfeld
Da der neue Frauenförderplan Ende diesen Jahres neu aufgelegt wird, wird auf den Ausdruck des Frauenförderplans 2009-2012 aus Aktualitäts- und Kostengründen verzichtet. 
  
Stattdessen wird ausdrücklich auf die elektronische Version im Intranet hingewiesen.
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Dienstvereinbarung zur Flexibilisierung der
Arbeitszeit in der Kreisverwaltung Mettmann
(DV FAZ)

Zwischen dem Kreis Metimann, verireten durch den Landrat, und dem Personalrat der Kreis-
verwaltung Mettmann, vertreten durch seinen Vorsitzenden, wird unter Beachtung des § 70
Landespersonalvertretungsgesetz NRW die folgende Dienstvereinbarung zur Flexibilisierung
der Arbeitszeit in der Kreisverwaltung Mettmann (DV FAZ) geschlossen:

Praambel

Die Flexibilisierung der Arbeitszeit ist eine wichtige Voraussetzung, um den steigenden Anfor-
derungen an das Dienstleistungsangebot der Verwaltung und mitarbeiterbezogenen Gestal-
tungswiinschen gerecht zu werden. Hierbei kommt auch der Vereinbarkeit von Familie und
Beruf eine gesteigerte Bedeutung zu.

Eine effektive Arbeitszeitflexibilisierung hangt wesentlich davon ab, inwieweit alle Beteiligten
bereit sind, sich mit Engagement, Kooperationsbereitschaft und Eigenverantwortlichkeit ein-
zubringen. Dies setzt eine Verwaltungskultur voraus, die auf Verirauen, Verantwortung und
Kooperationsbereitschaft beruht. . :

1. Gegenstand der Dienstvereinbarung

Regelungsinhalt dieser Dienstvereinbarung ist die Flexibilisierung der Arbeitszeit bei der
Kreisverwaltung Mettmann.

Die Dauer der gesetzlich bestimmten oder tariflich vereinbarten wichentlichen Arbeitszeit
wird von dieser Dienstvereinbarung nicht ber(ihrt. Regelungen, die (ber tarifliche Rah-
menbedingungen hinausgehen, sind als Ubertarifliche Vereinbarungen gekennzeichnet.

2. Geltungsbereich der Dienstvereinbarung

Diese Dienstvereinbarung gilt grundsatzlich flr alle Beschéftigten der Kreisverwaltung
Mettmann.

in einigen Bereichen der Verwaltung bestehen jedoch besondere Aufgabenstellungen, die
eine gesonderte Arbeitszeitregelung erfordern. Hierzu gehdren zum Beispiel die Tagesein-
richtungen oder der Bauhof. Die gesonderten Arbeitszeitregelungen werden zwischen
Verwaltung und Personalrat vereinbart.

3. Grundsitze der Arbeitszeitflexibilisierung

3.1 Ziele der Arbeitszeitflexibilisierung

Flexible Arbeitszeitmodeile missen mit den Zielen einer modernen und kundenorien-
tierten Dienstieistungsverwaltung in Einklang stehen und sollen daher insbesondere
dazu beitragen,

e bargerfreundliche Dienstleistungen anzubieten,

e die Motivation der Beschéftigten zu stérken sowie
e die Wirtschaftlichkeit und Effektivitdt der Verwaltungsarbeit zu verbessern.
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Die flexible Arbeitszeitgestaltung muss in diesem Sinne kostenneutral erfolgen und
darf daher nicht mit zuséatzlichen Kosten fir die Verwaltung verbunden sein.

3.2 Service und Aufgabenorientierung

Die Arbeitszeitmodelle der einzelnen Organisationseinheiten missen die Erflillung der
dienstlichen Anforderungen gewahrleisten. Dies bedeutet, dass sich die Arbeitszeit der
Beschdftigten unter Berlicksichtigung ihrer Belange nach dem Bedarf der jeweiligen
Kundinnen und Kunden und der optimalen Aufgabeneriedigung im Fachbereich richtet.

3.3 Motivationsforderung und Flexibilitat

Mit der flexiblen Arbeitszeitgestaltung wird eine erhdhte Arbeitszufriedenheit der Be-
schiftigten angestrebt. Die Fachbereiche solien daher den Wiinschen der Beschéftig-
ten zur Gestaltung ihrer Arbeitszeit im Rahmen der Vertretbarkeit entsprechen.

3.4 Vereinbarungen und Vertrauenshasis

Eine flexible Arbeitszeitgestaltung setzt gegenseitiges Vertrauen zwischen Flhrungs-
kraft und Beschéftigten sowie den Beschéftigten untereinander voraus. Auf dieser Ba-
sis sollen Fihrungskraft und Beschaftigie innerhalb der nachfolgend noch néher be-
stimmten Rahmen gemeinsam klare und nachvoliziehbare Vereinbarungen zur Aus-
gestaltung der flexiblen Arbeitszeit erarbeiten.

3.5 Eigenverantwortiichkeit und Kooperation

Die Entwicklung und Handhabung einer flexiblen Arbeitszeitgestaltung erfordern Ei-
genverantwortlichkeit der Fachbereiche und Kenntnisse Gber die Zusammenhénge
fachbereichsibergreifender Arbeitsabldufe. Vor der EinfGhrung eines Arbeitszeitmo-
dells in einem Fachbereich sind die Beschéftigten daher tber die Méglichkeiten und
Auswirkungen des angestrebten Arbeitszeitmodells zu informieren.

Ein Arbeitszeitmodell wird unter Berlicksichtigung der dienstlichen Anforderungen
- mindestens fir das jeweilige Jahr vorausgeplant. Die Feinsteuerung des vereinbarten

Arbeitszeitmodells soll anschlielend eigenverantwortlich im Team erfolgen.

Das Arbeitszeitmodell eines Fachbereiches darf chne vorherige Absprache andere

Fachbereiche aber nicht beeintrdchtigen. Die Fachbereiche sind zur Einvernehmlich-
keit verpflichtet.

4. Richtlinien der Arbeitszeitflexibilisierung
4.1 Rahmenarbeitszeit
Es qilt ein taglicher Arbeitszeitrahmen von;
Montag bis Freitag von 06.30 Uhr bis 19.30 Uhr (13 Stunden}
Diese Rahmenarbeitszeit gilt flir alle Beschaftigten. Sie stellt hinsichilich der Dauer ei-

ne Ubertarifliche Vereinbarung dar (vgl. § 6 Abs. 7 TV6D). Andere Arbeitszeitrahmen
sind mdglich, soweit dies dienstlich erforderiich ist.
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4.2 Offnungs- und Funktionszeiten

Es werden folgende einheitliche Offnungszeiten angestrebt:

Montag bis Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Montag bis Mittwoch von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr
Donnerstag von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Weitergehende besondere Offnungszeiten sind nach Absprache mit dem Haupt- und
Personalamt mdéglich und darfen durch flexible Arbeitszeitregelungen nicht einge-
schrankt werden.

Die Offnungszeiten stellen gleichzeitig Hauptfunktionszeiten dar. In der Hauptfunkti-
onszeit soll die gréiimagliche Personalprasenz erreicht werden.

Die Hauptfunktionszeiten werden durch die bereichsbezogenen Funktionszeiten er-
génzt. In diesen Zeiten ist eine geringere Personalprésenz veriretbar. In den Fachbe-
reichen sollen dennoch kompetente Ansprechpartner/innen zur Verfligung stehen.

Jeder Fachbereich legt fur sich die Funktionszeiten unter Beriicksichtigung der be-
schriebenen betrieblichen Anforderungen fest. Die bereichsbezogenen Arbeitszeitmo-
delle werden gemeinsam von den Beschéftigten und den jeweiligen FlUhrungskraften
entwickelt, Saisonale Arbeitsschwankungen mussen beriucksichtigt werden.

Sind Beschiftigte des Kreises in Servicebereichen von kreisangehérigen Stadten ein-
gesetzt (z. B. KreisServiceCenter), orientiert sich die Dauer der téglichen Arbeitszeit
an den Regelungen der jeweiligen kreisangehdrigen Stadt.

4.3 Terminvereinbarungen

Zur Verbesserung des Dienstleistungsangebots sind den Kundinnen und Kunden Ter-
mine anzubieten. Daher ist im Kundenkontakt auch auf die Méglichkeit einer Termin-
absprache auflerhaib der allgemeinen Offnungszeiten hinzuweisen.

4.4 Individuelle Arbeitszeit

innerhalb der Rahmenarbeitszeit kénnen Lage und Dauer der individuellen Arbeitszeit

- amts- oder abteilungsintern frei vereinbart werden. Die zu leistende Arbeitszeit kann
durch die Beschéftigten selbst platziert werden. Die Vorstellungen zur individuellen Ar-
beitszeit sind unter Beriicksichtigung der erforderlichen Personalprasenz im Team ab-
zusprechen.

Dabei ist zu beachten, dass die Funktions- und Arbeitsfahigkeit anderer Fachbereiche
nicht beeintrachtigt werden. Zudem ist wichtig, dass bei der gewahlten Arbeitszeit
auch tatsdchlich Arbeit anfdllt beziehungsweise zu erledigen ist. Rufbereitschaften und
Bereitschaftsdienste sind auf das Noitwendige zu beschranken.

4.5 Arbeitszeiterfassung / Folgen missbriuchlichen Verhaltens

Die Verpflichtung der Beschaftigten zur Nutzung der Zeiterfassung wird von dieser
Dienstvereinbarung nicht berlihrt. Die abgeleisteten Arbeitszeiten sind zu dokumentie-
ren. Verstéfle gegen diese auf Gegenseitigkeit ausgerichtete Dienstvereinbarung kon-
nen, neben anderen rechtlichen Konsequenzen, zu einer befristeten oder dauerhaften
Ruckfiihrung einer/eines Beschéftigten auf feste Arbeitszeiten flhren.

87



4.6 Arbeitszeitkonten

Zur Verwaltung der Arbeitszeit werden ein Monats-, Jahres- und Lebensarbeitszeitkon-
to eingerichtet.

Auf das Monatskonto werden alle Plus-/Minus-Minuten in Héhe von maximat 20 Stun-
den gebucht und vom Beschiéftigten disponiert. Zum Monatsende darf das Monatskon-
to Minus-Einbheiten, die Gber 20 Stunden hinausgehen, nicht ausweisen.

Guthaben, die 20 Stunden Uberschreiten, kénnen nach Absprache mit der Flhrungs-
kraft in das Jahreskonto tbertragen werden. Ab 165 Stunden werden weitere Gutha-
ben nur nach vorheriger Zustimmung des Haupt- und Personalamtes in das Jah-
reskonto ibertragen.

Die Beschéftigten kénnen mit dem Haupt- und Personalamt die Einrichtung eines Le-
bensarbeitszeitkontos vereinbaren. Die Einrichtung eines solchen Kontos stelit eine
Einzelfaliregelung dar. Eine pauschale Einrichtung fir alie Beschéftigten des Hauses
ist nicht méglich (vgl. § 10 Abs. 6 TV8D). Auf dem Lebensarbeitszeitkonto kénnen
Arbeitszeiten fiir maximal 1 Arbeitsjahr angesammelt werden. Dies entspricht 1.760
Stunden (220 Tage x 8 Stunden).

Auf das Lebensarbeitszeitkonto kénnen besondere Zeitguthaben gebucht werden, die
durch die Verrichtung zusaizlicher Tatigkeiten oder durch aulergewdhnliche Umstan-
de entstanden sind (z. B. Mitwirkung im Katastrophenschutz, Uberstunden, Urlaub,
der wegen besonderer Umsténde nicht angetreten werden konnte). Die unmittelbare
Maoglichkeit, solche Zeitguthaben zu erwirtschaften, ist Voraussetzung fiir die Verein-
barung eines Lebensarbeitszeitkontos. Eine Bestatigung der zusténdigen Amts- bzw.
Dezernatsleitung ist erforderlich.

Alle sonstigen Arbeitszeiten werden Uber das Monats- und das Jahreskonto abgewi-
ckelt.

4.7 Zeitausgleich

Der Ausgleich von Zeitguthaben richtet sich nach den persénlichen Belangen der Be-
schéftigten unter Berlicksichtigung der dienstlichen Notwendigkeiten. Er ist im Kon-
sens mit dem Team und der Fihrungskraft zu vereinbaren.

Der Ausgleich des Monaiskontos kann wie folgt durchgefiihrt werden:
- stundenweise;
- halbe tage- oder tageweise, bis zu insgesamt 3 Tagen pro Monat.

Der Ausgleich des Jahreskontos kann wie folgt durchgefiihrt werden:

- stunden-, halbe tage- oder tageweise;

- wochenweise;

- bei besonderen personlichen oder betrieblichen Situationen bis maximal 10 Arbeits-
tage zusammenhangend. :

Das Guthaben des Jahreskontos ist jeweils zum 31.03. und 30.09. eines Jahres voll-
stdndig abzubauen. Die/der Beschaftigte unterrichtet die Fihrungskraft in welchem
zeitfichen Rahmen das Guthaben abgebaut werden soll. Die Unterrichtung der Fih-
rungskraft muss spatestens 1 Monat vor Ablauf der Frist erfolgen, damit die Abwesen-
heit in den dienstlichen Planungen Berlicksichtigung finden kann.

Eine/ein Beschaftigte/r kann aus persénlichen Griinden die Ubertragung eines Gutha-
bens in das nachste Halbjahr beantragen. Dem Antrag ist unter Ber{icksichtigung der
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Jahresplanung beziehungsweise der Arbeitszeiten im Team nachzukommen. Die/der
Beschiftigte ist verpflichtet, das Jahreskonto im folgenden Halbjahr vollstdndig abzu-
bauen. Dasselbe gilt, wenn eine/ein Beschiftigte/r einen genehmigten Freizeitaus-
gleich aus persénlichen Grinden nicht antreten kann.

Solite eine Fihrungskraft aus dienstlichen Griinden einen genehmigten Freizeitaus-
gleich trofz vorheriger fristgerechter Anzeige durch die/den Beschaftigten ganz oder
teilweise widerrufen missen, wird das nicht in Anspruch genommene Zeitguthaben auf
das Jahreskonto zuriickgebucht.

Die Gutschrift erfolgt unabhangig vom Stand des Jahreskontos und steht der/dem Be-
schaftigten bis zum Ablauf des nachfolgenden Buchungshalbjahres zur Verfiigung.
Fuhrungskraft und Beschéftigte/r sind verpflichtet, eine verbindliche Vereinbarung dar-
{iber zu schlielen, wann die/der Beschiéftigte den entfallenen Freizeitausgleich er-
satzweise antreten kann. Diese Regelungen beruhen auf § 10 Abs. 5 Buchstabe d)
TVOD.

Der Ausgleich des Lebensarbeitszeitkontos erfolgt durch Freizeitausgleich in Héhe des
Guthabens unmittelbar vor dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienstverhéltnis (in vol-
len Tagen).

Der Kontostand eines Lebensarbeitszeitkontos einer/eines Beschaftigten wird einmal
jahrlich zum Jahresende erfasst. Die zustdndige Amts- bzw. Dezernatsleitung meldet
dem Haupt- und Personalamt das Saldo. Das Haupt- und Personalamt bestimmt ab
dem vorletzten Dienstjahr einer/eines Beschéftigten erstmals das voraussichtliche
Dienstende auf der Basis des angesammelten Zeitguthabens auf dem Lebensarbeits-
zeitkonto.

Zeitguthaben auf dem Lebensarbeitszeitkonto, die wegen gines vorzeitigen Ausschei-
dens aus dem Dienst bei der Kreisverwaltung Mettmann nicht mehr berlicksichtigt
werden kann, verfallen. Eine Vergitung dieses Zeitguthabens ist ausgeschlossen,

4.8 Sollarbeitszeit und Pausen

Die wéchentliche Sollarbeitszeit (Montag bis Freitag) fir Vollzeitkrafte richtet sich nach
den jeweils geltenden tarif- bzw. beamtenrechtlichen Regelungen. Fir Teilzeitkrafte
richtet sich die Sollarbeitszeit nach der jeweiligen einzelvertraglichen Vereinbarung.

Nach Abzug aller Pausen darf die tagliche Arbeitszeit von Tarifbeschéftigten nach den
Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes eine Zeit von 10 Stunden nicht (berschreiten
(Hochstarbeitszeit). Bei Beamten soll sie nach der Arbeitszeitverordnung NRW 10
Stunden nicht Gberschreiten.

Spatestens nach einer Arbeitszeit von 6 Stunden ist die Arbeitstatigkeit durch eine
Pause von mindestens 30 Minuten, nach einer Arbeitszeit von 9 Stunden durch eine
weitere Pause von mindestens 15 Minuten zu unterbrechen.

Den Beschéftigten wird zwischen 8.00 Uhr und 10.30 Uhr eine Frihstiickspause von
maximal 1 Stunde erméglicht, sofern dies mit den dienstlichen Belangen vereinbar ist.
Bis zu einer Dauer von 15 Minuten gilt die FrUhstlickspause als Arbeitszeit. Dariiber
hinaus gehende Zeiten sind zu erfassen und (ber das Monatskonto abzurechnen. Die
Frihstickspause kann nur zusammenhéngend in Anspruch genommen werden. Eine
Aufteliung auf Intervalie unter 15 Minuten ist nicht zulassig.

Die Mittagspause betragt mindestens 30 Minuten. Beschaftigte, die in der Zeit der Mit-
tagspause das Verwaltungsgebdude verlassen, missen die Zeiterfassung betatigen.
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Bei einer Mittagspause, die Uber die Dauer von 30 Minuten hinaus geht, ist die Dauer
der Pause unabhangig vom Aufenthaltsort ebenfalls zu erfassen und iber das Mo-
natskonto abzurechnen.

Sonstige Arbeitsunterbrechungen (wie Raucherpausen, private Erledigungen, Arztbe-
suche) sind Uber die Zeiterfassung zu dokumentieren und wiederum (ber das Mo-
natskonto abzurechnen. Die Nichtbeachtung dieser Regelung fuhrt zu dienst- und ar-
beitsrechtlichen Konsequenzen.

4.9 Mehrarbeit und Uberstunden

Die Méglichkeit, die Arbeitszeit im Rahmen dieser Dienstvereinbarung flexibel zu ges-
talten, darf grundsatzlich nicht zu Mehrarbeit oder Uberstunden fihren. Dies gilt vor al-
lem fur die Ansammiung von Zeitguthaben und die Inanspruchnahme der Zeitkonten.

Fur die Anerkennung von Mehrarbeit oder Uberstunden gilt, dass die Arbeitszeit au-
Rerhalb der Rahmenarbeitszeit oder an arbeitsfreien Tagen geleistet wurde. Mehrar-
beit oder Uberstunden stellen im Rahmen der flexiblen Arbeitszeitregelung eine Aus-
nahme dar,

Die Regelungen der Aligemeinen Dienst- und Geschafisordnung des Kreises Mett-
mann (ADGO) zur Anordnung von Uberstunden und zur Beteiligung des Personalrates
sind zu beachten.

4.10 Dienstbefreiung / private Erledigungen

Ziffer 4.4 der ADGO stellt den Grundsatz auf, dass fir die Erledigung privater Angele-
genheiten die Moglichkeiten der Flexiblen Arbeitszeit zu nutzen sind. Dienstbefreiung
kann bis zu einer Héchstdauer von 4 Stunden nur noch in besonderen Féllen geneh-
migt werden und ist restriktiv zu handhaben.

Die Erledigung privater Belange (z. B. Behérden- oder Arztbesuche) ist also in Ab-
sprache mit dem Team und dem Vorgesetzien méglich und stellt Freizeit dar. Rechtli-
che oder tarifliche Regelungen werden hierdurch nicht eingeschrankt.

5. Salvatorische Klausel

Soweit gesetzliche oder tarifliche Bestimmungen in Kraft treten, die Inhalte dieser Dienstver-
einbarung ganz oder teilweise regeln oder aufheben, wird hiervon die Gulltigkeit der Gbrigen
Regelungen nicht berlihrt. An die Stelle der Regelung in der Dienstvereinbarung tritt die recht-
liche Regelung. Eine Nachwirkung der Dienstvereinbarung ist in diesem Fall ausgeschlossen.

Anderungen oder Erganzungen der Dienstvereinbarung kénnen zwischen Verwaltung und
Personalrat chne vorherige Kiindigung einvernehmlich vereinbart werden.

An die Stelle einer unwirksamen Regelung tritt, soweit rechtlich méglich, eine Regelung, die
dem Zweck der unwirksamen Regelung entspricht. Das gleiche gilt, wenn sich herausstellt,
dass diese Dienstvereinbarung eine Regelungsliicke enthalt.

6. Kiindigung

Diese Dienstvereinbarung kann mit einer Frist von 6 Monaten schriftlich zum Monatsende
gekiindigt werden.
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Im Falle der Kiindigung verpflichten sich die Vertragsparteien, umgehend in Verhandlungen
{iber eine neue Dienstvereinbarung einzutreten und einen Abschluss innerhalb einer Frist von
langstens 12 Monaten anzustreben.

Eine weitergehende Nachwirkung wird ausgeschlossen. Dieses Verfahren gilt auch fur die
Kindigung von Teilen dieser Dienstvereinbarung.

7. In Kraft treten / AuBer Kraft treten
Diese Dienstvereinbarung tritt am 01.07.2010 in Kraft.
Sie last die Dienstvereinbarung lber die EinflUhrung der flexiblen Arbeitszeit in der Kreisver-

waltung Mettmann vom 25.11.2002 ab, die an diesem Tage aufler Kraft tritt.

Mettmann, den/4 . #.2010

'y
[/ 77 4 7 g
v j 4/ Al
¥ / : [N £ 7 4
‘ %;Mé,éf@/ﬁ gig?j {ALAY ?
Thomas Hendele Claus Karger

L andrat Personalratsvorsitzender
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Dienstvereinbarung Teleheimarbeit

Kreisverwaltung Mettmann - Kreis Mettmann

Zwischen dem Kreis Mettmann - vertreten durch den Landrat — und dem Personalrat
der Kreisverwaltung Mettmann - vertreten durch seinen Vorsitzenden — wird unter
Beachtung des § 70 des LPVG NRW folgende Dienstvereinbarung abgeschlossen.

Praambel

Teleheimarbeit soll die Verwaltungsziele Mitarbeitermotivation durch Vereinbarkeit
von Familie und Beruf und Wirtschaftlichkeit der Verwaltungsarbeit durch Einsparung
von Biroraum unterstitzen.

Die Teleheimarbeit soll grundsatzlich in allen Amtern geférdert und Arbeitsprozesse
im Rahmen der Méglichkeiten fiir die Teleheimarbeit tauglich gestaltet werden.
Grundsétzlich soll Teleheimarbeit fir Beschaftigte in Vollzeit- und Teilzeitbe-
schaftigungsverhaltnissen angeboten werden.

Die unterzeichnenden Parteien tauschen sich auch nach Einfihrung der Teleheim-
arbeit Gber die Erfahrungen und Probleme im Zusammenhang mit dieser neuen Ar-
beitsform laufend aus. Auf Problemstellungen, die zum Zeitpunkt der Unterzeichnung
nicht abgesehen werden konnten, wird flexibel reagiert.

§ 1 Gegenstand der Vereinbarung

(1) Gegenstand der Vereinbarung ist die Regelung der Teleheimarbeit in der Kreis-
verwaltung Mettmann.

(2) Telearbeit beschreibt Formen der Arbeit, bei denen diese mittels Informations-
und Kommunikationstechnologien auf3erhalb der Dienststelle erbracht wird. Tele-
heimarbeit liegt dann vor, wenn Beschaftigte ihre Aufgaben grundsétzlich aus-
schliellich zu Hause (hausliche Arbeitsstatte) erfiillen und die Dienststelle nur fiir
dienstliche Termine und aus aufgabenbezogenen Griinden aufsuchen.

(3) Die Teleheimarbeit wird unbefristet gewahrt, solange sich die bei der Entschei-
dung zugrunde liegenden Rahmenbedingungen nicht &ndern.

§ 2 Geltungsbereich

Diese Dienstvereinbarung gilt fur alle Beschaftigten der Kreisverwaltung Mettmann.

Ausgenommen sind grundsatzlich

- Beschattigte in der Ausbildung (auch Beamtenanwaérter/innen),

- Beschaftigte innerhalb der laufbahnrechtlichen oder tarifrechtlichen Probezeit,

- Fuhrungskrafte,

- Vorzimmerkrafte,

- Mitarbeiter/innen im Schalterbereich/ mit hohem Publikumsverkehr,

- Mitarbeiter/innen, deren Arbeit ein spezielles technisches Umfeld erfordert
(z.B. Labor, Druckerei, Poststelle, Kantine, Bauhof, Kasse, Telefonzentrale)

- Mitarbeiter/innen in den Einrichtungen und Schulen

- Hausmeister
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Dienstvereinbarung Teleheimarbeit

Kreisverwaltung Mettmann ~ Kreis Mettmann

§ 3 Eighung von Person und Aufgabe zur Teleheimarbeit

(1) Fur die Gewahrung der Teleheimarbeit ist die grundsatzliche Geeignetheit von
Person und Aufgabe zur Telearbeit erforderlich.

(2) Grundsatzlich sind alle Beschaftigten fur Teleheimarbeit geeignet, die die notwen-
dige Zuverlassigkeit und die personliche als auch fachliche Fahigkeit besitzen,
eigenverantwortlich zu arbeiten.

(3) Grundsatzlich sind alle Tatigkeiten fir Teleheimarbeit geeignet, die eigensténdig
und eigenverantwortlich durchflihrbar sind und die ohne erhebliche Beeintrachti-
gung des Dienstablaufes bei eingeschranktem unmittelbaren Kontakt zur Dienst-
stelle auf den hauslichen Arbeitsplatz verlagert werden kénnen. Bestehende
Méoglichkeiten zur telearbeitstauglichen Gestaltung von Arbeitsplétzen sind dabei
auszuschopfen.

§ 4 Flexible Anwesenheit und Arbeitsplatznutzung in der Dienststelle

(1) Teleheimarbeit wird nur bei flexibler Anwesenheit und flexibler Arbeitsplatznut-
zung gewahrt.

(2) Teleheimarbeiter kénnen den im Amt zur Verfligung stehenden Blroraum flexibel
mitbenutzen (Desk-Sharing), z.B. bei Abwesenheiten aufgrund von Teilzeitarbeit
oder Urlaub. Ein eigener, fester Arbeitsplatz wird nicht vorgehalten. Der/ die Be-
schaftigte hat seine/ ihre Anwesenheit in Absprache mit den Vorgesetzten und
den Kolleginnen und Kollegen entsprechend flexibel zu planen.

(3) Die Anwesenheitszeiten in der Dienststelle sind flexibel. Teleheimarbeiter sind
verpflichtet, die Dienststelle fir Besprechungen und aus anderen aufgabenbezo-
genen Griinden (z.B. Kundengesprach, Aktenzugriff, Postaustausch) aufzusu-
chen. Die Anwesenheit ist mit den jeweiligen Vorgesetzten und ggf. im Team
flexibel zu planen und abzusprechen.

§ 5 Einzelvereinbarung und Kiindigung der Teleheimarbeit

(1) Teleheimarbeit wird unbefristet gewéhrt. Zur Regelung von Einzelheiten schlief3t
der Kreis mit den beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine schriftliche
Vereinbarung ab.

(2) Die ganze oder teilweise Aufhebung der Einzelvereinbarung zieht automatisch die
Beendigung des Teleheimarbeitsverhaltnisses nach sich.

(3) Eine Kuindigung der Teleheimarbeit ist nur in Ausnahmefallen und aus wichtigem
Grund mit einer Frist von 3 Monaten mdoglich.
Als wichtige Griinde gelten insbesondere eine unvorhersehbare erheblich
Anderung der persénlichen Situation bei dem/ der Teleheimarbeiter/in,
mangelnde Eignung des/ der Teleheimarbeiters/in sowie eine wesentliche
Anderung der Arbeitsinhalte oder der verwaltungsinternen Arbeitsabléufe.
Dem Rickkehrwunsch wird im Rahmen der Méglichkeiten Sorge getragen.
Eine Wiedereingliederung in die Raumlichkeiten der Dienststelle kann nach
Ablauf der Kiindigungsfrist auch in der Form erfolgen, dass der/ die ehemalige
Teleheimarbeiter/in zunachst in einem Blroraum untergebracht wird, der nicht in
unmittelbarer Nahe zu den Raumlichkeiten der tbrigen Mitarbeiter/innen der
Abteilung liegt.
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Dienstvereinbarung Teleheimarbeit

Kreisverwaltung Mettmann - Kreis Mettmann

(4) Ein Wechsel der Stelle wahrend der Teilnahme an der Teleheimarbeit fihrt in der
Regel zum Widerruf der Einzelvereinbarung und damit zur Beendigung der
Teleheimarbeit.

§ 6 Verpflichtungen der Beschaftigten

(1) Die Beschaftigten haben eine ungestérte Arbeit im hauslichen Umfeld sicher zu
stellen. Sie sind zur Einhaltung der arbeitschutzrechtlichen Anforderungen wie
Arbeitsschutz und Unfallverhiitungsvorschriften am hauslichen Arbeitsplatz im
Rahmen der gesetzlichen Vorgaben verantwortlich. Die Fachkraft fir Arbeits-
sicherheit hat eine unterstiitzende Beratungs- und Belehrungsfunktion.

Eine Verpflichtung zur Einhaltung der Vorschriften ist Bestandteil der
Einzelvereinbarung.

(2) Die Vorgaben des gesetzlichen Datenschutzes kommen bei der Teleheimarbeit
uneingeschrankt zur Anwendung. Die Beschéaftigten haben dafir Sorge zu tragen,
dass in der hauslichen Arbeitsstatte die gesetzlichen Vorschriften zum
Datenschutz eingehalten werden. Alle Daten und Informationen sind durch die
Beschaftigten so zu schiitzen, dass Dritte — hierzu z&hlen auch
Familienangehorige und sonstige im Haushalt lebende Personen — keine Einsicht
oder Zugriff nehmen kénnen. Zu vernichtende Akten und Unterlagen dtrfen nur in
der Dienststelle vernichtet werden.

Die Datenschutzstelle beréat und belehrt in allen Belangen rund um den
Datenschutz. Eine entsprechende Verpflichtung zur Einhaltung der Vorschriften
ist Bestandteil der Einzelvereinbarung.

(3) Die Fachkraft fur Arbeitssicherheit und Mitarbeiter der Datenschutzstelle sind
berechtigt, sich stichprobenartig und bei Hinweisen auf VerstdRe gegen die
arbeits- und datenschutzrechtlichen Anforderungen den hauslichen Arbeitsplatz
anzuschauen.

(4) Ein Zugangsrecht zur Wohnung ist durch die/den Teleheimarbeitende/n den
Beschaftigten des Amtes 16, der Fachkraft fUr Arbeitssicherheit, der
Datenschutzstelle und ggf. dem Vertrauensmann fir Schwerbehinderte nach
vorheriger Ankiindigung/Absprache zu gewahren. Eine entsprechende Regelung
ist Bestandteil der Einzelvereinbarung.

Die Verweigerung des Zutrittsrechtes fiihrt zur Ablehnung des Antrages bzw.
kann zur fristlosen Beendigung der Teleheimarbeit fihren. Den Betroffenen ist
vorher Gelegenheit zur Darlegung der Griinde zu geben. Grundsétzlich ist die
Wahrnehmung von Teleheimarbeit von der Gewéahrung des Zugangsrechts
abhangig.

§ 7 Bereitstellung von Arbeitsmitteln und Kosteniibernahme

(1) Die Beschaftigten stellen einen geeigneten hauslichen Arbeitsplatz (inklusive
Mobiliar) zur Verfigung und tragen die in diesem Zusammenhang anfallenden
Kosten fir Instandhaltung, Miete, Strom, Heizung und Reinigung.

(2) Der Kreis stattet die hausliche Arbeitsstatte mit den notwendigen technischen
Arbeitsmitteln aus. Er stellt die Betreuung und Wartung sicher und tragt einmalig
die Kosten des Telekommunikationsanschlusses zur dienstlichen Nutzung sowie

95

Seite 3




Dienstvereinbarung Teleheimarbeit

Kreisverwaltung Mettmann - Kreis Mettmann

die laufenden Verbindungskosten. Die notwendigen Verbrauchsmaterialien
werden zur Verflgung gestellt.

(3) Bei einem Umzug tréagt der/ die Teleheimarbeiter/in die Kosten flir den Transport
der Arbeitsmittel und die Wiedereinrichtung des Teleheimarbeitsplatzes.

(4) Die aus dienstlichen Griinden beschafften technischen Arbeitsmittel diirfen aus-
schlieBlich dienstlich genutzt werden. Die Nutzung eines privaten PC flr
dienstliche Zwecke ist nicht erlaubt.

(5) Nach Beendigung der Teleheimarbeit ist die Riicknahme der Arbeitsmittel durch
den Dienstherrn zu erméglichen. Es erfolgt kein Vor- oder Nachteilsausgleich

(6) Fur Fahrten zwischen der hauslichen und der betrieblichen Arbeitsstatte wird kei-
ne Entschéadigung gezahit.

§ 8 Beteiligungen

(1) Die Einrichtung / Auflésung eines jeden einzelnen Teleheimarbeitsplatzes bedarf
der Zustimmung des Personalrates gem. § 72 Abs. 3 Nr. 4 und Abs. 4 Nr. 1 und
10 LPVG.

§ 9 Schlussbhestimmungen, In-Kraft-Treten

Diese Vereinbarung tritt mit dem Datum der Unterzeichnung in Kraft.
Sie kann von beiden Parteien mit einer Frist von sechs Monaten gekiindigt werden.
Eine Nachwirkung ist ausgeschlossen. Diese Dienstvereinbarung kann jederzeit im
gegenseitigen Einvernehmen der Vertragspartner geédndert werden.

Soweit einzelne Regelungen der Dienstvereinbarung aufgrund anderweitiger recht-
licher Regelungen unwirksam bzw. angreifbar sein sollten, wird die Wirksamkeit der
Dienstvereinbarung im Ubrigen hierdurch nicht berihrt.

Die Vereinbarung tritt auBer Kraft, wenn und soweit abschlieBende gesetzliche oder
ergénzende Vorschriften bzw. tarifliche Regelungen in Kraft treten, die Fragen, die
Gegenstand dieser Dienstvereinbarung sind, abweichend regeln.

Mettmann, den £ . {2 .2010

Wi Ut

Thomas Hendele Klaus Pascher
Landrat Stellvertretender Personalratsvor-
sitzender

Anlage 1 Rahmenbedingungen fiir Teleheimarbeit
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Anlage 1: Rahmenbedingungen
fiir Teleheimarbeit

’ % Kreis Mettmann

1. Status der Teleheimarbeitenden

Fir die in Teleheimarbeit Beschéaftigten andert sich an ihrem Status nichts.
Bestehende Arbeits- oder Beamtenverhéltnisse bleiben im Ubrigen mit allen
Rechten und Pflichten wahrend der Teleheimarbeit erhalten.

Durch die Teleheimarbeit kann die jeweilige Stelle weder qualitativ noch quan-
titativ verandert werden.

Beschéftigte, die Teleheimarbeit leisten, sind in die Personalentwicklung voll zu
integrieren und dirfen im Rahmen der beruflichen Fortentwicklung weder unbe-
rlcksichtigt bleiben noch benachteiligt oder bevorzugt werden. Dies gilt insbe-
sondere fir den amtsbezogenen und kreisinternen Informationsfluss.
Teleheimarbeit darf sich nicht nachteilig auf den beruflichen Werdegang der Be-
schéftigten, insbesondere auf die dienstliche Beurteilung, auswirken. Die Tatig-
keit darf nicht dazu fuhren, dass den Beschéftigten geringwertige Aufgaben
Ubertragen werden.

Die maligeblichen Vorschriften des Arbeits- und Dienstrechts bleiben durch die
Teleheimarbeit unberihrt.

2.  Freiwilligkeit

Teleheimarbeit wird auf freiwilliger Basis auf Antrag eines / einer Beschéftigten
durchgefuhrt. Ein Anspruch auf Teleheimarbeit besteht nicht.

Antragsverfahren

3.1 Der Antrag auf Teleheimarbeit ist gegentiber Amt 10 zu stellen. Zur inhaltlichen
Prafung wird er an die jeweilige Amtsleitung weitergeleitet.

3.2 Die Amtsleitung prift den Geltungsbereich nach § 2 dieser DV sowie die
Geeignetheit von Person und Aufgabe nach § 3 DV.

Innerhalb eines Monats ist der Antrag mit begriindetem Priifungsergebnis und
Votum an Amt 10 zurlickzugeben.

3.3 Bei positivem Votum der Amtsleitung leitet Amt 10 den Antrag zur Priifung der
technischen Realisierbarkeit des Teleheimarbeitsplatzes an das Amt fiir Infor-
mationstechnik weiter. Die Datenschutzstelle und die Fachkraft fur Arbeitssicher-
heit belehren und beraten die Antragsteller tiber ihre Pflichten nach § 6 dieser DV
und verpflichten die Beschaftigten entsprechend.

3.4 |st der Teleheimarbeitsplatz technisch realisierbar und sind die Verpflichtungen
erfolgt, wird die Beteiligung nach § 8 der DV Teleheimarbeit durchgeftihrt und der
Teleheimarbeitsplatz eingerichtet. 10-2 schlie3t dazu die entsprechende Einzel-
vereinbarung ab.

3.5 Werden nicht alle erforderlichen Kriterien erfllt, erhalt der/ die Antragsteller/in
eine Ablehnung unter Angabe der Griinde. Vor der Mitteilung der Ablehnung wird
die Beteiligung nach § 8 der DV durchgefihrt.
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Anlage 1: Rahmenbedingungen

fiir Teleheimarbeit  Kreis Mettmann

4. Einzelvereinbarung

Die Aufnahme von Teleheimarbeit ist in einer gesonderten Vereinbarung mit den
Beschéftigten zu regeln, die mindestens folgende Bestandteile hat:

- Auflistung der Tatigkeiten, die in Teleheimarbeit erledigt werden sollen

- Vertretungsregelungen

- Kommunikationszeiten (Erreichbarkeit), die bei der Arbeit am hauslichen
Arbeitsplatz einzuhalten sind

- Festlegung der fiktiven Arbeitszeit pro Tag (wichtig bei Krankheit und Urlaub)

- Regelungen zur Arbeitsplatzausstattung

- Erklarung im Sinne des § 4 dieser Dienstvereinbarung

- Regelungen zur Kostenerstattung Telekommunikation

- Datenschutzverpflichtung (Erklarung zur Einhaltung der Datenschutzbestim-
mungen)

- Verpflichtung zur Einhaltung der Arbeitssicherheitsvorschriften

- Gewahrung eines Zugangsrechtes zur Wohnung flir Mitarbeiter des Amtes 16
und der Datenschutzstelle, sowie die Fachkraft fur Arbeitssicherheit

- Hinweis auf diese Dienstvereinbarung und damit auch die Anlage 1 als Be-
standteil der Einzelvereinbarung

- Kindigungsfristen

5. Haftung

Hinsichtlich der Haftung im Falle der Beschadigung der zur Verfligung gestellten
Arbeitsmittel einschliellich des Verlustes von Daten- bzw. Aktenbesténden gel-
ten die jeweiligen gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen.

Die Haftung der Teleheimarbeitenden ist wie bei allen Beschéftigten des Kreises
geregelt, d.h. die Teleheimarbeitenden haften bei vorsatzlichem oder grob fahr-
lassigem Verhalten.

Dritte, einschlieflich im Haushalt lebende Angehérige, haften nach den allgemei-
nen Vorschriften.

6. Arbeitszeit

Die festgelegte wochentliche Arbeitszeit bleibt bei Teleheimarbeit unverandert.

- Es wird keine Festlegung der Prasenzzeiten in der Dienststelle getroffen. Die
Anwesenheit ist gemal § 4 (3) dieser DV flexibel zu planen.

- AuBerhalb der in der Einzelvereinbarung festgelegten Kommunikationszeiten
koénnen die Teleheimarbeiterinnen und Teleheimarbeiter ihre Arbeitszeit frei
bestimmen.

Hierbei sind die gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen des Arbeitszeit-
schutzes zu beachten. Zeitzuschldge werden nicht gezahilt.

- Fahrzeiten zwischen der Dienststelle und der hauslichen Arbeitsstatte werden
grundsatzlich nicht auf die Arbeitszeit angerechnet.

- Mehrarbeit ist grundsatzlich nicht méglich. Hier gelten die grundlegenden
Regelungen zur Mehrarbeit.

- Hinsichtlich Urlaub, Krankheit und sonstiger Arbeitsverhinderung gelten die
allgemeinen Bestimmungen.
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Betriebssportgruppen (Intranet Mitarbeiter/-innen Service)

Was Wer Wann Wo
Aquafitness llka Bechem Dienstag Medi Sport
& 1516 16.30-17.15 Uhr Auf dem Hils
Anette Pesler Mettmann
@ 2037 (Auch wahrend der
Stefan Salewski Schulferien)
& 1529
Badminton Andreas Biesewinkel Mo. 16.00-17.00 Uhr Int. Tennis-Sport GmbH
& 1441 Mi. 16.00-18.00 Uhr Bollenhohe 3
40822 Mettmann
Entspannung Anja Lindemann Montag VG I, R. 3.015 (Kapelle)
@ 02104/50759 17.00 — 18.00 Uhr
Fahrradgruppe Stefan Salewski April-Oktober Eingang
@ 1529 Mittwoch 16.30 Uhr Parkplatz SVA
FuRball — U 40 Lothar Breitsprecher Montag Turnhalle Erich-Kastner-
,Oldies” & 1405 16.00 — 17.30 Uhr Forderschule
GoethestralRe
FuBball — | Bojan Smigoc Montag Foérderschule
B 2142 16.00 — 17.30 Uhr Am Thekbusch
FuRball —1I Christian Dorka Mittwoch Berufskolleg Mettmann,
& 1555 17.00 — 19.00 Uhr Koenneckestrale 25,
Marco Saar Mettmann
@ 1568
Laufgruppe Andrea Montag Parkplatz Neanderthal-
Karnath-Mitzinger 16.00 Uhr Museum

@ 1828

ca.1-1"% Std.

Tanzgruppe Disco-Fox | Ralf Hihne Montag, 14-tagig Tanzschule Krauss
@ 9822126 16.30-17.30 Mettmann
Tennis Walter Schmidt Mi.. 16.30-18.00 Uhr Tennis und Hockeyclub Griin-
= 1260 Do. 16.30-18.00 Uhr | WeiR Mettmann
Reinhard Kniep
@ 1399
Nordic-Walking Gabi Minch Sommer Sommer
@2952 Di.+Do. 17-18.00 Uhr Parkplatz Altenheim ME
Winter Winter

Di+Do 16.30-17.30

Industriegebiet ME B7
(ehem.Sportbox)

Volleyball

David Gonsior
david.gonsior@kreis-
mettmann.de

Dienstags
17.00 — 18.30 Uhr

BK Mettmann,
Konneckestralte

- Bitte wenden -
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AR

Was Wer Wann Wo
Wasserski / Anja Ueberhoff Einzeltermine: Wasserskianlage
Wakeboard = 1439 Langenfeld
http://www.wasserski-
langenfeld.de
18.04.2012 von 17 Uhr bis auf Bahn 3
19 Uhr
16.05.2012 von 18 Uhr bis auf Bahn 3
20 Uhr
27.06.2012 von 18 Uhr bis auf Bahn 3
20 Uhr
18.07.2012 von 18 Uhr bis auf Bahn 4
20 Uhr
15.08.2012 von 17 Uhr bis auf Bahn 3
19 Uhr
19.09.2012 von 17 Uhr bis auf Bahn 3
19 Uhr
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